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2r ogen die Tadelſuchtigen auch dergleichen Aurzuüge unverdienſt—

lich nennen, weil ſie nicht das Werk eignen Geiſtes, eigner Erfiü—

dung ſind: ſo halt' ich ſie doch, in Hinſicht auf den Nutzen, den

ſie der allgemeinen und beſondern Wohlfahrt bringen, fur ſehr ver

dienſtlich, und ich glaube bei der Bearbeitung eines ſolchen Aus—

zuge beſſer/zu thun, als wenn ich Romane und dergleichen Werke

ſchriebe, welche die Einbildungokraft erhitzen und uberſpannen,

nnd  dadurch unjzufrieden.hitder Welt und ihren Verhaltnifſen ma—

chen. Daß ich ubrigens auch fahig bin, Werke eignen Geiſtes, eig
ner Erfindung zu ſchreiben, glaub' ich hinlanglich bewieſen zu ha—

ben, und es noch ferner zu beweiſen. Die geſetzlichen Vorſchriften,

deren Befolgung, Ruhe, Wohlfahit und Gluck bringt, können

nicht genug bekaunt gemacht und eingeſcharft werden. Noch alle

Tage ergeben ſich Falle, wo der Burger und Landmann, aus Un—

kunde der Geſetze, fehlt, und unwiſſend in den Vorſchriften der

Gerichtsorduung, ſich ſchadet. Ein Beweis, daß ihm die Bucher,

worauser dieſe Vorſchriften lernen kann, bisher noch immer zu

theuer waren. Dies veranlaßte mich zu der Bearbeitung dieſes

Buchs, das ich moglichſt wohlfeil zu machen geſucht habe, um en

dadurch mehr zu verbreiten, und das ich, wie die
von mir heraus—

gegebenen Preußiſchen Geſetztafeln, der fleißigen Durchleſung

empfehlet.

J. C. Giede.
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Von dem Verhalten bei Prozeſſen.

4

Wier mit Vorbeigehung der Obrigkeit ſich ſelbſt Recht

mit Gewalt nimt und zu verſchaffen ſucht, wird nach Ver—

haltniß der verubten Gewalt mit Gefangniß- Feſtungs- oder
 Zuchthausſtrafe belegt. Pfandungen ſind nur alsdann erlaubt,

wenn jemandin ſeinein Beſitze geſtort wird, und der Beſcha

diger unbekannt, unſicher oder ein Fremder iſt, oder wenn die

Pppfandung das einzige Mittel ſeyn ſollte, die geſchehene Stoh
tüng ſicher zu beweiſenund unſtreitig zumachen. Aber auch

als dann muß die Pfandung auf friſcher That, innerhalb der

Feld-Flur, wo die Stohruüg oder VBeſchadigung erfolgt iſt,
und ohne Gebrauch gefahrlicher Waffen, oder reißender Hunde,
uberhaupt mit Vermeidung aller Gewaltthatigkelten gegen die

Perſon des Gepfandeten, geſchehen. Auch darf nicht mehr

gepfandet werden, als nothwendig iſt, um den erlittenen Scha—

den nach einem ungefahren Ueberſchläge zn decken; ferſl
muß die geſchehene Pfaudung den Gerichten des Orts ſofort
angezeigt, und die gepfandete Sache derſelben zur Verwah—

runguberliefert, werden. Wer bei einer vorfallenden Pfan
dutig den andern ſchimpft, ſchlagt oder ſonſt beſchadigt, wird
ſtrenge beſtraft.

2. Minderjahrige und gerichtlich erklarte Verſchwender

werden durch ihre Vormunder, die unter vaterlicher Gewalt
ſtehenden Perſonen durch ihre Vater, verhelrathete Frauen

durch ihre Mannier vor Gericht vertreten.

3. Bei jedem Prozeſſe iſt ſowohl der Klager als der Ver
klagte verbunden, die zur Eutſcheidung gehörigen Thatſachen

A
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dem Rlchter, der Wahrheit und ihrer beſten Wiſſenſchaft ge
maß vorzutragen, und die Mittel wodurch dieſe Thatſachen
bewleſen werden konnen, anzugeben. Vorſatzliche Verſtel-
lung oder Verſchweigung der Wahrheit wird von dem Geſetze

mit nachdrucklichen Strafen geahndet, und wer ſich deſſen im
Gericht einmal ſchuldig gemacht hat, wird auch in allen nach

herigen Prozeſſen unfahig, einen ſolchen Eid abzuleiſten, wozu
ihn der Richter ſonſt zur Erganzung eines mangelhaften Bo
weiſes geſtatten wurde.

4. Da die Pattheien ſelbſt am beſten im Siande ſind,
dem Richter uber ihre Angelegenheiten Auskunft zu ertheilen,
ſo ſind ſie daber auch uach dem Geſetze ſchuldig, bei Einlei—

tung ihres Projzeſſes ſo vlel als moglich in Perſon zu erſcheü

nen; es mußte denn ſeyn, daß Krankheit, hohes Alter oder
Entfernung von dem Orte des Gerichts ihre Gegenwart und

ihr Selbſterſchelnen nicht zuließe.
5. Wenn eine Parthei die Termine zur Erorterung ihres

Prozeſſes nicht perſonlich abwarten kann, oder davon dispen
ſirt iſt, ſomuß ſie aus den bei dem Gericht angeſtellten

Auſtirkommiſſaren einen Bevollmachtigten wahlen, und den
ſ

en mit vollſtandiger Auskunft uber die Sache und gehori
ger Vollmacht verſehen. Auch ſteht ihr frei, das Gericht

um die Zuordnung eines Bevollmachtigten ſchriftlich zu er

ſuchen.
6. Feruer iſt ihr erlaubt, dem

Bevolklnachtigten
noch

eine andere Perſon beizuordnen, welche von dem Hergange
der Sache genaue Kenntniß hat, und mit dem Bevollmach—

tigten zugleich inden Terminen erſcheinen kann.
J. Die Vollmaccht muß allemal ſchriftlich ertheilt, und

aazu entweder ein gedruckter Vollmachtsbogen ausgefullt und
unterſchrieben, oder die Vollmacht beſonders ausgeſtellt, und
ber Vollmachtsbogen nachher umgeſchlagen werden. Die
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bloße Namensunterſchriftohne weitere Ausfullung iſt nicht
hinreichend, und des Mißbrauchs wegen gefahrlich. Einte
gultige Vollmacht muß enthalten: “1) den Namen, Stand
uud Charakter des Bevollmachtigten, 2) den Namen, Stand
und Charakter des Gegentheils, d. h. der Perſon oder der
Parthei, gegen die man klagt, 3) den Gegenſtand des

Rechtoſtreits, d. h. die Sache, woruber man ſich in Prozeß
einlaßt, 4) den Auftrag, daß der Bevollmachtigte alles das
jenige vornehmen konue, was die Gerichte von einem im
Namen eiuer abweſenden Parthei erſcheinenden Bevollmach
tigten zu fordern berechtigt ſind. g) Das Datum, 6) die
Unterſchrift des Vor- und  Zunamens des Ausſtellers, mit
VBeifugung ſeines Charakters. Die Beidruckung des Pett
ſchafts iſt nicht nothwendig.

8. Perſonen, die des Schreibens und Leſens unkundig,
oder durch einen Zufall.am Schreiben verhindert ſind, muſſen
die Vollmacht gerichtlich oder vor einem Juſtizkommiſſar aus
ſtellen. Bei Landleuten dieſer Art iſt die Auſnehmung vor
den Dorfgerichten, mit Zuztehung eines vereidetelll Gerichts
ſchreibers hinreichend.

9. Vollmachten, welche von Gilden oder Gewerken
ausgeſtellt werden ſollen, muſſen von den Altmeiſtern unter
ſchrieben, und mit dem Gilde- ader Gewerks-Siegel be
druckt ſeyn. Wenn dies geſchehen iſt, muß von dem Bel—
ſitzer der Gilde oder des Gewerks, oder in deſſen Ermange—
luug, von einer Gerichtsperſon des Orts, untger der Voll
macht atteſtirt werben, daß die Unterſchriebnen wirklich die
jenigen ſind, wofur ſie ſich ausgegeben haben.

16. Wenn Vormunber oder Kuratoren Vollmachten
ausſtellen, muſſen ſie jederzeit beglaubte Abſchriften ihrer
Beſtallung beifügen. Die Mitunterſchrift der Pflegebefoh
nen iſt nicht nothwendig. Auch muſſen Vormunder, wenn

A2
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ſie Klage.anſtellen wollen, die Genehmigung des ihnen vor
geſetzten Vormundſchafte-Gerichts ſogleich beiöringen, oder

wenn Gefahr bei dem Verzuge iſt, deren Nachbringung be
ſorgen. J

11. Es ſteht einer jeden Parthei frei, neben ihrem

Rechtsbeiſtande, welcher ein Juſtizkommiſſar iſt, auch an—

dere Perſonen mit zu den Terminen zu bringen, in welche

ſie ein beſonderes Vertrauen hat, und von welchen fie einen
vorzuglichen Beiſtand erwartet, weil dergleichen Perſonen et
wa um die Sache genau mitwiſſen, oder ſonſt eine vorzug—

liche Sach- oder Kunſtkenntniß, auf die es bei der Sache
ankommt, haben. Dergleichen Belſtande muß der Richter

zwar ohne Weigerung zulaſſen; allein ſie ſind ſchuldig, ſich

in ihren Schranken zu halten, und die Aufklarung der Sache

auf keine Weiſe zu hindern, noch durch Gezanke, Larmen

oder anderes ungeſittetes Betragen, die Ruhe, Ordnung
und Wurde gerichtlicher Verhandlungen zu ſtohren.

12. gede Prozeßfuhrende Parthei muß bei Strafe die
an ſie ergehenden Verfugungen des Gerichts ungcigerlich an
nehmen, und wenn es erfordert wird, eintz Beſcheinigung

uber den Empfang ertheilen.

z. Wer ſich ſeiner Obrigkelt in ihrerAmtsfuhrung, oder
deren Abgeordneten in Vollziehung ihrer Befehle, „ſogar that
lich widerſetzt, ſoll nach Beſchaffenheit des Widerſtandes, mit
Gefangniß- Zuchthaus- oder Feſtungsſtrafe belegt werden.
Auch Schimpfworte und uberhaupt ungeziemendes Betragen
ſoll nachdrucklich beſtraft werden.

14. Jede Prozeßfuhrende Parthei iſt ſchuldig, die An
weiſungen, welche ihr vom Richter zur Einleitung des Pro
zeſſes ertheilt werden, genau und ohne Aufenthalt zu befol—

gen, oder iwenn ſie glaubt, daß ihr dadurch zu nahe geſchehe,

ihre vermeinte Beſchwerde geziemend undhoflichſt anzuzeigen.



15. Wird eine Parthei verhindert, die anberaumten

Termine perſonlich abzuwarten, und ſie will kelnen beſondern

Bevollmachtigten dazu beſtellen, ſo muß ſie dem Gerichte

davon bei Zeiten Anzeige thun, auch dem Gegentheile, weun
er zum Termine mtit beſtellt iſt, es ſchleunigſt bekannt machen.

Wer dies unterlaßt, dem fallen wenigſtens die hlerdurch ver—

urſachten Koſten zur Laſt; beharrlicher Ungehorſam hat noch

groößern, in den Geſetzen beſtimmten Nachtheil zur Folge.
Sollte im Lauf des Prozeſſes eine Parthei auf geraume Zeit
verreiſen muſſen, ſowirdſiewohl thun, ſolches dem Gerichte
auzuzeigeti, oder einen Bevollmachtigten dazu zu beſtellen, und

dieſem den Ort ihres Aufenthalts wegen naherer Jnformation,
Nachfragen und Auskuuft, anzuzeigen. Sonſt hat fie zu ge
wartigen, daß der Prozeß, ihrer Abweſenheit ungeachtet, fort
geſetzt wird, und daß dabet die geſetzllchen Folgen des Unge
horſams uber ſie ergehen.

16. Jede Parthei hat das Recht, bei einem Protokoll,
das ihr deutlich vorgeleſen wird, die ihr nothig ſcheinendenAb
anderungen oder Zuſatze anzuzeigen, und zu verlangen, daß

ſolche am Schluſſe des Protokolls, und zwar mit ihren eignen

Worten, beigefugt werden; auch muß jeder Parthei auf Be—

gehren eine Abſchrift der Protokolle gegeben werden.

17. Wenn eine Parthei gegen das Obergericht ihrer Pro
vinz ſelbſt Beſchwerde hatte, und zu deren ſchriftlichen Anbrin
guug keinen Juſtizkommiſſar finden konnte, ſo ſteht derſelben
frei, ſich bei dem'nachſtgelegenen Landes-Juſtizeollegio zu
melden und zu bitten, daß ihre Beſchwerde zu Protokoll ge
nommen werde.

1. Des Konigs Majeſtat Allerhochſte Perſon mit Vor—

ſtellungen zu behelligen, iſt darum nicht nothig, weil die vor
geſetzten Behorden verpfllchtet und bereit ſind, gegrundeten

Beſchwerden abzuhelfen. Niemand muß die vorgeſetzten Be
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horden ubergehen, und ſeiner an des Konigs Majeſtat einzu
reichenden Vorſtellung die erſte erhaltene Reſolution beizule

gen unterlaſſen.

19. Diejenigen Partheien, welche die Gerichte und deren

Vergeſetzte mit offenhar grundloſen und widerrechtlichen Be
ſchwerden, gegen beſſereWiſſenſchaft und Ueberzeugung belaſti

gen, oder nachdem ſie ihres Unrechts gehorig bedeutet worden,
mit ihren Klagen dennoch fortfahren, und durch wiederholtes

ungeſtumes Suppliziren etwas, das gegen Recht und Ordnung
iſt, durchzuſetzen und zu erzwingen ſuchen, oder die endlich gar

das Juſtizdepartement, oder Sr. Konigl. Majeſtat Allerhochſte

Perſon mit falſchen und nurichtigen Darſtellungen ihrer An
gelegenhelten, vder mit unwahren und erdichteten Beſchuldi
gungen und Verunglimpfungen der Kollegien und Gerichte zu

behelligen ſich unterfangen, ſollen als muthwillige oder boshafte
NQuurulanten angeſehen, und nach dem erwieſenen Grade ihrer

Bosheit und Harttacklgkeit, mit Gefangniß. Feſtungs- oder
Zuchthausſtrafe belegt werden.“

40. Werzu eluer gerichtlichen Klage ſchreiten will, muß

vor allen Dingen uberlegen: dei welchem Gerichte er

ſolche anzubringen habe. Hier einige Anleitung dazu.

Wo dennoch jemand in Zweifel ſſt, frage er am ſicherſten einen

GSachverſtandigen um Rath.
21. Vor die Kameral-Juſtiz gehoren alle Streitigkeiten

uber Finanz und Polizelſachen, als 1) alle Streitigkeiten

uber Abgaben, die in Konigliche, Finanz- oder in Kammerei—
kaſſen fließen; 2) alle Projeſſe in Handwerks-Zunft— und Jn
ninngsſachen; 3) Handlungs- und Fabrikenſache, ſoweit es
dabei auf Privileglen und Konzeſſionen ankommt; 4)alle
Streitigkeiten, welche aus der Anlegung von Kolonien und we
geu der den Koloniſten ertheilten Freiheiten entſtehen; 5)alle
Politelſachen, beſonders wegen Unterhaltung der Wege, Brut
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ken und Damme, und wegen Verſchaffung der Vorſiuth;
6) wenn ein Kriegsund Domanenrath, oder ein anderer Kamr

mer- Forſt Acciſe Zoll- Bergwerks Stempel- und Satzbe

dienter, oder wer ſonſt dem Finanzdepartement oder der Kam
mer ſubordinirt iſt, wegen Amuitsverrichtungen tn Anſpruch

genommen werden ſoll; ingleichen, wenn dergleichen Perſo—

nen in ihrem Amte jemand beleidigen, oder unter ſolchen iim
ſtanden von andern beleidigt werden; 7) alle Klagen wider
die Magiſtrarsperſonen und/ Kammereibedienten in Poltzel

und Oekonomieſachen, ingleithen wider die Domainenpachter

in Amtsſachen. Jn Sachen, die nach Vorſtehendem an be—

ſondere Gerichte gewleſen ſind, wendet man ſich in der Regel

an die Kriegsnnd Domainenkammer der Provinz, oder went
es .ſtadtiſche Sachen betrift, an den Magiſtrat des Orts. Ae—

eiſe- Lizent- und Zollſachen aber muſſen bei den Acciſedireetis

nen jeder Provinz angebracht werden.

a2. Alle ubrigen Prozeſſe gehoren in der Regel vor die
ordentlichen Gerichte. Alſo muſſen Klagen, welche ein Gut,

einen Bauerhof, ein Haus, einen Garten, einen Weiuberg,

eine Muhle oder ſonſt eine unbewegliche Sache betreffen, im
mer bei demjenigen Gerichte, unter deſſen Bezirk die Sache

liegt, angebracht werden. Gleiche Bewandniß hat es, wenn
Zubehorungen eines Grundſtucks, oder damit verbundene Ge
rechtigkeiten, zum Beiſpiel, Hutung, Trift, Holzung, Jagd
u. ſ. w. der Gegenſtand des Prozeſſes ſind.

Samtliche geiſtliche, ritterfreie und zu adlichen Rechten

verliehene Guter, ſo wie auch Guter und Grundſtucke der

Univerſitaten und auderer gelehrten Schulen, ſind unmittelbat

dem Obergericht der Provinz unterworfen.

Der Gerichtoſtand einer Erbſchaft iſt bei dem ordentlichen

Nlchter des Erblaſſers zur Zeit des Ablebens. Hier kann der

Erbe von denen, die Forderungen an dem Nathlaß haben, be

langt werdeu.
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23. Alle Klagen auf Vollziehung der Ehe oder auf Ehe—

ſcheidung gehoren vor das Obergericht der Provinz, und wenn
die Partheien Romiſchkatholiſcher Religion ſind, vor die bi
ſchofllchen Gerichte, wenn dergleichen in der Provinz angeord

ntt ſind.
24. Jn allen ubrigen Streitigkeiten iſt die Klage

bei dem

jenigen Richter anzuſtellen, unter welchem der Verklagte ſelnen

beſtandigen Wohnſitz hat; es ſey denn, daß derſelbe zu den Exi
mirten gehore, in welchem Falle die Klage bei dem Obergerichte

der Provinz angebracht worden muß.

25. Zu den Eximirten werden vorzuglich gerechnet alle

Perſonen von Adel, Pfarrer, Prediger und hohere Geiſtliche,
ingleichen die Vorgeſetzten und Lehrer der Gymnaſien; ſamt

liche Konigliche, in wirklichen Civildienſten ſtehende Rathe und

Beatnte; ferner diejenigen, welche akademiſche Wurden er
langt haben, als Doktoren, Lizentiaten, Magiſtern u. ſ.

u,

die Profeſſoren auf den Unlverſitaten. Wenn ein Exrimirter

Handlung ober andere burgerliche Gewerbe treibt, ſo kanner
in allen daraus entſpringenden oder damit in Verbindung ſte
henden Streltigkeiten von ſeiner Exemtion keiuen Gebrauch

machen. Duich erhaltene Verabſchledung hort die in Ruck.
ſicht der vorigen Bedienung zugeſtandene Exemtlon nicht auf,

wohl aber durch erfolgte Kaſſation.
28. Alle in wirklichen Kriegsdienſten ſtehende

Perſonen,

ſowohl Officiere, Unteroffielere und Gemeine, auch wer zum
Unterſtabe gehort, muſſen bei den Regimentsgerichten oder bei

dem Generalaudltorlo. belangt werden. Jnſofern aber Mili—
tarperſonen mit Vorwiſſen und Genehmigung ihres Chefs in
burgerllche Zunft oder Jnnung aufgenommen worden, muſſen

ſie in allen Angelegenheiten, welche aufethr Gewerbe Bezug
hahen, bei den ordentlichen Gerichten des Orts ihr Recht neh

men. Verabſchledete Militarperſonen gelangen unter die Ge
J



richtsbarkeitder Civilgerichte. Waren ſie Officiere oder vom

Adel, ſo ſtehen ſie unter dem Obergerichte; außerdem unter

den Gerichten des Orts, wo ſie ihre Wohnuug aufſchlagen.

27. Ehefrauen haben jederzeit mit ihren Mannern einer—

lei Gerichtsſtand; doch ſtehen, wenn die Regimenter ins Feld
gehen, die in denGarniſonen zuruckbleibenden Frauen derUn
terofficiere und Soldaten, wahrend dieſer Zeit, unter den Ge
rlchten des Orts.

28. DieWittwen behalten den Gerichtsſtand ihrer Ehe—

manner, ſo lange ſie nicht wieder heirathen. Wittwen der
Militarderſonen ſtehen unter denjenigen Gerichten, welchen

ihre Ehemanner nach erhaltener Dimiſſion wurden unterwor
fen geweſen ſeyn. Wittwen der Obeiforiter und der gerin2—

gern Forſtbedienten, ingleichen aller niedrlgen Suhalternen

bei den Konigllchen Kollegien, als Kopiſten, Landreuter, Kanz—

leidiener, Bothen u. ſ. w. fallen an die Untergerichte ihres

Wohnorts. s

29. Eine geſchiedne  Frau wird einer Wittwe gleich ge
achtet; iſt ſie aber ausdrucktich fur den ſchuldigen Thell erklart,

ſo fallt ſie indenvorder Ehe gehabten Stand zuruck.

30. Kinder haben ſo lange den Gerichtsſtand ihres Va
ters, bis ſie ein Gewerbe anfangen oder eine Bedienung erhal—

ten oder ſich verheirathen. Sind Kinder von Unteroffieteren

und Soldaten auf ein. Handwerk oder bei Clvilperſonen in

Dienſt gegeben, ſo gehoren fie unter den Gerichtsſtand ihrer

Meiſter oder Dienſtherrſchafr. Auch muſſen Kinder untertha—

niger Landbewohner, ohne Juckſicht auf den Wohunſitz ihres

Vaters, ſo lange ſie der Unterthanigkeit fur ihre Perſonen noch

nicht entlaſſen worden, da belangt werden, wo ſie unterthanig

ſind.
31. Hausoffizianten, Livreebediente und alles Geſinde,

ſtehen wahrend des Dienſtet unter eben den Gerichtenals ihre
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Herrſchaft; nach erhaltner Dimiſſion fallen ſie unter ihre vq

rige Gerichtsbarkeit zuruck, oder werden den Untergerichten
des Orts, wo ſie ihren Wohnſitz aufſchlagen, unterworfen.

32. Wenn ein Fremder in hleſigen Landen belangt wer—
den ſoll, ſo muß die Klage bei demjenigen Gerichte, welchem

hieſige Einwohner von gleichem Stande und Range unterwor
fen ſind, angebracht werdeu. E

33. Man kann eine Klage entweder mundlich oder ſchrift
lich, ſelbſt, oder durch einen Bevollmachtigten anmelden.

Eine ſchriftliche Klageanmeldung muß enthalten: 1) dan

Namen, Stand und Charakterdes Klagers, 2) den Ort, wo
er wohnhaft anzutreffen iſt, 3) den Namen, Stand und
Churakter des Beklagten, und uberhaupt ſolche Kennzeichen,
wodurch derſelbe von qndern gleiches Namens hinlanglich un
terſchieden werden kann, 4) den Wohnort vder Aufenthalts
ort des Verklagten, 5) den Grund oder Gegenſtand der Kla
ge, damit der Richter vorlaufig beurtheilen konne, ob dieSache

zu ſeiner oder etiuner audern Gerichtsbarkeit gehbre, 6) die
Erklarung des Klagers; ob er die Erorterung des Prozeſſe
perſonlich abwarten werde, oder aus welchen Grunden er da
von dispenſirt zu ſeyn verlange, 7) die Anzeige: ob und wen
er ſich zum Rechtsbeiſtandeoder Bevollmachtigteu gewahlt
habe; oder ob er die Zuordnung eines ſolchen Aſſiſteuten oder

Bevollmachtigten von dem Richter begehre.

34. Ueberſteigt.derGegenſtand den Werth von zo Rth.,
ſo wird zur Klageanmeldung ein Stempel von 1. Gr. und bet

Gegenſtanden, die uber 2oo Rthl. betreffen, ein Stempel von
6 Gr. gebraucht oder umgeſchlagen.

Meldet jemand die Klage als Bevollmachtigter, ſo, muß

er etitweder ſogleich die Vollmacht uberrelchen, oder wenn ihm
ſolche noch ermangelt, den ihm ertheilten Auftrag durch Briefe
oder auf andere Art hinreichend beſcheinigen.

J
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Wer als Vormund ober Kurator klagt, legt ſeine Beſtal—

lung bei, und wenn der Anſpruch nicht etiwa bloß Zinſen oder

andere Revenuendes Vermogens der Pfiegebefohlnen zum
Gegeuſtande hat, ſo iſt auch die Genehmigung ders Vormund—

ſchaftsrichters dazu nothig.

39. Wer als Erbe aus einem Teſtamente oder Erbver-

trage klagt, muß außer dem Original, d. h. der Urkunde, oder

einer beglaubten Abſchrift der Urkunde noch ein gerichtliches

Atteſt uberdie nach Abſterben des Erblaſſers gehorig erfolgte

„Erofnung beibringen; blagt er als geſetzlicher Erbe, ſo muß

er von demjenigen Gerichte, unter welchem ihm die Erbſchaft

zufallt, ein Atteſt daruber beibringen; klagt er als Ceſſiona

rius, d. h. als ſolcher, au den eine Sache oder Schuld zur

Einforderung ubertrageniſt, ſo legt er die Ceſſion,d. h. den

Schein, auf welchem ihm das Recht ubertragen iſt, vor.
36. Wenn der Richter einer Parthet Bedenken oderEin

wurfe gegen die Rechtinaßigkeit ihrer Anſpruche macht, ſo muß
die Parthei darum keine Partheilichkeit argwohnen; denn

es iſt dle Pflicht des Richters, vor ungegrundeten Klagen zu

warnen.
37. Eine Parthel, welche aus Eigenſinn oder Chikane,

aller dagegen gemachten Bedeutungen ungeachtet, den Abſchluß

des gerichtlichen Verfahrens, durch Verſaumung und Ausblei—

den in den nothigen Terminen zur Ungebuhr verzogert, ſoll
nach dem Geſetze, außer dem Schaden- und Koſtenerſatze, an

den Gegentheit, auch noch in 20 bis 1a0 Rthl. Geldbuße,

oder bei ihrem Unvermogen in verhaltnißmaßige Gefangniß—

ſtrafe verurtheilt werden.

38. Bei Abhorung der Zeugen werden zwar die Par—

theien nicht ſelbſt zugelaſſen, um
allen Einfluß zu verhuten

die Rechtsbeiſtande aber konnen dabei gegenwartig ſeyn, und es

ſteht deiſelben frei, dem Richter ihre Bemerkungen uber die
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ſenigen Uniſtande, worauf dieVernehmung, ihrer Meinung
nach, hauptſachtichzu richten iſt, mitjutheilen.

39. Jn Abſicht der Rzchtsausfuhrung kommt es darauf
an, ob die Entſcheitung der Sache auf ſehr verwickelten um-ſtanden oder zweifelhaften Rechtsfragen beruht? Jn ſolchem
Falle iſt es bei wichtigen Prozeſſen nutzlich, durch einen geſchick-—

ten Mann, deſſen Wahl ganz von jeder Parthei abhangt, eine
ſchriftliche Deduktion ausarbeiten zu laſſen, und dafur zu ſorgen,
daß ſie binnendervom Richter beſtimmten Friſt zu den Akten
komme, weil, uber dieſe Zeit hinaus, die Vorlegung der Akten
zum Spruch nicht aufgehalten werden kann.

4d. Wenn gerichtliche Vorladungen an Stadt- oder
Dorfgemeinden, Zunfte, Gewerke u. ſ. w. gehen, ſo werden

ſie dem vorſitzenden Burgermeiſter, Altmeiſter oder Schulzen
und Schoppen zugeſtellt, welchen alsdaun obliegt, der ganzen

Gemeinde davon gehorig Nachricht ju geben. Jſt ein Befehl
anmehrere Erben gerichtet, ſo muß derjenige von den Erben,
dem der Befehl eingehandigt wird, die Miterben davon ſo—

gleich benachrichtigen, oder ihren Namen und Aufenthalt dem
Richter in Zeiten anzelgen, widrigenfalls er zu allen aus der

Uutßfrlaſſung entſtehenden Schaden und Koſten verpflichtet
bleibt.

4i. Der Verklagte muß dahin ſehen, daßer den anbe
raumten Termin zur Beantwortungder Klagt nicht verſaume.

Kanner in demſelben nicht erſcheinen, und wirder durch wich—

tige Umſtande, die er beweiſen inuß, verhindett; oder kann er
ſich noch nicht vollſtandig auf die Klage einlaſſen, ſo zelgter
dies ſobald als moglich dem Gerichtr an, und bittet um Ver—
legung des Termins. Unterlaßt er dies, ſo wird er zurStrafe
ſeines Ungehorſams der in der Klage enthaltenen Thatſache
fur geſtandig uad uberwieſen erklart, und darnach verurtheilt.

Gegen einen ſolchen Kontumacialbeſcheid kann nach der
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neuen Verordnung vom 30. Dee. yrt nicht mehr bdie Wieder
einſetzung in. den vorigen Stand nachgeſuchet werden; viel
mehr iſt dem Beklagten nun nachgelaſſen, wenner ſich bei

einem wider ihn ergangenen Kontumacialerkenntniſſenicht be
ruhigen will, dagegen das Rechtsmittel der Appellation einzu
wenden unddeſſen dorſchriftsmaßige Jnſtruktionzu gewartigen.

42. Weun jemund an elner Sache oder Befugniß, wor
üdber zwei Partheien mit einander im Prozeſſe befangen ſinid,

ein Recht oder Jntereſſe zu haben glaubt, ſo ſteht ihm frei— ſich

bei dem Projeſſezumelden und ſelne Gerechtſame auszufuhren.

43. Wenn bet einem Projrſſe die eine oder andere Par
thei glaubt, daß ihr durch das ergangene Erkenntniß zu nahe
geſchehen ſeh, ſo muß ſie ſolches binnen zehn Tagen nach der

Zeit, da ihr das Erkenntniß bekannt gemacht iſt, dem Richter

zu Protokoll oder ſchriftlich anzeigen, und die neuen Umſtande

oder Beweismittek, womitſie etwa ihre Gerechtſame zu unter—

ſtutzen gedenkt, vollſtandig angeben.

44. Dies Verfahren, welches die Appellatlon genannt

wird, wird zugelaſſen, wenn der Gegenſtand des Streits mehr

als dreißig Thaler Kourant betragt, oder wenn die Sache bei

einem Untergericht geſchwebt hat, und uber zehn Thaler Kou—

tant betragt. Alsdann wird ein ganz neues Verfahren erof—

net, wobei die vorher dtwa ubergangenen Umſtande oder Be
weisinittel nachgeholt werden, und worauf vom Obergericht

nochmals ein formliches Urtheil geſprochen wird.
Wenn aber auch bei geringern Gegenſtanden die eigentli—

che Appellation nicht zulaſſig iſt, ſo werden doch auf erhobne

Veſchwerden einer Parthei die verhandelten Akten vom Ober
gerichte eingefordert, genau durchgeſehn, und nach Lage der

Gache durch eine Reſolution, wobei es dann lediglich verblet
ben muß, die geſetzlichen Verfügungen getroffen.

at. Diezehutagige Friſt zur Anmeldung der Beſchwer



den gegen einergangenes Erkenntniß, darf nicht verſaumt wer
den, und wenn eine Parthei am Schluſſe der Sache verrelſet,
ſo wird ſie wohl thun, ihrem Rechtsbeiſtande oder dem Ge
richtedavon Anzeige zu machen, und den Ort ihres Aufenthalts
anzugeben. Bei unverſchuldeten Hinderniſſen, z. B. Krank
heit, kann zwar die Anmeldung der Beſchwerden noch inuer
halb vier Wochen, vom Ablaufe der zehutagigen Friſt angerech
net, geſchehen, es muſſen aber alsdann die Hinderniſſe beſchei
nigt, und zugleich die Grunde und Beweiſe zur Unterſtuteung
der Beſchwerden vollſtandig angezeigt werden. Sinid dieſe
vier Wochen voruber, ſo wird auf keinen Vorwand weiter ge
hort, und das ergangene Urthel gehtain die Rechtskraft uber.

46. Wird die binnen gehoriger Friſt angemeldete Appel
lation von dem Richter erſter Jnſtanz als unzulaſſig verworfen,
ſo kann der Appellant dagegen bei der unmittelbar vorgeſetzten

Behorde Hulfe ſuchen; dies muß jeboch, bei Verluſt des Rechts,
langſtens binnen 4 Wochen geſchehen.

.47. Eine zulaſſige Appellationhat im ordentllchen Pro
zeſſe die Wirkung, daß die Vollſtrecküng des Urthels ausgeſetzt
bleiben muß. Davoniſt jedoch ausgenommen: 1) wenn je
mand durch das Erkenntniß verurtheilt iſt, dem andern Ali
mente zu geben. Alsdann muſſen die erkannten Alimente, der

Appellation ungeachtet, vom Tage der angemeldeten Klage gereicht werden; a) wenn nach genauer und ſorgfaltſger Erwa
gung der Umſtande Gefahr vorhanden iſt, daß durch langern
Aufſchub der Vollſtreckung dem andern ein wichtiger und
unerſetzlicher Schade zugefugt werden wurde. Jn ſolchem

Falle mnuß der Appellirende, mit Vorbehalt ſeines Rechts, dem
Erkenntniſſe ſogleich ein Genuge leiſten, oder die ſtreitige Sache
in gerichtliche Verwahrung liefern, oder wegen kunftiger Be
folgung des Urthels durch Burgen oder Unterpfand gehorige
Sicherheit beſtellen. 3) Weunn in einem Urtheii mehrere



abgeſonderte Punkte entſchieden ſind, und nur wegen eini
gen appellirt wird.

48. Die neuen Umſtande und Bewelsmittel muß der

Appellant dem Richter oder ſeinem Ziechtsbeiſtande vollſtändig
anzeigen, und zugleich die Grunde angeben, warumer ſie nicht

ſchon vorher beigebracht habe.

49. Werden die angezeigten neuen Umſtande oder Bo
weismittel vom Gerichte fur unerheblich erachtet, oder hat der
gleichen der Appellant nicht anzubriugen, ſo findet bloß eine

rechtliche Ausfuhrung der Beſchwerden und eine Antwort dar
auf ſtatt, welche entweder iü Protokoll oder durch ſchriftliche
Depduktion geſchehen kann. Hiebei bemerke man aber, daß die

bei der Sache einſchlagenden Rechtsgrunde, auch wenn ihrer
die Deduktion nicht erwahnt, dem Richter ohnehin nicht unbe

kanut ſind, und von ihm, wenn ſie auch von den Partheien
nicht ausdrucklich gerugt ſind, in gehorige Erwagung gezogen

werden muſſen.
Jor Wer bloß aus Muthwillen vder zum Verſchleife der

Sachen die Appellation ergreift. dem fallen nicht nur die da
durch entſtehenden Koften zur Laſt, ſondern er wird außerdem

mit Geld oder Gefangnißſtrafe belegt.

1.1. Halt eine Parthei durch das in der Appellatlons
Jnſtanz ergangene Erkenntniß ſich beſchwert, ſo kannſie noch

das Rechtsmittel der Reviſion einlegen, wernnn der Gegenſtand

des Streits zweihundert Thaler oder mehr betragt. Bei Ge
genſtanden zwiſchen Ein und Zweihundert Thalern iſt die Re
viſion nur alsdann zulaſſig, wenn entweder in erſter Jnſtanz
bei einem Untergerichte erkannt iſt, oder die beiden ergangenen

Erkenntniſſe nicht gieichformig geſprochen haben. Betragt

aber der Gegenſtand des Streitsunter Einhundert Thaler,

ſo findet keine Reviſion ſtatt.

52. Die Reviſion muß ebenfalls binnen zehn Tagen an
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gemeldet werden. Die Reviſion unterſcheibet ſich von der Ap
pellation dadurch, daß dabei auf neue Thatſachen oder neue

Beweismittel, welche in den beiden erſten Jnſtanzen nicht vor
gekommen ſind, keine Ruckſichtgenommen wird. Nurin eini
gen beſondern Fallen, wenn einer Parthei bei Nachholung ſol
cher neuen Thatſachen oder Beweismittel, weder grobe Sorg
loſigkeit, noch offenbare auf Verewigung des Prozeſſes abzie
lende Chikane zur Laſt fallt, hat das Geſetz dem Richter in der
Reviſionsinſtanz uberlaſſen, darauf noch die nothige Verfugung

zu treffen. Bei einer ſolchen zugeſtandenen Reviſion ſieht ein
drittes Obergericht die Akten und die abgefaßten beiden Er—
kenntniſſe geunu durch, und ſpricht daruber das End-Urtheil.
Nach der neuen Verordnung vom z0. Dec. 1798 iſt den

Partheien freigelaſſen, daß in Sachen, wo es auf Auslegung
des undeutlichen oder zweideutigen Jnhalts einer Urkunde,
oder auf bloße Rechtsfragen ankommt, und wo die Verhand
lungen zweiter und dritter Jnſtanz nur Wiederhohlungen des
jenigen, was ſchon in erſter Juſtanz geſagt worden, ſind, fer

ner in ben Fallen, wo die Bewandniß der Sache ſchon in er
ſter Jnſtanz vollſtandig aufgeklart worden, und beiden Theileü,

an der baldigen rechtskräftigen Entſcheidung gelegen iſt, thnen

frei ſtehn ſoll, wenn ſie ſich deshalb ansdrucklich vereinigen,
darauf anzutragen, daß mit Uebergehung des Richters erſter
Jnſtanz die ſpruchreifen Akten dem Appellatlonsrichter, odet
mit Uebergehung beider, dem Reviſionsrichterzur Entſcheid ung
vorgelegt werden. Auf gleiche Art ſoll auch nach geſchloſſe
nem Verfahren zweiter Jnſtanz darauf angetragen werden
konnen,daß die Sache dem Reviſionsrichter zurAbfaſſung des
Endurthels vorgelegt werde; wobei ſich jedoch uberall von
ſelbſt verſteht, daß eine Nachholung der eutſagten Jnſtanzen
untir keinerlei Vorwande ſtatt findet.

53. Wenn gegenin in erſter oder zweiter Juſtanz er

gangnes

S
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gangnes Urthel die zulaſſigen Rechtsmittel innerhalb der vor—

geſchriebnen Friſten nicht eingelegt ſind, oder auch wenn in

der Reviſionsinſtanz geſprochen worden: alsdann wird ein

Urthel rechtskraftig, das heißt: es macht nun ein im-
merwahrendes Geſetz zwiſchen den Partheien aus, muß
ſchlechterdings von ihnen befolgt werden, und kanũ unter kei—

nerlei Vorwande wieder umgeſtoßen werden.

54. Nur einige Falle ſind dabei ausgenomnmen, in wel—

chen ein Urthkil dergeſtalt nichtig iſt, daß es zu keiner Zeit die

Rechtskraft erlangen kann. Dahin gehort: 1) wenn eine

Parthei bloß auf denGrund eines falſchen Dokuments, oder

lediglich nach den Ausſagen beſtochner Zeugen, verurtheilt,
oder mit ihrer Klage abgewieſen worden. Es mugß aber als—

daun die Falſchheit oder Unrichtigkeit des Dokuments, oder

die wirkliche Beſtechung der Zeugen, erwieſen werden, und es

iſt nicht hinreichend, wenn eine Parthei uun das Gegentheil
deſſen, was in dem rechtskraftigen Urtheil als wahr augenom
men iſt, darthün will. 2) Wenn Jemand, der entweder mit
keiner Gerichtsbarkeit verſehen, oder zur Rechtsverwaltung

nicht Vorſchriftsmaßig beſtellt oder vereidet iſt, ſich in einer

Sache als Richter angegeben, und in dieſer Eigenſchaft einen

Prozeß eingeleitet oder entſchleden hat. 3) Wenn Jemand,
der nach Vorſchrift der Geſetze unfahig iſt, ohne Vormund

oder Kurato gerichtliche Verhandlungen vorzunehmen, ohne

einen ſolcheu gehdrig beſtellten Beiſtand in einem Projeſſe, als

Klager oder Verklagter, zugelaſfen iſt, und dadurch Nachtheil

errlitten hat. 4) Wenn eine Parthei im Prozeſſe durch jemand

in der erſten oder zweiten Juſtanz gegen eiue klare, in dem all

vertreten worden, der entweder gar nicht bevollmachtigt gewe
ſen iſt, oder eine falſche Vollmacht beigebracht hat, und die er

gangenen Urthel weder gleich damals zurWiſſenſchaft.der Par
thei gekonimen, norh nachher von ihr anerkannt ſind. g) Wenn

B
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gemeinen Landrechte, oder in den Landesherrlich beſtatigten
Provinzial-Geſetzbuchern, enthaltene Vorſchrift erkannt wor
den, und die Appellation oder Reviſion gegen ein ſolchet Er—

kenntniß nicht mehr Statt findet.
Will eine Parthei aus einer von den vorſtehenden Urſa—

chen das wider ſie ergangene Urthel als nichtig anfechten, ſo
muß ſie ſich beim Obergericht der Provinz melden, den ver
wmieinten Grund der Nichtigkeit anzeigen,und zugleich die er
forderlichen Beweismittel angeben. Alsdann wird daruber
ein formlicher Prozeß veranlaßt; jedoch behalt das angefoch

tene Erkenntniß, ſo tange deſſen Nichtigkeit noch nicht rechts
fraftig feſtſteht, alle Wirkungen eines gultigen Urthels, die

Exekution wird nicht aufgehalten.
55. Außer dieſen Fallen, wonach ein rechtskraftiges Ur—

ihel wegen der vorgefallnen Nichtigkeit angefochten werden
kann, findet noch die Wiedereinſetzung in den vorigen Stand
ſtatt: 1) wenn Jemand in einem wahrend ſeiner Minderjah—
rigkeit durch den Vormund oder unter deſſen Beiſtand gefuhr
ten Prozeſſe erbeblichen Nachtheil erlitten hat, ünd binnen
vier Jahren, vom Tage des ergangenen Urthels augerechnet,

mit Nachweiſung der erlittenen Verletzuug die Klage auſtellt.Daqu ſind uberhaupt alle diejenigen berechtigt, welchen in den
Geſttzen die Rechte der Minderjahrigen beigelegt ſind, zum

VBeillſpiel, der, Fiskus, Kirche, milde Siiftungen, und derglel-
chen mehr. 2) Wenn eine Parthei nach ergangenem rechts-
kraftigen Urthel ein neues Dokument gefunden hat, wodurch
die. Lage der Hauptſache ganz verandert wird, und wovonzhr,
wie ſie eidlich erharten muß, entweder im vorigen Prozeſſe gar
nichts bekannt geweſen iſt, oder welches ſie, alles angewendeten
Fleißes ungeachtet, damals nicht hat herbeiſchaffen konnen.

Jn ſolchem Falle muß das Geſuch ſpatſtens iünerhalb-acht
Wochen, vom Tage der Auffindung des Dokuments, bei dem.
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jenigen Richter, wo der vorige Prozeß in erſter Jnſtanz go
ſchwobt hat, angebracht werden. Sind aber vom Tage des

rechtskraftigen Urthels bereits zehn Jahre verlaufen, ſo iſt das

Geſuch nur alsdann zulaſſig, wenn zugleich erwieſen wirb,

daß durch die Hinterliſt des Geguers oder eines Dritten die

ftuhere Auffindung der Urkunde verhindert worden. Wegen

angeblich neu aufgefundner Zeugen findet der Regel nach die
Wiedereinſetzung in den vorigen Stand nicht ſtatt.

56. Niemand iſt befugt, ein wider den andern erſtritte—

nes Urthel eigenmachtig zu vollſtrecken, ſondern die Exekution

muß bei demjenigen Gerichte, wo die Sache jn erſter Jnſtanz

thel eine Friſt beſtimmt, innerhalb welcher der Gegentheil dem

Erkenntniß genugen ſolle, ſo iſt der Ablauf dieſer Friſt zuvor

abzuwarten. Wer aber nach Verlauf dieſer Friſt ein ganzes

Jahr verſtreichen laßt, ohne die Exekution nachzuſuchen, der

muß aus dem rechtskraftigen Urthel von neuem klagen. Hat
er aber dem Schuldner auf deſſen Verlangen, es ſey gerlcht

lich oder außergerichtlich, zur Befolgung des Urthels Nachſicht

gegeben, ſo wird das Jahr erſt von dem Tage an gerechnet,

da dieſe Nachſicht abgelaufen iſt.

Die Exekution findet nur gegen denjenigen ſtat?, welcher

in dem ergangenen Erkenntniſſe verurtheilt worden, nicht aber

gegen einen Dritten; ausgenommen: 1) Erben, welche die

gegen ihre Erblaſſer ergangene Urthel auch wider ſich gelten

laſſen muſſen; 2) wer in die Gerechtſame der verurtheilten

Parthelgetreten iſt; zum Beiſplel der Kaufer eines Grund
ſtucker; 3) wer eine im Streit befangene Sache erſt nach der

Zeit, da dem bisherigen Jnhaber die gerichtliche Vorladung
zugeſtellt worden, durch Kauf, Tauſch, Ceſſion, Scheukung

ober auf andere Art erhaltenchat; 4) wer wiſſentlich eine fal
ſche Vollmacht beigebracht, oder ganz unbefugt mit Verſchwr

B a
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gung des wahren Verhältniſſes der Sache in einen Prozeß
ßch eingelaſſen hat.

Wenn jemand als Vormund, als Vorſteher einer Kirche,
Schule oder mildenStiftung, als Verwalter einer Kaſſe, Kam

merei und ſo weiter den Prozeß gefuhrt hat, und darin ver—
J

urtheilt iſt: ſo kann zwar, wenn auch das Erkenntniß nament
lich wider ihn gerichtet ware, die Exekution dennoch nur in

dem Vermogen desjenigen, den er vertreten hat, Statt finden.

Jſt der Vormund, Vorſteher oder Verwalker ſaumig, die
zur

Befolgung des Urthels erforderlichen Verfugungen bet der
Behorde auszuwirken; ſo wirb er dazu durch Strafen und an
dere Zwangsmittel angehalten.

57. Ein Exekutions-Geſuch muß deutlich
und beſtimmt

nach dem Juhalt des Urthels eingerichtet werden, die Summe,
die Munzſorten, die Berechnung der Zinſen muß genäunbe
ſtimmt ſeyn. Hat der Prozeß mehrere Forderungen, under
iſt in dem Erkenntniſſe noch nicht beſtimmt, wie vlel ein Theil
dem andern herausgeben muſſe, ſo wird dem Exekutions-Ge
ſuche eine nach dem ergangenen Urthel augelegte,

von einem
vereideten Sachverſtandigen als richtig bezeugte Berechnung

beigefugt.
Wechſelſachen ausgenommen, beſtimmt die verordnete

Exekution dein Exekutor eine Friſt von z Tagen bis 4 Wochen,
nach deren Ablauf ohne weitere Ruckfrage mit der Hulfsvoll—

ſtreckung verfahren werden ſoll. Die Berordnung wird dem-
jenigen, welcher die Exekution nachgeſucht hat, zugeſtellt, damit
er. davon Gebrauch machen kann, wenn der Schuldner in der
beſtimmten Friſt dem Urthel kein Genuge leiſtet. Jn dieſem
Falle giebt jener die Verordnung an den Exekutor ab, welcher
alsdann ſofort mit der wirklichen Vollſtreckung verfahren muß.
Erfullt aber der Schuldner ſeine Verbindlichkeit, ſo zeigt der
Exekutionsſuchor ſolches dem Gerichte an, und behalt den
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fehl an den Erekutor zuruck, widrigenfalls er dem Gegentheit

fur Schimpf, Schaden und Koſten haften muß. Es iſt uutz
lich, genaue Erkundigungen einzuziehen, ob der Schuldner gu—

te ausſtehende Forderungen habe, woraus die Befriedigung

ganz oder zum Theil erfolgen konnte. Alleufalls kann er dar
uber vom Schuldner die eidliche Angabe fordern. Finden ſich

dergleichen, ſo zeigt er ſie dem Gerichte an, damit das Geld

von ihnen eingezogen werde. Es hangt vom Exekutionsſucher
ab, ob er ſofort die Auspfandung verlangen, oder vorher ver
ſuchen will, durch Beſchlagnehtnung der ausſtehenden Forde

rungen oder anderu Hebuugen des Schuldners, der Penſionen

und Beſoldungen, wenn ſie nehmlich uber vierhundert Thaler
betragen, ſich bezahlt zu machen.“ Auch kann er hierauf zu
ruckgehen, wenn er zuerſt dieAuspfandung gewahlt hat, ſolche

aber unzureichend iſt.

y8 Das ganze Mebiliarvermogen eines Schuldners iſt
der Auspſandung unterworfen, und davon nichts auäsgenom

men, als: 1) Betten, worin Kranke oder Wochnerinnen lies

gen; 2) bei Kunſtlern und Profeſſioniſten ihr Handwerks?

zeug, und was ihnen zur Fortſetzung ihres Gewerbes unent—

behrlich iſt; z) bei Schuldnern, welche Landwirthſchaſt trei

ben, das zum Betriebe der Wirthſchaft nothige Vieh, Gerathe,
Saat, Brod und Futt?rgetreide. Der Exckutor iſt nach dem
Geſetze verbunden, diejenigen Vermogensſtucke vorzuglich ab
zupfanden, welche leicht fortzubringen ſind, und durch deren

üdffentlichen Verkauf der Glaubiger am kurzeſten befriedigt wer
den kanu. Konigliche im Civildtenſte ſtehende Offizianten hä—

ben ſich, wenn ſie verſchulder ſind, noch beſonderer Wohltha:
ten zu

erfreuen; die das Circulair vom zo. Dec. 1798 ihnen
beſonders nachweiſt.

59. Jſt bei der Auspfandung kein hinreichendes Mobi
liarvermogen gefunden, und die Beitreibung aus der Beſol-
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dung, Penfion oder andere Hebung des Schuldners iſt eben—

falls nicht moglich, der Schuldner beſitzt aber ein Gut, Haus
oder anderes Grundſtuck, ſo iſt der Glaubiger berechtigt, ſich
daran zu halten. Kann in dieſem Fall die Forderung nach

Wahrſcheinlichkeit biunen Jahr und Tag aus der Pacht, Mie
the oder den Einkunften des Grundſtucks bezahlt werden, ſo

werden dieſe in Beſchlag“genommenn, und an den Glaubiger
abgeliefert. Jſt aber dazu keine gegrundeteAusſicht, ſo wird
das Grundſtuck in gerichtliche Verwaltung genommen, allen

falls der offentliche Verkauf deſſelben verfugt. Sind die hier

beſchriebnen Grade der Exekution nicht vollig wirkſam, ſo kann
der Gläubiger nach ſeiner Wahl dahin antragen, entweder, daß
der Schuidner durch Arbejten, welche ſeinen Kenntniſſen und

Kraften angemeſſen und fur ſeinen Stand nicht unſchicklich

ſind, den: Ueberreſt der erkannten Geldſumme nach und nach

abtrage, oder daß derſelbe zum Gefangniſſe gebracht werde.

Jn dieſem Falle muß der Glaubiger dem Schuldner, wenn er
wegen Krankheit, Alter oder ſonſtigen Unvermogens, ſeinen

Unterhalt im Gefangniſſe auf eine erlaubte Art nicht ſelbſt er

werben kann, die nothdurftigen Alimente geben. Hat die Ge
fangenſchaft ein volles Jahr fruchtlos gedauert, und der Schuld
ner iſt nicht durch Verſchwendung, Spiel, liederliche Lebensart,
oder anderes unmoraltſches Verhalten unvermogend geworden,
ſo muß der Glaubiger deſſen Eutlaſſung aus dem Gefangniſſe
zugeben, und ſo lange warten, bis derſelbe zu beſſerem Vermo
gen gekommen iſt, da denn die Extkution erneuert werden kann.

6o. Einwendungen finden gegen die Erekution nicht wel—

ter Statt; der Schuldner mußte denn nachweiſen konnen, daß

die Schuld durch Zahlung, gultige Gegenforderungen, Erlaß
ober Vergleich, ganz oder zum Theil getilgt, oder daß ihm eine
langere Zahlungsfriſt bewilligt ſey. Hat er einen ſolchen ge
grundeten Einwand, ſozeigt er denſelben ſofort dem Gerichte



an, und beſcheinigt jhn durch Dokumente oder Zeugen; auf

unbeſcheinigte Angaben dieſer Art wird gar keine Ruckſicht ge
neinmen. Auch ſind Beſchwerden bei des Konigs Majeſtar

Allerhochſter Perſon, oder bei dem Juſttzininiſterio in Berlin,

gegen eine gehorig angeordnete Exekution ganz vergeblich, weil

nach dem Geſetze dem Laufe des Rechts kein Einhalt geſchehn ſoll.

Gr1. Der Schuldner muß ſich bei harter Strafe huten,

ſich der Erekutlon zu widerſetzen, oder gar den Exrekutor mit

Schimpfworten oder Thatlichkelten zu behandeln. Soll eine

Geldſumme beigetrieben werden, ſo kaun der Schuldner ſolche

dem Erekutor gegen Quittung ſicher zahlen. Kommt es zur

Auspfandung, ſo muß der Schuldner von ſeinen Effekten und

Habſeligkelten bei Strafe nichte uber die Seite bringen, ſon

dern alles dem Exekutor getreullch vorzeigen, und auf deſſen

Verlangen, ſo weit es nach Verhaltniß der beizutreibenden

Summe nothwendig iſt, die Zinmer, Gewolbe, Keller und

ubrigen Behaltniſſe, auch die darin befindlichen Kiſten, Spiu
den, Schranke u. ſ. w. ofnen. Thut er dies, ſo iſt der Exe—

kutor nach dem Geſetze verbunden, ſo viel moglich die entbehr

v

lichſten Stucke abzupfunden. Welgert ſich der Schuldner, oder

iſt er aus Vorſatz abweſend, ſo kann der Exrekutor mit Zutzie

hung einer Gerichtsperſon, oder zweier unbeſcholtnen Zeugen,

die Behaltniſſe aufbrechen laſſen. Wie einverungluckter

Schuldner ſich zu verhalten habe, und was dieſem nach den

Geſetzen zu Gute kommt, wird weiterhin gezeigt werden.

G62. MWechſelfahig ſind nur chriſtllche und jubiſche Kanf—

leute, auch Jnhaber der Fabriken, Schiffsrheder und Apothe

ker, ferner wirkliche Beſitzer adlicher Guter, Haupt oder Ge
neralpachter Koniglicher oder Prinzlicher Aemter, und diejeni

gen, welcthen dieWechſelfahigkeit durch ſchriftliche ohrigkeitliche

Erlaubniß beigelegt iſt. Zu einem gultigen Wechſel wird er

fordert: 1) das Wort Wechſel oder Wechſelbrief; 2) eine be
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ſtimmte Geldſumme, welche gezahlt werden ſoll; h) die Munz
ſorte, worin die Zahlung zu leiſten iſt; 4) der Name des Em—
pfangers; 5) das Geſtandniß, daß der Ausſteller die Valuta
in baarem Gelde erhalten habe; 6) die genaue Beſtimmung
der Zahluntzszeit; 7) der Tag und der Ort der Ausſtellung;
8) die Unterſchrift,des Ausſtellers mit ſelnem Vor und Ge
ſchlechtsnamen.

63. Jſt ein Wechſel in der einfachen Zahl ausgeſtellt
Hund von mehrern unterſchrieben, ſo wird der erſte Untetzeich—

J

nete als Hauptſchulduer betrachtet, und dre ubrigen haften nur
als Burgen. Lautet aber der Jnhalt des von mehrern unter
ſchrlebenen Wechſels in der mehrern Zahl, ſo wird angenom—

men, daß ſie Eiuer fur Alle, und Alle fur Einen haften. Alsdann hat der Glaubiger die Wahl, von welchem unter ihnen
er Zahlung fordern wolle, und dieſer muß die Zahlung vollftan
dig leiſten. Wer alſo einen Wechſel mit unterzeichnet, und da
bel nur als Burge, Beiſtand oder Zeuge betrachtet ſeyn will,
muß dleſe Etgenſchaft ſeiner Ünter ſchrift ausdrucklich beifugen.

64. Der Jnnhaber eines falligen Wechſels muß dafur
ſorgen, daß er binnen Jahresfriſt nach der im Wechſel be
ſtimmten Zahlüngszeit, entweder die Klage anſtelle, oder den
Wechſel prolongtren laſſe, well derſelbe ſouſt außer Kraft kommt,
und nur als ein Schuldſchein gilt. Die Prolongationwirb auf
den Wechſel ſelbſt geſetzt, und von dem Schuldner unterſchrieben.

65. Die Wechſelexekution beſteht darin, daß auf Verlan
gen des Klagers ſogleich bei Erofnung des Erkenntniſſer dem
Exekutor aufgegebeu wird, von dem Wechſelſchuldner die Zah—
lung abzufordern, und wenn ſie nicht ſofort geleiſtet werdenſollte, ſich ſeiner Perſon zu verſichern. Erfolgt alsdaun die
Zahlung nicht binnen drei Tagen, ſo wird der Schuldner, ohne
weitere Ruckfrage, ins Gefangniß abgeliefert. Es hangt je
doch vom Klager ab, die Exekution des erſtrittenen Wechſeler

J
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kenntniſſes auch in dem Vermogen des Verklagten zu ſuchen:;

ſo lange er aber dieſe fortſetzt, iſt kein Perſonalarreſt gegen den

Verklagten zulaſſig.

G, Wer unrechtmaßigerWeiſe einen Perſonal: oder Real
arreſt (das heißt, der auf einen Theil des Vermogens gerichtet

iſt) ausbringt, haftet ſowohl fur den dadurch verurſachten Scha
den, als auch fur den entzognen ſichern Gewinn; und derjeni
ge, gegen welchen ein ſolcherwiderrechtlicherArreſtausgebracht

iſt, wird daruber zur eidlichen Beſtarkung verſtattet. Findet
ſich, daß der Arreſt ans boſer Abſicht ausgebracht iſt, ſo wird
der Arreſt-Auleger noch uberdies beſtraft. So lange alſo fur
den Glaubiger noch kein Verluſt wahrſcheinlich iſt, weun dem

Schuldner die freie Verfugung verbleibe, ſo lange iſt noch keine
Gefahr vorhanden,und der Glaubiger muß in ſolchem Falle zu
vorderſt klagen, das rechtskraftige, Urthelabwarten, und als
dann die Exekutlon daraus nachſuchen. Jeder Kreditor wird
daher wohl thun, ſich, ehe er einen Schritt wagt, der ihn nach
her in Schadeun bringen/kann, und ehe er den Arreſt nachſucht,
ſich mit einem Sachverſtandigen, ruhig uberlegenden Manne,
vorher zu beſprechen.

67. Wider diejenigen, welche in den Koniglichen Landen
mit Grundſtucken, z. B. Landgutern, Hauſern, Garten, Wein
bergen u. ſ. w. angeſeſſen ſind, findet die Anlegung eines Ar
reſts nur in folgenden Fallen ſtatt: 1) wenn ſie ſich in der auus
geſtellten Verſchrgibung einem Perſonal- oder Real-Arreſte aus
drucklich unterworfen haben; 2) wenn ſie Pacht oder Miethe
ſchuldigiſind, und der Verpachter oder Vermiether deshalb ihre

eingebrachtenEffekten zuruckbehalten will; 3) wenn ihre Grund
ſtucke dergeſtalt verſchuldet, oder von ſo geringem Werthe ſind,
daß ſie keine hinreichende Sicherheit gewahren; 4) wenn ſie

in Verfall ihres Vermogens gerathen, oder zu dem Verdachte
Gelegenheit geben, daß ſie ihr Vermogen auf die Seite zu
bringen ſuchen.
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Es. Wenn eine Ehefrau, ohne Vorwiſſen ihres Cheinan
nes, wahrend der Ehe Schuſden gemacht hat, ſo kann der Glan
biger, ſo lange die Ehe beſteht, wider des Ehemannes Willen,
weder die Perſon der Frau, noch deren Eingebrachtes mit

Arreſt belegen.
69. Wer zurSicherheit ſelner Forderung ſich ein Pfand

einhandigen, oder eine Hypothek beſtellen laſſen, der kann we
gen der ſolchergeſtalt geſicherten Forderung nur in dem Falle
Arreſt ſuchen, wenn er nachweiſen kanti, daß ſich Umſtände er
eignet haben, weshals das Unterpfand oder die Hypothek nicht
mehr die davon erwartete Sicherhelt gewahren.

70. Die Sachen, worauf nach Nummer 58. keine Ere
kution gerichtet werden kann, ſind auf gleiche Art keiner Arreſt
legung unterworfen. Ferner find ausgenommen: 1) die zum
Poſtweſen beſtimmten Pferde, Wagen und Geſchirre; 2)Ma

teerlalien, welche die Unternehmer einer Fabrik ihren Arbeitern
auf Kredit geben; ferner die daraus verfertigten Waaren, ſo
wie auch Stuhle und andere Werkzeuge, welche ſie ihnen un
entgeldlich uberlaſſen; 3) die. atidern Kunſtlern und Handwer
kern von einem Dritten zur Arbeit gegebnen Waaren; 4) die
aus der Feuer-Sozletätskaſſe zu zahlenden Entſchadigungen,

ingleichen die aus offentlichen Kaſſen bewilligten Baugelder,
welche nur von denen, die zum Aufbau der abgebranuten, oder

mit der bewilligten Hulfe zu errichtenden Gebaude, etwas gelle
fert oder gearbeitet haben, in Beſchlag genommen werden konnen.

71. Das Arreſtgeſuch kann, gleich einer jeden andernKla
ge, ſchriftlich oder zn Protokoll angebracht werden. Wird dazu

ein Bevollmachtigter gebraucht, ſo muß die Vollmacht ausdruck
lich darauf gerichtet ſeyn, Arreſt zu ſuchen. Jn dringenden

Fallen wird das Arreſtgeſuch da angebracht, wo die mit Arreſt
zu belegende Sachen ſich befinden, oder bel Perſonalarreſten,

woder Schuldner ſich aufhalt; in gewohnlich en
FZällen aber,

a
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wo die Gefahr noch eutfernt, oder bloß wahrſcheinlich iſt, muß

der Arreſt bei dem ordentlichen Richter des Schuldners nach—

geſucht werden, ohne Ruckſicht auf den Ort, wo diemit Arreſt

belegte Sache oder die Perſon des Verklagten ſich befinden.

Jn dringenden Fallen iſt keine Zeit ubrig die ſonſt nothigen
Beweiſe anfzunehmen, und darum erlaubt das Geſetz die Zu
laſuung des Arreſtes, ſobald nur der Glaubiger 1) dik angeb

liche Forderung, und worin ſie beſteht, anzeigt; 2) die Um
ſtande, woraus eine gegenwartige Gefahr bei dem Verzuge

folgt, nachweiſet, oder ſie wenigſtens beſtimmt angiebt, und die

Beweismittel daruber vorſchlagt; 3) ſofort eine annehmliche

Kaution beſtellt, damit ſowohl der Richter als derjenige, gegen

welchen der Arreſt geſucht wird, wegen des etwa daraus zu ente

ſtehenden Nachtheils gedeckt werde. Dieſe Kaution beſtimmt

der Richter, und fie kann durch Burgen oder Unterpfand, oder

auch dadurch geſchehen, daß der Arreſtſucher ſich ſelbſt zur per
ſonlichen Verhaftung erbietet. Eidliche Kaution findet hier

nicht ſtatt, und es iſt niemand von der Kaution befreit, als der

Fiskus, ingleichen Kirchen, Schulen, Hoepitaler, Armen- und

Waiſenhauſer. Jſt keine dringende Gefahr vorhanden, ſo be

darf es zwar keiner Kaution zur Arreſt-Anlegung, es werden

aber alsdann auch die Grunde dazu naher und ſorgfaltiger ge—

pruft. Der Arreſtſucher muß alſo 1) ſeine Forderung durch

unverdachtige Urkunden, oder auf andere Art, wetügſtens im

Allgemelnen beſcheinigen; 2) eine wahrſcheinliche Beſorgniß
nachweiſen, daß ihm die Mittel zu ſeiner Befetedigung entzo

gen werden konnten, wenn der Arreſt nicht verfugt wurde.

72. Laßt ſich aus den Uinſtanden, beſonders aus der
wahrſcheinlich langen Dauer ·des Prozeſſes, vorherſehen, daß

der Arreſt dem Verklagten ſehr nachtheilig werden konnte, ſo

kann der Verklagie in dleſen Fallen einen kurzen Termin zur

uUnterſuchung verlangen: ob es bei dem Arreſte bit zur Been

v
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digung derHauptſache verblelben ſolle, oder derſelbe gegen Kau
tlonsleiſtung wieder aufzuheben ſey.

73. Will der Verklagte ſich zur Kautionsleiſtung orbie-
ten, ſo muß er zugleich beſtimmt anzeigen, womit er die Kau
tion beſtellen wolle; auch muß er zugleich die nothigen Urkun
den und anbere Biweiſe zur Beurthellung der Sicherheit vor
legen.“ Die Kautlon kann nur durch hinreichendes Unterpfand,
in Grundſtuckem, Kapitaltlen, Waaren, Koſtbarkeiten u. ſ. we,
oder durch ſichere Turgen beſtellt werden. Eidliche Kaution
iſt nicht zulaſſig.

74. Bei Perſonalarreſten kann der zum Gefaugniß
gehreichte Schuldner, (wenn es nicht etwa bekannt iſt, daß er in

guten Verwmogensumſtanden ſich befinde) verlangen, daß der,
Glaubiger ihm Alimente reiche. Dieſe ſetzt der Richter feſt,
und danach muß der Glaubigerſie ſo lange wochentlich voraus
bezahlen, bis er nachgewieſenhat, daß der Schuldner ſich ſelbft
ernahren könne; zu dieſen Behuf kann er von dem Schuldner
ein eidliches Vermdhensverzeichniß fordern. Halt er vorher
mit Bezahlung der Alimente innen,  wird der Verhaft ſofort
aufgehoben.

179. ueber eine in Beſchlag
genommene

Sache,
darf ſo

wenig derjenlge, welcher ſie in Handen hat, als der, dem ſie gehort, eigenmachtig zum Nachthell des Arreſtanlegers verfugen,
ſondern ſie als ein ihm zur Aufbewahrung. anvertrautes Gutbetrachten. Beſonders iſt der Schulduer einer mit Arreſt heleg—

ten Forderung nicht berechtigt, ohne Vorwiſſen und Genehmi—
gung des Gerichts irgend eine Zahlung darauf zu leiſten, oder
eine eiſt nachher entſtandene Forderung darauf abzurechnen.
Will er ſich von der fernern Zinszahlung befreten, ſo muß er
die Schuld, wenn ſu an ſich zahlbar iſt, in das gerichtlicheDe
poſitum zahlen. Eben ſo kann der Jnhaber einer mit Arreſt
beſchlagenen Sache, wenn ihm deren feruere Aufbewahrung
laſtig wird, ſie zur gerichtlichen Verwahrung uberliefern.

t
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76. Niemiand darf den Andern in dem Beſitze ſeines Ei—

genthumis ſtoren, oder ihn deſſelben mit Gewalt heimlich oder
mit Liſt. entſetzen. Wer einem andern durch ſolche Berintrach
tigungen Schaden zufugt, muß nicht nur denſelben allemal er—

ſetzen, ſondern wird auch fur ſeinen Unfug nachdrucklich be
ſtraft. Jeder muß daher in ſeinem Beſitze ſo lange ruhig und
ungeſtart gelaſſen werden, als nicht ein Anderer beſſere und ſtar—

kere Rechte vor dem Richter, und nach vorhergegangener geſetz-

maßlger Unterſuchung nachgewieſen hat.

77. Derjenige, welcher uber Stohrung oder Beraübung
ſelnes Beſitzes zu klagen hat, muß ebeunfalls ſich aller Gewalt
thatigkeit enthalten, und ohne Verzug bei dem Richter Hulfe
ſuchen. Er bringt ſeine Kluge ſchriftlich oder zuProtokoldan.
Die Zeugen, welche Wiſſenſchaft davon haben, daß er geſtohrt

iſt in ſeinem Beſitze, bringt er, wenn es moglich iſt, ſogleich mit
zur Stelle, damit der Richter ſie vernehmen konne. Sollte aber
das Gericht, wobei die Klage atigebracht werden muß, weit ent
fernt ſeyn, ſo kann er vorlaufig die Zeugen durch einen der be
nachburten Juſtizkommiſſarien oder Gerichtshalter abhoren laſ—

ſen, und ihre ſchriftllche Ausſage nachher ſeiner Klage beilegen.

78. Wer einen andern vorſatzlich beſchimpft, oder ſeine

Ehre und guten Namen krankt, der muß demſelben offentliche
Abbitte leiſten, oder von dem Nichter einen offentlichen Ver
weis annehmen, wobei der Beleidigte gegenwartig ſeyn, und
einige ſeiner Standesgenoſſen zuziehn kann. Außerdem wird
der Beleidiger nach Beſchaffenheit der Jniurie unb ſeines bo—

ſen Vorſatzes, mit Geld Gefananliß Zuchthaus: oder Veſtungs
ſtrafe belegt.

79. Ein jeder muß /ſichhuten, wegen vermeinilich erlitte

ner Beleidigungen, eigenmachtig Geüugthuung zu nehmen.

Es befreiet keinen von der Strafe, wenn er auch angiebt, daß
er von dem andern zuerſt geratzt und beleidigt ſey. Iſt dies

J
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Vorgeben richtig, ſo werden beide Thelle beſtraft, doch hat der,
welcher Anfanger des Streits geweſen iſt, ſchwerere Strafe
verwirkt.
so. Auch der, welcher einem andern, um ihn offentlich zu

beſchimpfen, ein begangnes Verbrechen vorwirft, z. E. Betrug,
Diebſtahl, Meineid, Ehebruch u.ſ. w. iſt ſtrafbar, und der Ein
wand, daß der Vorwurf wahr ſey, kann ihn unicht ſchutzen.
Niemaind darf uber des audern guten. Namen eigenmachtig

entſcheiden.

2i. Wenn Eltern,Vormunder, Lehrmeiſter und Dienſt
herrſchaften das Maaß der ihnen bei den Untergebenen erlaub

ten gelinden Zuchtigungen uberſchreiten, ſo werden ſie, nach

geſchehener Klage, zur Strafe gezogen.
82. Wer ſich von einem andern vbeleidigt glaubt, muß ſeine

Klage bei dem Richter anbringen, und zwar langſtens binnen

drei
Monaten, von der Zeit angerechnet, da ihm die vermeint

liche Beleidigung bekannt geworden iſt. Nachher findet die
KRlage nicht weiter Statt.

83. Der Verklagte iſt, det Regel nach, verbunden, in
Perſon zu erſcheinen, es ſteht ihm aber frei, nach geſchloßner
Unterſuchung, einen der Juſtizkournmiſſarien zum Vertheidiger
zu wahlen.

„4. Der Klager, der wegen harter Beſchimpfungen oder
Realinjurien klagt, oder der zu den mittlern oder hohern Stan
den gehort, kann, nach der neuen Verordnung daruber, daß der
Verklagte etwa von aller Strafe entbunden, oder daß dle er

kannte Strafe zu gelinde beſtimmt ſey, ein Rechsmittel ein
wenden, das heißt: erkann appelliren; er muß dies einzuwen

dende Rechtsmittel, bei Verluſt deſſelben, bei der Publikation
melden.

35. Der Verklagte kann, wenn
nur auf Gefangnißſtrafe

von vier Wochen, oder-auf Geldſtrafe von funfzig Thalern oder

J
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winiger, erkannt worden, keine formliche Appellation, ſondern

nur ein Milderungsgeſuch einlegen. Gegen Strafen wegen

Jnjurien, die die Summe von 5 Rthl. nicht uberſteigen, oder

wenn jemand aus dem Bauer- oder gemeinen Burgerſtande

zur Gefangnißſtrafe von nicht mehr als 24 Stunden verur
theilt worden, ſoll gar kein ferneres Rechtsmittel, auch keln

Milderungsgeſuch, ſtatt finden, ſondern das Erkenntniß, nach

deſſen Publikation, nuverzuglich vollſtreckt werden. Das Mil
derungsgeſuch unterſcheidet ſich von einer formlichen Appella—

tion dadurch,daß dabei auf neue Umſtande keine Ruckſicht ge
nommen wird, wennſie nicht ſogleich bei Anbringung des Ge
ſuchs beſcheinigt werden, und daß alſo, ohne weiteres Verfah—

ren, die Verfugung in zweiter Jnſtanz erfolgt. Der Verklagte

muß alſo bei einem ſolchen Milderungsgeſuche, wenü er neue

Umſtande zu ſeiner Vertheidigung beizubringen hat, zugleich

dafur ſorgen, daßer ſogleich die nothigen Beweiſe daruber beifuge.

86. Die dritte Jnſtam iſt in Jnjurienſachen niemals zu
laſſig, außer wenn zugleich uber den Erſatz des erlittenen Scha
dens erkannt ſeyn ſollte, und dieſer, nach den Verordnungen

der zulaſſigen Reviſion, wie Nummer y1. zu erſehen, mehr

als Zweihundert Thaler betragt.

87. Eheſachen, alſo Klagen auf Vollziehung der Ehe,

 ferner Beſchwerden gegen Eltern oder Vormunder, wegen ver
ſagter Einwilligung zur Heirath, und endlich Eheſcheidungen,

gehoren vor das ObergerichtderProvinz, weun gleich die Par
theien einem Uuntergerichte unterworfen ſeyn ſollten.

g8. Aus einem Eheverſprechen kann nur dann auf Voll
iitehung der Ehe geklagt werden: 1) wenn das Eheverſprechen

oder die Verlobung gerichtlich, oder vor einem Juſtizkommiſ
ſarius, geſchloſſen und niedergeſchrieben iſt. Gemeine Land
lente konnen ihre Verlobung vor Schulzen und Schoppen volle«

ziehen und niederſchreiben laſſen; 2) wenn init beider Theile
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Bewilligung das Aufgebot ſchon erfolgt iſt; 3) wenn jemand
eine ledige unbeſcholtene Weibsperſon, unter dem Ver—
ſprechen der E he, geſchwangert hat, und ſonſt ·kein geſetz
maßiges Ehehinderniß im Wege ſteht. Jn allen dieſen Fallen
muß die Klage binnen zwei Jahren, und wenn durch ein form

liches Cheverſprechen die Zeit zur Vollziehung der Ehe beſtimmt
geweſen iſt, binnen einem Jahre, nach Ablauf derſelben, anhan
gig gemacht werden, ſonſt geht das Recht verlohren.

89. Dle Klage wird, wie gewohnlich, angemeldet, undwie gleich Anfaugs Nummer 20. gezeigt iſt. Da aber keine

gezwungneEhe ſtatt findet, und der Gegner, wenu er die Ehe
nicht vollziehen will, nur zur Abfitidung oder Entſchadigung
verbunden iſt, ſo thut der Klager wohl, wenn er zugleich diejenigen Umſtande anzeigt und beſcheinigt, nach welchen die Ab
findung dem Stande, Vermogen und ubrigen Verhaltniſſen desGegners gemaß, vom Richter zu beſtimmen ſeyn werde.

90. Ehliche Kinder, wenn ſie auch ſchon verheirathet ge—weſen, undgroßjahrigſind, konneu, xhne Einwilligung ihres
leiblichen Vaters, ſich nicht gultig verhelrathen. Haben ſie es
wider ſeinen Willen gethan, ſo kann der Bater, binnen ſechs
Monaten nach erhaltener Nachricht, die Aufhebung einer ſolr-
chen geſetzwidrigen Ehe verlangen. Minderjahrige vaterloſe
Waiſen muſſen zu ihrer Verheirathung die Einwilligung der
Mutter,und des Vormundes, wenn die Mutter aber verſtor
ben iſt, die Einwilllgung der Großeltern nachſuchen; ſind quch
keine Großeltern mehr vorhanden, ſo iſt die Einwilligung des
Vormundes allein hinreichend. Die Einwilligung kaun aber

den, woraus eine vernunftige und wahrſcheinliche Beſyrgniß
entſpringt, daß die kunftige Ehe unglucklich und mißvergnugt

ſeyn werde.
91. Verweigern daher Eltern oder Vormunder,dhue ge

ſetzmaßi-
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ſetzmaßigen Grund, ihre Einibilligung zur Heirath, ſo kann ders

jenige, welcher die unter den Eltern oder Vormundern ſtehende
Perſon heirathen will, entweder mit ihr gemeinſchaftlich oder

allein darauf antragen, daß die unrechtmaßige Verweigerung
unterſucht und daruber erkannt werde. Klagt er allein, ſa
muß er zugleich beſcheinigen, daß er mit der Perſon uber die

zu ſchlleßende Heirath einverſtanden ſey. Wahrend des Pro
zeſſes durfen die Eltern oder Vormunder keine ſolche Verfugung
treffen, wodurch die Rechte des Klagers vereitelt, ihm deren
Ausfuhrung erſchwert, oder ein die Freiheit des Willens be
ſchrankender. Einfluß uber die andere Perſon ausgeubt werden
konnte. Entſteht daruber gegrundete Beſorgniß, ſo zeigt der
Klager die Beweiſe davon dem Richter an, welcher alsdann
nach Vorſchrift der Geſetze allenfalls eine gerichtliche Aufſicht
verordnen kann. Eltern und Großeltern konnen aber auch ihre
Einwilligung mit Grunde verweigern, wenn ſie von dem an—
dern Theile durch Worte oder Thatlichkeiten groblich ſind belei
digt worden, ferner, wenn ihre nicht erbetene oder verweigerte
Einwilligung durch heimliches Eheverlobniß, Entfuhrung oder
andere unerlaubte Mittel, erzwungen werden ſollen.

92. Wer, um die Geſetze des Landes unwirkſam zu
machen, in fremden Landen ſich trauen laßt, wird mit einar
fiskal: ſchenStrafe von zehn bis dreihundert Thalern, oder mit
Gefangniß, belegt.

9 3.. Einſpruch findet Statt, ivenn der Gegner ſchon im

Begrif iſt, mit einer andern Perſon die Ehe zu vollziehen; in

dieſem Falle konmt es darauf an, ob der Einſpruch auf ein
formliches Eheverſprechen oder Verlobung, oder auf eine unter
dem Verſprechen der Ehe erfolgte Schwungerüng gegrundet
wird. Jm erſten Falle legt der Einſprechende dem Pfarrer,
welcher die Traüung verrichten ſoll, das formliche Eheverlobnig
dor; worauf der Pfarrer verbunden iſt, ſofort mit Aufgebot
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und Trauung inne zu halten. Geſchleht aber der Einſpruch
wegen einer, unter dem Verſprechen der Ehe, erfolgten Schwan
gerung, ſo zeigt die Geſchwachte dieſen Klagegrund der Obrig
keit des Orts, wo das Aufgebot oder die Trauung geſchehen
ſoll, ſchleunigſt an, und beſcheinigt ihn, worauf denn ſogleich
Aufgebot und Trauung unterſagt wird. Erklart dann der Ver
klagte, daß er die den Einſpruch machende Perſon nicht heira
then konne, ſondern nur, wenn er dazu verurtheilt werden ſollte,
ſie nach den Geſetzen abfinden wolle, ſtellt er auch ſogleich an
nehmliche Sicherheit dafur, ſo kann feruer mit Aufgebot und
Trauung verfahren werden. Jn allen Fallen wird der weitere
Prozeß, uber die Gultigkeit des Eiuſpruchs, beim Ehegerichte
fortgeſetzt, und wenn der Einſpruch nachher ungegrundet be—

funden wird, der Einſprechende als ein Verlaumder beſtraft.
91. Eheleute thun wohl, wenn ſie, ohne gleich auf Schet

dung anzutragen, ihre Klagen gegeneinander vorher vor ihren
ordentlichen Richter bringen. Alsdann ſtellt der Richter eine
kurze Unterſuchung an, und trift die nothlgen Vorkehrungen,
daß der ſchuldige Ehegatte durch Straſen zur Beſſerung ange
halten werde. Dahin gehoren z. E.Klagen wegen Unordnung
in der Wirthſchaft, Trunkenhelt, verdachtigen Umgang, Zank
ſucht, Thatlichkeiten u. ſ. w. Findet ſich bei ſolcher Gelegenheit,
daß Leute vorhanden ſind, welche durch Verhetzung, Zwiſchen
tragereien, oder andere unerlaubte Kunſtgriffe, die Gemuther
der Eheleute gegeneinander aufbringen, ſo wird der Richter den
fernern Einwurkungen ſolcher Eheſtohrer Schranken ſetzen, und
ihre uachdrucklichſte Beſtrafung veranlaſſen. Hiedurch wird in
vielen Fallen das Uebel gehoben, und die Scheidung vermieden
werden. Sind Eheleute daruber uneinig, wie die von der Frau
eingebrachten. Grundſtucke und Kapitallen verwaltet werden
ſollen, oder wie es mit Erziehung der von ihnen erzeugten Kin—
der, und mit Beſtimmung ihrer kunftigen Lebensart, zu halten



ſey, ſo muſſen ſie ſich andas vormundſchaftliche Gericht wen
den. Dies unterſucht, ohne formlichen Prozeß, mit Zuziehung

eines Berwandten von jeder Seite, die Umſtande, und ſetzt

feſt, wiees gehalten werden ſoll. Dagegen findet kein Rechts
mittel Statt.

95. Wegen Uwertraglichkeit, Zankſucht, mundlicher Be—

leidigung oder Drohungen, oder geringer Thatlichkeiten, kann
uberhaupt nicht ſogleich die Trennung der Ehe geſucht, ſondern

nur auf Vorkehrungen zur Beſſerung des Schuldigen angetra
gen werden. Eben dies iſt der Fall bei Klagen uber Trunken-
heit, Verſchwendung, unordentliche Wirthſchaft. Die Ehe—

ſcheidung findet in dieſen Fallen nicht eher ſtatt, als wenn die

vom NRichter zur Beſſerung des Schuldigen getroffenen Vor—
kehruungen fruchtlos geweſen ſind.

96. Soll es zur ganzlichen Trennuug der Ehe kommen,

ſo muß derjenige, welcher darauf klagen will, vor allen Dingen
prufen, ob dazu einer von den im allgemeinen Landrechte Th.Iſ.
Tit. 1. S670 713. geſetzlichen Grunden vorhandin ſeh.

97. Findet ein Chegatte geſetzmaßige Grunde zur Ehe—

ſchelduug, ſo kommt es darauf an, ob er, nach Nummer 25./
zu den Eximirten gehore, oder einem Untergerichte unterwor—
fen ſey. Jm letzten Falle meldet er die Klage bel ſeinem g er

wohnlichen Richter an, welcher ſie vorlaufig pruft, die

Gute verſucht, wenn dieſe aber fruchtlos iſt, die Sache andas
Ehegerichtzum weitern Verfahren befordert. Gehort aber der

klagende Ehegatte zu den Eximirten, ſo wird die Klage ſogleich

bei dem Ehegerichte angebracht.

98. Wahrend des Scheibungsprozeſſes kann ein Theil
ſich nicht eigenmachtig von dem andern abſoundern. Lauft die

Geſundheit oder das Leben des klagenden Theils bei dem Zu
ſammenbleihen in Gefahr, und kann dies einigermaßen beſchet-

nigt werden durch Zeugen oder Spuren von groben Thatlich
C 2
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keiten, ſo kann bei dem Richter die Erlaubniß nachgeſucht wer
den, daß die Partheien, wahrend des Prozeſſes, von einander

getrennt leben. Alsdann wird vom Richter feſtgeſetzt, wie viel
der Frau von dem Manne, bis zur Beendigung des Prozeſſes,
zu ihrem Unterhalt gezahlt werden muſſe, wie es wegen Erzie
hung der Kinder, und wegen Sicherſtellung des Vermogens,
gehalten werden ſolle. Dieſe Nebenſachen werden vom Richter,
nach einer kurzen Unterſuchung, entſchieden, und es findet da
gegen kelne Appellation ſtatt. Der Eheſcheidungsprozeß ſelbſt

wird nach dem gewohnlichen Verfahren eingeleitet, und nur
darauf gerichtet, ob geſetzmaßige Grunde zur Trennung vor
handen ſind, und wer von Beiden fur den ſchuldigen Theil zu
halten ſey. Die Auseinanderſetzung wegen des beiderſeitigen
Vermogens gehort nicht dahin, ſondern wird erſt nach rechts
kraftig getrennter Ehe durch den ordentlichen Richter angelegt.

99. Zu den geſetzmaßigen Eheſcheidungsgrunden gehort
auch der, wenn ein Ehegatte den andern boslich verläßt.
Die bloße Veranderung des bisherigen Aufenthalts wird je
doch fur keine bosliche Verlaſſung geachtet. Wahlt der Mann
einen neuen Wohnort, ſo iſt die Frau, in der Regel, ihm zufol
gen verbunden, und wenn ſte, auf richterliche Verfugung, ſich
deſſen beharrlich weigert, ſo kann der Manun auf Eheſcheidung

antragen. Eben dies findet ſtatt, wenn die Frau den Mann,
ohne deſſen Einwllligung, und ohne rechtmaßigen Grund, ver
laßt, und nach der ergangenen richterlichen Verfugung; nicht
ſofort zuruckkehet. Auch iſt in dieſem Falle der Maun die Frau
nicht eher anzünehmen ſchuldig, als bis ſie ihren inzwiſchen ge
fuhrten, unbeſcholtnen Wandel durch glaubwurdige
Zeugen nachgewieſen hat. Jſt ein Ehegatte heimlich entwichen,
und ſein Aufenthalt unbekannt, oder dergeſtalt außer den koö
niglichen Staaten entfernt; daß keine richterliche Verfugung

aur Wiedervereinigung beider Eheleute ſtatt finden kann, ſo iſt
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der zuruckgebliebene Theil, nach Verlauf eines Jahres,
von Zeit der Entfernung angerechnet,die offentliche Vorladung,

und wenn auch dieſe fruchtlos ware, die Scheidung zu verlau—

gen, berechtigt. Wahrend dieſes Jahres muß der zuruckgeblie

bene Ehegatte alle Muhe anwenden, den Aufenthalt des Ab—

weſenden zu erforſchen. Er muß ferner den Erfolg dieſer Be
muhung dem Richter nachweiſen, und nachher eidlich erharten,

daß er ſeit der Entfernung von dem Aufenthalte des Abweſem
den keine weitere Nachricht erhalten habe.

100. Unterthanen ſind ihrer Herrſchaft Treue, Ehrfurcht
und Gehorſam ſchuldig, und die Herrſchaft kann daruber ein
eidliches Angelobniß von ihnen fordern.

101. Sie durfen das Gut, zu welchem ſie geſchlagen ſind,
ohne Bewilligung ihrer Grundherrſchaft nicht verlaſſen; ſie

konnen aber auch von der Herrſchaft, ohne dieſes Gut, nicht

verkauft, vertauſcht, oder ſonſt an einen andern, wider ihren

Willen, abgetreten werden; wenigſtens muß eine ſolche Ver
anderung, wenn ſie nach der beſondern Verfaſſung des Orts
zulaſſig ſeyn ſollte, ihren Zuſtand auf keine Weiſe verſchlimmern.

Entwichne Unterthanen und deren Kinder, wenn dieſe gleich

auswarts geboren ſind, kaun die Herrſchaft uberall aufſuchen

und zur Rucktehr nothigen. Niemand darf, bel nachdrucklicher

Strafe, ihr dieſelben vorenthalten, oder.ſie verheimlichen.

102. Will ein Unterthan ſich verheirathen, ſo muß er die

herrſchaftliche Genehmigung geziemend nachſuchen, und wenn
ihm dieſelbe, ohne rechtlichen Grund, verſagt werden ſollte, bei

dem Obergerichte der Provinz um Hulfe bitten. Eine Herri
ſchaft kann aber die Einwllligung verſagen: 1) wenn die Per
ſon, welche der Unterthan heirathen will, ſich grober Ber—

brechen ſchuldig gemacht hat; 2) wenu ſie wegen Faul
heit, Lieberlichkeit oder Widerſpenſtigkeit bekanut

iſt, und deſſen durch glaubwurdige Zengen uberfuhrt werden



kann; 3) wenn ſie wegen korperlicher Fehler unfahig
iſt, die wirthſchaftliche Arbeit gehorig zu verrichten.

103. Die Kinder der Unterthanen muſſen, in derRegel,
dem Bauerſtande und Gewerbe der Eltern ſich widmen, und
konnen, ohue ausdruckliche Erlaubniß der Gutsherrſchaft, zur
Erlernung einer Profeſſion, oder zum Studiren, nicht zugelaſ
ſen werden. Davon finden jedoch folgende Ausnahmen ſtatt:
1) Eltern, welche ein erlaubtes Handwerk auf dem
Lande treiben, konnen einen ihrer Sohne, nach eigner Wahl,
zu dieſem Gewerbe beſtimmen; 2) Kindern, welche nach ihrer

korperlichen Beſchaffenheit zu ſchwerer Handarbeit
nicht tauglich ſind, darf die Erlaubniß, ein lelchteres Gewerbe
zu erlernen, nicht verſagt werden; 3) wenn ein Kind, nach

dem Gutachten ſachkundiger Manner, zu einer Kunſt oder
Wiſſenſchaft beſondere Talente beſitzt, und die erforderlichen
Hulfsmittel zu der Erlernung vorhanden ſind, ſo darf ihm auoh
dazu die Erlaubniß nicht verweigert werden.

104. Will das Kind einer Gutsunterthanen in fremde

Dienſte gehn, ſo muß es vorher, in der gewohnlichen Mieths-
zeit, der Herrſchaft zum Dienen ſich anbieten. Verlangt dieſe
den Dlienſt nicht, ſo kann ſie einen Erlaubnißſchein zum aus
wartigen Dienen nicht verſagen. Ein ſolcher Erlaubnißſchein

glit nur auf ein Jahr, wenn er nicht ausdrucklich auf laugere
Zeit ertheilt iſt. Verlangt der auswarts dienende Unterthan
eine Verlangerung ſeines Urlaubs, ſo mußer ſich zur rech
ten Zeit. darum melden, und die Erklarung der Herrſchaft
abwarten.

osg. Die Kinder derUnterthanen muſſen derHerrſchaft
fur das hergebrachte Lohn dieuen, ſobald ſie das zu dez Art
des Dienſtes gehorige Alter und die Leibesſtarke erhalten haben.

Kinder aber, welche die Eltern in ihrer eignen Wirthſchaft,
als Knechte oder Magde, brauchen, muſſen denſelben gelafſen
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werden, und es hangt von den Eltern ab, welches von den Kin
dern ſie fur ſich behalten wollen. Haben Eltern nur ein einzi—

ges Kind, ſo darf ihnen daſſelbe, wenn es auch in ihrer Wirth—

ſchaft gemißt werden konnte, dennoch nicht entzogen werden:

wenn ferner dem Unterthan die Hulfe des ihm zu ſeiner Wirth
ſchaft gelaſſenen Kindes entgeht, oder wenn Eins der Eltern
durch Zufall zur Arbelt untauglich wird, ſo kann das der Herr
ſchaft dienende Kind, zu Ende des laufenden Dienſtjahtes, zu
ruckgefordert werden.

106. Zu den Hauptpflichten der angeſeſſenen Wirthe ge
hort, daß ſie die Stelle und deren Zubehor im wirthſchaftlichen

Stande erhalten; keiner boshaften Wlderſpenſtigkeit, Auf—

wieglung der Gemeinde, oder groben Verletzung der Ehr—

furcht gegen die Herrſchaft ſich ſchuldig machen; auch nicht

durch

Dlebereien, Betrug oder andere Vergehungen ein offent—

liches Aergerniß in der Gemeinde geben. Wer dagegen handelt,

wird nicht nur beſtraft, ſondern kann nach vorhergegangner

Unterſuchung der Stelle entſetzt werden.

107. Unterthanen muſſen die der Herrſchaft ſchuldigen

Dienſte mit Ordnung, Fleiß und Aufmerkſamkelt gehorig lei
ſten. Es ſteht zwar jedem frei, ob er die Handarbelt ſelbſt ver
richten, oder dazu tuchtiges Geſinde oder dienſttaugliche Kin
der abſchicken will; doch konnen Mannerdienſte nicht durch

Weiber oder Madchens, oder Kinder, verrichtet werden.

103. Zu den Spanndienſten muſſen, außer dem
Zugvieh, auch die zur Fuhrung des Wagens des Pfluges und

der Egge erforderlichen Perſonen geſtellt werden, welche ſo—

wohl bei der Beſtellung des Feldes, als bet dem Auf und Ab—

laden der Wagen, zu helfen ſchuldig ſind. Ferner muſſen die

Unterthanen zum Hofedienſte diejenigen Gerathſchaften in gu
tem Stande mitbringen, die ſie zur Hofwehr erhalten haben,

oder die ſie zu Arbeiten derſelben Art in ihrer elgnen Wirth
ſchaft brauchen.



109. Baudienſte muſſen von den Unterthanen in der
Regel, außer ihrem gewohnlichen Hofedienſte, geleiſtet werden,
und zwar zu den nothigen Wirthſchaftsgebauden des Guts, zu
welchem ſie gehoren. Ob dieſe Gebaude innerhalb der Ein—
ſchlileßung des Ritterſitzes, oder außerhalb derſelben liegen, und
ob ſie auf der vorigen oder einer andern Stelle erbaut werden
ſollen, macht keinen Unterſchied. Sie ſind zu allen Dienſten
dabei verbunden, welche die zum Bau erforderlichen Materialien und Gerathſchaften erfordern, als. das Herbeihohlen der
Pflaſterſteine, des Sandes zu Stallen und Miſtplatzen, des
Holzes zum Einfaſſen der Brunnen, das Anſahren des Bau—
holzes aus den Waldern, das zwar unbeſchlagen, jedoch abge
wipfelt und ausgeaſtet ſeyn muß, der Sageblocke zur und von
der Schneidemuhle. Auch muſſeniſie den Bauplatz abraumen,
obwohl ſie zum Wegfahren des Schuttes, der abgebrochenen
Jretter, Balken, Dielen und anderer alten Baumaterialien,
nach dem Geſetz nicht verbunden ſind. Handlanger-Dienſte
muß der Unterthan eben ſo im Herrſchaftlichen Dienſte uber
uehmen, als er ſie bei der Beſſerung ſeines eignen Gebaudes
zu verrichten pflegt.

110. Zum gewohnlichen Hofedlenſte ſpannpflichtiger Un
terthanen gehort auch, daß ſie auf Abrechnung deſſelben alle
Arten von Erzeugniſſen des Guts, als Feld- und Gartenfruchte,
Vieh u. ſ. w. zum Verkauf verfahren, ingleichen alle zur Be
wirihſchaftung des Gutes erforderliche Bedurfniſſe herbeihoh
ien muſſen. Sind die Unterthanen, noch außer dem gewohnli
chen Hofedienſte, zu unbeſtimmten Reiſefuhren verpflichtet, ſo
muſſen ſie dieſelben der Perſon des Gutsherrn, ſeiner Ehegat
tin, und den in ſeinem Hauſe ſich aufhaltenden Kindern leiſten,
auch fur dieſe Perſonen den Arzt, Wundarzt oder eine Heb
amine herbeihohlen und zuruckfahren.

111. Bei Fuhren, welche außer den Grenzen des Gutes



geleiſtet werden muſſen, ſind die ſpannpflichtigen Unterthanen

auch Ruckladungen fur ihre Herrſchaft anzunehmen ver—

bunden. Betragt die Ruckladuug aber mehr als die Halfte
der vollen Ladung, und muß der Unterthan langer als einen

halben Tag darauf warten, ſo wird ihm eben ſo viel, als fur
die Hinfuhre, auf ſeine ſchuldigen Dienſttage abgeſchrieben.

Duch iſt der Unterthan niemals verbunden, mehr als vier und

zwanzig Stunden auf die Ruckladung zu warten.

112. Die Unterthanen, welche nur Handdienſte verrich

ten, ſind auch ſchuldig, in Herrſchaftlichen Angelegenheiten, ſich

als Boten gebrauchen zu laſſen, und muſſen alsdann funf—
zehn bis achtzehn Pfund, wenn aber die Entfernung wei
ter iſt, als daß der Bote an demſelben Tage zuruckkommen

konnte, zehn bis zwoölf Pfund tragen. Laſten, die nur
mit einem Schlehekarren fortgebracht werden konnen, ſind ſie,

der Regel nach, mitzunehmen nicht verbunden; wo dies aber
hergebracht iſt, da darf eine ſolche Laſt die Schwere von funfzig

bis ſechzig Pfund nicht uberſteigen.

113. Faules, unordentliches oder widerſpenſtiges Geſinde

kann die Herrſchaft durch maßige Zuchtigung zu ſeiner

Pflicht anhalten, auch dieſes Recht ihren Pachtern und Beam
ten ubertragen. Eine gleiche Befugniß ſteht der Herrſchaft in

Anſehung des zuin Hofedienſte geſchickten Geſindes der Unter—

thanen zu. Die Herrſchaft darf aber auch durch eine ſolche

Zuchtiguug weder die Geſundheit noch das Leben des Geſindes

in Gefahr ſetzen; auch muß ſie bei dem Geſinde weiblichen Ge
ſchlechts aller Verletzung der Schamhaftigkeit ſich enthalten.

Schenk- und Gaſtwirthe ſollen dem Geſinde auf dem Lan
de Getranke und Eßwaaren nicht anders, als gegen baare Be
zahlnng, verabfolgen laſſen, auch von dergleichen Leuten ketn

Korn, Mehl, Heu, Stroh, Vieh und andere Naturallen, und

keine Kleidungeſtucke, an Zahlungsſtatt annehmen. Jſt dat
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eine oder andere, ohne ausdruckliche Erlaubniß der Herrſchaft ger

ſchehen, ſo verliehren ſie ihre Forderung, und werden noch uber-

dies beſtraft.

114. Angeſeſſene Wirthe und deren Weiber kann die

Herrſchaft durch Strafe oder Gefangniß zu ihrer Pflicht bei

Widerſpenſtigkelt, Faulheit, abſichtlicher Vernachlaſſigung, an—

halten; doch muß die Herrſchaft dabei nicht eigenmachtig
verfahren, ſoundern, bei einer Gefangnißſtrafe von hochſtens

acht und vierzig Stunden, die Dorfgerichte zuziehn; wenn
ſie aber ein langeres Gefangniß nothig findet, die Unterſuchung
und das Erkenntniß dem Gerichtshalter uberlaſſen.

115. Wenn zwiſchen Gutsherrſchaften und ihren Unter
thanen uber Dienſte, Zinſen oder andere Abgaben, oder auch

uber Huütungen, Holzungen und Triften und andere Gerech—

tigkeiten, Streit entſteht, ſo wird das Verfahren wie ein or
dentſicher Prozeß eingeleitet. Das Eigenthumliche dieſer Art
von Streitigkeiten beſteht jedoch in folgendem: 1) die Unter
thanen, welche glauben, daß ihnen von ihrer Grundherrſchaft

gewiſſe Dienſte oder Abgaben, uber ihre Schuldigkeit, aufge—

legt oder zugemuthet worden, ſind nicht befugt, ſich deren Let—

ſtung eigenmachtig zu entziehen, vielweniger ſich mit Gewalt
zu widerſetzen. Die ſtreitigen Dienſte oder Abgaben, wenn ſie

entweder gewohnlich ſind, oder bisher von den Unterthanen
entrichtet worden, muſſen auch wahrend des Prozeſſes von
ihnen geleiſtet werden; wenn ſich aber bei rechtskraftiger Ent—

ſcheidung findet, daß ſie ihnen zur Ungebuhr abgefordert wor
den, ſo werden ihnen dieſelben von der Grundherrſchaft bezahlt.

2) Weder von Seiten der Herrſchaft noch der Unterthanen

werden Juſtizkommiſſarienals Bevollmachtigte zugelaſſen, ſon
dern die Unterthanen muſſen alle Termine durch Abgeordnete

aus ihrer Mitte gehorig abwarten, und die Herrſchaft muß da
bei entweder in Perſon erſcheinen, oder doch einen von allen



Umſtanden und Verhaltniſſen wohlunterrichteten Wirthſchafts:

bedienten dazu bevollmachtigen. Jedoch ſteht beiden Theilen
frei, einen der Juſtizkommiſſarien zum Beiſtande zu erwahlen,

oder deſſen Zuordnung vom Gerichte zu erbitten.

Die Unterthanen muſſen alſo zwei oder drei Deputirteaus

ihrer Gemeine
wahlen, und dazu vorzuglich ſolche augeſeſſene

Wirthe nehmen, die ſchon ſeit mehrern Jahren in der Gemei—

ne leben, folglich von den ſtreitigen Dienſten oder Abgabeun, und

den dabei vorkommenden Umſtanden, hinreichende Kenntniß

haben. Sie muſſen ferner dieſe Deputirten mit ſchriftlicher

Vollmacht verſehen, und ihnen alle zur Sache gehorende Schrife

ten und Urkunden einhandigen, um ſie dem Richter vorzulegen.

3) Wenn der Streit nur mit einzelnen Unterthanen gefuhrt

wird, und die Grundherrſchaft Klager iſt, ſo kann der Prozeß
bei den eignen Gerichten der Herrſchaft gefuhrt werden. Be
treffen aber die ſtreitigen Punkte die ganze Gemeine, oder

eine gewiſſe Gattung von Unterthanen, zum Beiſpiel: Huf
ner, Koſſaten u. ſ. w., ſo gehort der Prozeß vor das Oberget

richt der Provinz, die Herrſchaft mag Klager oder Verklagter

ſeyn. 4) Wenn das Gutachten von Sachverſtandigen dabei er

forderlich iſt, ſomuß bazu ein Wirthſchaftsverſtandiger gewahlt

werden, der ſein ſchriftliches Gutachten zu den Akten giebt.

Jſt eine Parthei mit dieſem nicht zufrieden, ſo kann ſie ſogleich

darauf antragen, daß noch ein anderer Sachverſtandiger uber

ſein Gutachten vernommen werde.

Wer ſich dabei willig zu einem Vergleiche zeigt, derhat den

Vortheil, daß er weniger Koſten tragt.

116. Da esder Landwirthſchaft mehrentheils ſehr ſchad
lich iſt, wenn mehrere Dorfer ihre Hutungen gemeinſchaftlich

haben, oder wenn bei einer einzelnen Gemeine die Aecker und

Wieſen der Mitglieder unter einander vermiſcht liegen, ſo ver
ordnet das Geſetz daher zum Beſten des allgemeinen Landwe



ſtns, daß dergleichen Gemeinheiten ſoviel als moglich auſgehs
ben werden ſollen, wenn nehmlich dieſe Thellung nieht nur an
ſich moglich, ſondern auch dem Wanzen vortheilhaft ſey.

Jſt dies der Fall, ſo wird das Geſuch deſſen, der dieſe Gemein—

heits theilung verlangt, bei dem Obergerichte der Provinz ein
gereicht, nebſt einem ſchriftlichen Gutachten von einem ſachver-
ſtandigen Landwirth, welches darſtellt, daß dieſe Theilung zum
Vortheile aller Mitglieder der Gemeine gereichen werde. Sind
in dem Kreiſe oder Diſtrikt ſchon beſondere Kommiſſarien zu
den Gemeinheits-Auseinanderſetzungen beſtellt, ſo fann dat
Geſuch auch bei ihnen augebracht werden.

117. Um die Verdunklung der Grenzen zu verhuten, iſt
jeder Beſitzer befugt, ſeine Nachbarn zu deren Erneuerung auf—
zufordern. Die Koſten einer ſolchen Grenzerneurung muſſen
von ſammtlichen Nachbarn, nach Verbaltniſſen der Lauge ihres
Antheils an der Grenzlinie, getragen werden. Ebenſo iſt jeder
Beſizzer auf die Wiederherſtellung verdunkelter oder ungewiß
gewordner Grenzen anzutragen berechtigt.

118. Sowohl die Erneuerung alter, als die Beſtimmung

neuer Grenzen muß jederzeit mit Zuziehung einer Gerichts
perſon vorcaenommen, und ein Protokoll daruber bei den Ge
richten aufbewahrt werden. Wer uber Verruckung der
Grenzen, oder auf Wiederherſtellung derſelben klagen will,
meldet ſich beidemjenigen Richter, unter welchem dies Grund
ſtuck, von deſſen Grenzen die Rede iſt, liegt. Friede und
Einigkeit mit den Nachbarn iſt ubrigens ſehr wichtig, und
von großem Einfluß auf ihre gegenſeitige Wohlfahrt, und
darum iſt den Partheien imnier zu rathen, daß ſie den Grenz
ſtreit wo moglich durch Vergleich beilegen. Kommt es aber
zum Erkenntniß, ſo ſind beide Theile verbunden, wenn auch

per eine dagegen appellirt haben ſollte, ſich darnach wegen
Benutzung des ſtreitigen Fleckes uud ſouſt bis zur rechtokraf.
tlgen Entſcheidung genau zu achten.



1159. Die Grenzgraben- oder Steine muſſen zwiſchen
einzelnen Beſitzungen einen Fuß, zwiſchen verſchiebenen

Feldmarken aber vier Fuß, breit ſeyn. Die Mitte eie

nes ſolchen Grabens odet Steines iſt fur die eigentliche Grenz
linie zu achten.

120. Ueber jede Pachtung eines Landgutes, wenn die
jahrliche Pacht zweihundert Thaler oder mehr be—

traägt, muß der Kontrakt jederzeit entweder gerichtlich,
oder doch vor einen Juſtizkommiſſar geſchloſſen werden. Jſt
dies unterblieben ſo-gilt der Kontrakt nur auf ein Jahr, und
jede darin vorkommende dunkle oder mangelhafte Beſtimmung

wird eher zum Nachtheile des Verpachters als des Pachters

gedeutet.
121. Ferner verlangen die Geſetze, daß in jedem Pacht

kontrakte vollſtandig und deutlich beſtimmt werde: 1) ob das

GutinPauſch und Bogen, oder nacheinem Anſchlage,
verpachtet ſeyn ſoll, was fur Laſten und Abgaben der Pachter
entrichten muſſe, und welche hingegen von dem Verpachter zu

tragen ſind; 2) was der Pachteran Jnventarienſtucken,
als Vieh, Acker- und Wirthſchaftsgerathe, Ausſaat, Pflugar
ten, Dungung u. ſ. w. erhalten, und was er bei Endigung der

Pacht zuruckliefern muſſe; 3) in welchen Fallen der Pachter
Remiſſion erhalte, und wie dieſelbe beſtimmt und berech

uet werden ſolle; 4) wie es beſonders bei langen Pachtungen
auf den Fall eines inzwiſchen aus brechenden allgemeinen Krie-
ges gehalten werden ſoll.

122. Wenn der Verpachter wegen ruckſtandiger
Pacht geklagt hat, und oagegen vom Pachter Gegenforderun

gen gemacht ſind, ſo werden nur ſolche Gegenforderungen der

Ppachters in Anrechnung gebracht, die als liquid anzuneh
uren, das heißt, bei dem Projeſſe eingeraumt, oder mit unta
delhaften Beweismitteln beſcheinigt ſind, die ubrigen werden



zur nihern Erorterung verwieſen. Gegen die darauf vom Rich
tererfolgende Reſolution findet kein Rechtsmittel ſtatt. Der
Pachter iſt, mit Vorbehalt ſeines Rechtes in Abſicht der ſtreitit
gen Punkte, die beſtinmte Summe, noch wahrend des Pro—

zeſſes, zu bezahlen ſchuldig, und kann auf Verlangen des Ver—
pauchters durch Exekution dazu angehalten werden. Wegen ſei
ner ſtreitigen Gegenforderungen geht der Prozeß fort, undwas
ihm davon zuerkannt wird, muß ihm vom Verpachter vergutet
werden. Es iſt alſo vergeblich, wenn ein Pachter durch weit
hergeholte und illiquide Gegenforderungen ſich von Bejah—
lung der Pflicht zu befreien gedenkt. Es zieht ihm unnothige
Koſten, Weitlauftigkeiten und vielleicht gar Strafe zu.
Tritt der Full ein, daß bei einem Punkte die Gegenforderung
des Klagers zwar an ſich klar iſt, der eigentliche Betrug aber
noch einer nahern Erorterung bedarf, ſo werden beide Theile
wohlthun wenn ſie, mit Vorbehalt ihres Nechts, ſichvorlauſig
uber eine Mittelſumme vereinigen, welche einſtweilen bis zur
rechtskraftigen Entſcheidung von der Pacht abgerechnet wer
den ſoll.

 123. Glaubt ein Pachter wegen fehlender Ausſaat oder
anderer Nutzungen, wegen eines Mangels an Viehſtand oder
andern Jnventarienſtuckken, Gewahrleiſtung fordern zu
konnen, ſo muß er dem Verpachter noch vor Ablauf des Wirth
ſchaftjahrs davon Anzeige machen; iſt dieſer außerhalb der Pro
vinz, und hat er keinen Bevollmachtigten in den Gutsangele—
genhelten beſtellt, ſo muß der Pachter die Auztige bei demje—
nigen Gerichte machen, unter welchem das verpachtete Gut
liegt. Alsdann hängt es vom Pachter ab, ob er die fur den

Gewahrsmangel ihm zukommende Vergutigung ſogleich ein
klagen, oder damit bis zur Ruckgabe des Gutes warten wolle.

124. Auf ahnliche Art verfahrt er, wenn er wegen Miß
wachs, Hagelſchiag, Ueberſchwemmung, Viehſterben, Brand



ſchaden, feindllchen Ueberfall
u. ſ.w. Erlaß an der Pacht

(Nemiſſion) fordern kann. Eine ſchriftliche Anzeige der Un—

glucksfalle, die durch eine bereltliegende mit hinlanglichen Bei
lagen verſehene Adminiſtrationsrechnung fur das laufende Jahr
unterſtutzt werden kann, iſt hier nothig. Jſt das Gericht, un
ter welchem das Gut liegt, nicht entfernt, ſo wird er am beſten

thun, wenn er auf Beſichtigung und Taxe des Schadens an—

tragt, der Prozeß gehort ubrigens immer vor dasjenige Ge
Sricht, unter welchem das Gut lieghn

125. Findet ein Verpachter ourch unordentliche Wirth—

ſchaft des Pachters ſeinem Gute geſchadet, ſo kann er denſel-

ben nicht nur zum Schadenerſatze anhalten, ſondern ihn äuch

durch richterliche Hulfe der Pacht entſetzen laſſen, wenigſtens
darauf antragen, daß durch Beſtellung eines Aufſehers, Ver
eidung der Wirthſchaftsbedienten, dem fernern Nachtheil vor—

gebeugt werde. Jn dieſem Falle muß
er alſo nicht eigenmach

tig verfahren, ſondern ſeine Klage ſchriftlich oder zu Protokoll
bei dem Richter anbringen. Alles kommt aber dabei auf den

Beweis der ublen Wirthſchaft der Pachters, und des daraus

fur das Gut zu beſorgenden Schadens an. Sich mit dieſen

Beweiſen, die durch Gutachten von Sachverſtandigen unter
ſtutzt werden konnen, zu verſehen, iſt nothig. Die gewohnlichen
Rechtsmittel der Appellation und Reviſion finden hier ſtatt.

Die einſtweiligen Sicherheitsverfugungen erfolgen indeß, der
Appellativn ungeachtet, jedoch mit Vorbehalt des Rechts bel
der Theile. Sind dergleichen Sicherheitsmittel nach Lage der

Umſtande nicht moglich, und iſt vorauszuſehen, daß dem Ver/
pachter ein unwiederbringlicher Nachtheil erwachſen konnte,

wenn die erkanute Entſetzung des Pachters verſchoben werden

ſollte, ſo kann, der Appellatlon des Pachters nngeachtet, das
rerpachtete Gutin gerichtliche Abminiſtratlbn genommen werden.

126. Entſteht bei der Ruckgabe der Fall, daß der Pachter



wegen ſeiner angeblichen Forderungen die Raumüng des Guts
verweigert, oder daß oom Verpachter, wegen ſeiner Anſpruche,
das Super-Jnventarium und das ſonſt in das verpachtete

Gut gebrachte Mobiliarvermogen des Pachters, zuruckbehalten

wird, ſo hat dieſer beſondere Punkt die Beſchaffenheit einer

Arreſtlegung, und wird nachder Nummer 71. gegebenen An
weiſungen behandelt. So wie indeß uberhaupt ein unrecht
maßig angelegter Arreſt die Verbindlichkeit zur vollſtandigen
Entſchadigung nach ſich zieht, ſo haben auch hier Verpachter

und Pachter ſich wohl vorzuſehn, daß ſie nicht ohne erhebliche

Grunde das Zuruckbehaltungsrecht ausuben.
126. Wer, umſeine Glaubiger zü betrugen, ſich falſch

iich fur bankrut anglebt, und ſein Vermogen auf die Seite
ſchafft, wird aller burgerlichen Ehre verluſtig, und hat vieljah—

rige Feſtungsſtrafe verwirkt. Hat er ſich der verbienten Lei
besſtrafe durch die Flucht eutzogen, ſo wird ſein Bilvniß an
den Galgen oder an einen Schandpfahl geheftet. Auch der
jenige, welcher durch ubertriebnen Aufwand, durch

Spiel, Wetten, Schwelgerei, oder auch dürch verwegne und
unbeſonnene Unternehmungen, ſich in Schulden ſturzt, die er
nicht bezahlen kann, wird mit mehrjahriger Feſtungsſtrafe be
legt, und darf nachher den Händel oder das Gewerbe, worin
er den Bankrut gemacht hat, nicht weiter fortſetzen. Schon
ein Schuldner, der weiß, daß ſein Vermogen nicht zureicht,

alle Glaubiger zu befriedigen,der aber dennoch, mit Verheim
lichung ſeiner Umſtande, neue Schulden macht, und dadurch

den Verluſt der Glaubiger vergroßert, hat Gefangniß- oder
Feſtungsarreſt verwirkt. Beſonders kann ein Kaufmann mit
der Unwiſſenheit ſeinet mſtande ſich hicht entſchuldigen, wenn
er entweder die Handlungsbucher nicht ordentlich gefuhrt, oder

den jahrlichen Abſchluß daraus nicht gehorig angefertigt hat.

124. Wer aber durch unverſchuldete Unglucksfaile in

Verfall



Verfall ſeines Vermogens gerathen iſt, und ſobald er denſelben

gewahr wird, ſeinen Glaubigern oder dem Richter redliche und
offenherzige Anzeige davon macht, der hat ſich, gegen unbillige

unb ubertriebne Harte, des Schutzes der Geſetze zu troſten.

Ein ſolcher Schulduer muß vor allen Dingen ein genaues und
vollſtandiges Verzelchniß ſeines wirklichen Vermogens und ſel
ner Schulden anfertigen. Er muß ferner ſein Vermogen ſorg
faltig uberſchlagen, dabei die Grundſtucke, Waarrn, Mobilien
u. ſ. w. nur fur die Summe berechnen, wofur ſie ſogleich ver
kauft werden konnen, und ſeine ausſtehenden Forderungen nur
fur die Summe anſetzen, welche daraus ſicher eingehen kann,

und ſo prufen, vh er nach dieſem Ueberſchlage noch hinteichen

des Vermogen habe, ſelne Glaubiger vollſtandig zu befriedigen.

129. Findet er, daß er kein ſolches hinreichendes Ver
mogen beſitze, ſeine Glaubiger vollſtanndig zu befriedigen, ſo

verfahrt er vhne Zeitverluſt nach der in folgender Nummer 40.
gegebnen Anleitung. Jſt aber mehr ſicheres Vermogen vorhan
den, als die Schulden betragen, und kann er von den Glaubi
gern, welche Zahluug verlangen, in Gute keine Nachſicht er—

halten, ſo wendet er ſich ſogleich an ſeinen ordentlichen Richter,

ubergtebt das aufgenommene Verjzeichniß ſeines Vermogens

und ſammtliche Schulden, zeigt die Umſtande an, welche ihn

fur jetzt hindern, ſeinen Glaubigern ſofort baare Zahlung zu

leiſten, und macht ſogleich angemeſſene Vorſchlage, auf wie

lange er Nachſicht nothig habe, und wie er in der Zwiſcheneit

die Glaubiger dafur ſicher ſtellen wolle, daß die Vermogens,
maſſe nicht vermindert, und ihnen die Zinſen richtig bezahlt

werden. Dieſe Sicherheit kaun durch Grundſtucke, durch be
wegliches nterpfand, oder durch Vurgen beſtellt werden. Die
Burgen muſſen hinlanglich angeſeſſen ſeyn, und die Sicherheit

durch Eintragung auf ihre Grundſtucke ubernehmen.

130. Eine ſolche Nachſicht wird Jndult genannt, und

D
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nicht langer als hochſtens auf dret Jahre zugeſtanden, welche

von dem Tage angerechnet werden, an welchem die Nachſicht
entweder durch Vergleich mit den Glaubigern, oder durch

rechtskraftiges Erkenntniß verſtattet iſt.

131. Kann der Schuldner die beſondere Kautlon auf
eine oder die andere Art nicht verſchaffen, ſo wird dadurch der
geſuchte Jndukt zwar noch nicht unzulaſſig, der Schuldner
muß aber alsdann ſolche Einſchraukungen ſich gefallen laſſen,
welche zur Deckung der Glaubiger, wegen ihrer laufenden Zin
ſen, und. zur Sicherſtellung des Vermogens gegen alle nach—

theiligen Veranderungen, nothwendig ſind. Jn ſolchem Falle
wird er wohl thun wenn er den Glaubigern angemeſſeneVor
ſchlage macht, wie dergleichen Einſchrankungen getroffen wer
den konnen, ohne ihn in ſeinen Gewerbe zu ſtoren.

132. Durch das Jndultgeſuch werden die gegen den

Schuldner ſchwebenden Klagen und einkommenden neuen Kla
gen nicht gehemmt, wohl aber werden bis zum Erkenntniß uber

den Jndukt alle exekutiviſche Verfugungen ausgeſetzt. Der
Schuldner darf, bei VerluſtdesJndults, nichts vornehmen,

was dahin abzielt, einem Glaubiger vor dem andern Zahlung

zu leiſten, ihm beſſere Sicherheit zu verſchaffen, oder ihn auf
eine andere Art, zum Nachtheil der andern, zu begunſtigen. Eben
ſo wenig därf er, ohne Genehmigung der Glaubiger, Grund
ſtucke veraußern, oder Kaufgelder dafur einziehen, ſein Mobi
liarrermogen vermindern, ausſtehende Kapitallen erheben, und

zu ſeinem Nutzen verwenden, Schenkungen machen, oder auf
irgend eine Art den Betrag ſeiner Schulden vermehren. Aus
ſtehende Kapitalien kann er zwar einklagen, auch die Zinſen
davon erheben; wenn aber die Kapitalien ſelbſt zahlbar wer
den, ſo muß er dafur ſorgen, ſie ins gerichtliche Depoſitum zu
bringen. Jſt er ein Kaufmann, ſo muß er ſich bei Fortſetzung

ſeints Handels in keine neuen Geſchafte und Unternehmungen

Ji.
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einlaſſen, welche mit irgend einer Gefahr verknupft ſeyn konn
ten, ſondern ſich lediglich auf die Verſilberung ſeiner Waaren ein
ſchrauken, uber die Einnahme richtige Rechnung halten, und
den Beſtand treu aufbewahren.

13 3. Jm Termine bringt der Schuldner alle Dokumen?

te, Rechnungen, Bucher und andere Nachrichten mit, wodurch

er die Richtigkeit ſeines angegebnen Vermogens beweilſen kann.

Ergiebt ſich dann, daß er redlich zu Werke gegangen ſey, und
daß er noch hinreichendes Vermogen beſitze, ſo wird der Richter
alle Muhe anwenden, die Glaubiger in Gute zur verlangten
Nachſicht zu bewegen; ſollten ſie aus Feindſchaft oder Eigen
ſinn dieſelbe verweigern, ſo hat das Geſetz dem Richter die Be
fugniß gegeben, durch ein Urthel ſowohl die Zeit der Nachſicht
als auch die etwa zur Sicherheit der Glaubiger nothigen Ver
fugungen feſtzuſetzen. Appellation iſt dem Schuldner zulaſſig,

die bisher geheinmt geweſenen Exekuttonen werden aber deſſen

ohngeachtet gegen ihn fortgeſetzt. Die dritte Jnſtanz iſt nie
mals zulaſſig. Wenn der Schuldner daher auch in der zweiten

Jnſtanz mit dem Geſuche abgewieſen wird; ſo bleibt ihm
nichts ubrig, als nach der in der Nummer 1 40. gegebnen An
leitung zur AbtretungſeinesVermogens, Zuflucht zu nehmen.

134. Jſt der Gemeinſchuldner zum Jndult verſtattet,
ſo konnen die in dem von ihm ubergebnen Verzeichniſſe ſeines
Vermogens aufgefuhrten Glanbiger, wahrend der Jndultjahre,
weder ihre Forderungen aufkundigen, noch Exekution wider

ihn ausbringen. Dagegen erſtreckt ſich der Jndult.nicht auf
ſolche Glaubiger, die nicht mit aufgefuhrt, oder deren Forde
rungen erſt nachher entſtanden ſtnd. Finden ſich verſchwiegne

Glaubiger, ſo wird der Schuldner des Jndults verluſtig, und
als Betruger beſtraft, wenn er nicht nachweiſen kann, daß

ihm dergleichen Forderungen, ohne ſein Verſehn, unbekannt

geblieben ſind.
D a2
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1354 Gegen folgende Forderungen findet nach den Ge
ſetzen gar kein Jndult ſtatt, als: gegen verſeſſene und fort
laufende offentliche Abgaben und gemeine Laſten; 2) was eine

offentliche Kaſſe von dem Gemeinſchuldner zu fordern hat;
3) die laufenden Zinſen der ſchuidigen Kapitalpoſten, und die
Ruckſtande derſelben, welche nur bis auf

des bewilligten IJndults, zuruckgehn; 4) die laufenden jahrli
chen Renten, Zinſen und andere dergleichen Hebungen, die je
mand von dem Gemeinſchuldner, oder aus ſeinen Gütern, zu

fordern hat; 5) laufende Alimente, 6) laufende Miethe und
Pachte, uud die Ruckſtande derſelben fur das letzte Jahr; 7)
laufendes Geſindelohn undDeputat; ingleichen die Erziehungs
und Unterrichtskoſten der Kinder des Schuldners; 8) Forde

rungen, welche daher entſtanden ſind, daß der Gemeinſchuldner

auvertrautes Gut verzehrt hat; 9) Wechſelforderungen, wenn
der Schuldner ein Kaufmann, Apotheker, Schiffsrheder oder

Entreprenneur einer Fabrik iſt. Bei andern Schuldnern ſind

auch die Wechſelglaubiger auf einen General-Jndult ſich ein
zulaſſen verbunden; 10) ſolche Forderungen, bei welchen ein
Kaufmann, Apotheker, Schiffsrheder oder Entreprenneur einer
Fabrik auf die Rechtswohlthat des Jndults ausdrucklich Ver
zicht geleiſtet hat. Bei andern Schuldnern hat eine ſolche Ent
ſagung keine Wirkung. Alle vorſtehende benanute Forderungen

muß der Schuldner auch wahrend der Jndultzeit bezahlen, und

es kann deshalb die Erekution gegen ihn verfugt werden

136. Wenn der Schuldner wahrend der Jndultzeit durch

Erbſchaft, Schenkung u. ſ. w. ein ſolches neues Vermogen er

halt, wodurch er in den Stand geſetzt wird, ſeine ſammtlichen

Glaubiger auch fruher bezahlen zu konnen; ſo ſind dieſe befugt,

auch vor Ablauf der Jndultjahre, ihre Befriebigung zuverlan
gen. Stirbt der Schuldner wahrend der Jndültjahre, ſo

komnmt die bewilligte Nachſicht ſeinen Erben nicht zu ſtatten,



ſondern dieſe muſſen, wenn ſie die Erbſchaft annehmen, den

Glaubigern öhne Anſtand Zahlung leiſten.

137. Sind die bewilligten Jndultjahre abgelaufen, und
der Schuldner leiſtet nicht Zahlung, ſo konnen die Glaubiger

ſogleich auf Exekution antragen. Hat der Schuldner erhebliche

Grunde, eine Verlangerung des Jndults zu verlangen, ſo zeigt

er es vor Ablauf der Zeit an.
138. Die Glaubiger thun wohi, wenn ſie zur fernern

Verhandlung ihrer Gerechtſame bei dem dem Schuldner zuge—

ſtandnen Generäl-Jundult, einen Juſtizkommiſſar oder zulaſ
ſigen Bevollmachtigten beſtellen, mit dem ſie dann auch die

etwa nothig werdenden Sicherheitsmaasregeln, in Hinſicht der

Ueberlaſſung der frelen Vermogensverwaltung oder der Ein
ſchrankungen, uberlegen, der ſerner mit ihnen genau das uber

gebne Verzeichniß des Vermogens und die vom Schuldner
vorgeſchlagne Kaution pruft, und darauf Acht giebt, ob der

Schuldner mit dem Vermogen gehorig wirthſchafte, ob er etwa

ueues Vermogen u ſ.w erhalte, ſeine Glaubiger zu bezahlen.

139. Gegen das Erkenntniß, das dem Schuldner den

Jndult verſtattet, konnen die Glaubiger zwar appelliren; es
muß aber bis zum zweiten Erkenntniß alles in ſeiner bisherigen

Lage bleiben.
140. Wenn ein von mehrern Glaubigern gedrangter

ESchuldner denſelben kein hinreichendes Vermogen zu ihrer Be
friedigung nachweiſen, und alſo zum Jndult nicht. gelangen

kann: ſo thut er am beſten, wenn er zuerſt den Glaubigern

das aufgenommene Verzeichniß ſeines Vermogent vorlegt.

Laſſen ſie ſich dann nicht in Gute zu einer Behandlung bewe

gen, ſo wendet er ſich an ſeinen Richter, zeigt die Unglucksfalle,

wodurch er in Verfall des Vermogens gerathen iſt, an, und

erbietet ſich zur Abtretung ſeines ganzen Vermo—

gens zur Befriedigung der Glaubiger, und wendet ferner alle



Muhe an, einen Freund zu finden, der ſich ins Mittel ſchlagt,

und den Glaubigern angemeſſene Verglelchsvorſchlage macht,
ihnen zu ihrer Befriedigung, ſo weit dieſelbe, nach Beſchaffen—

heit der Maſſe, moglich iſt, fruher und mit geringern Koſten,
zu verhelfen.

Wer das Vermogen abtritt, gegen den kann kein Per—

ſonalarreſt verfugt werden, und er erlaugtdieBefugniß zur
Kompetenz; das heißt: er kann von ſeinen Glaubigern ver
langen, daß er das, waser zur nothdurftigen Koſt, Wohnuna,
Kleidung und Grrathſchaft fur ſich und ſeine Familie gebraucht,
behalte. Nur Schuldner, die durch wirkliche Unglucks—
falle in den Verfall ihres Vermogens gerathen ſind, konnen

auf dieſe Rechtswohlthat Anſpruch machen. BVeſcheinigt er

dann dieſe ihn bettoffenen Unglucksfalle, und erbletet er ſich

zur eidlichen Beſtarkung des angezeigten Vermogens, ſo wird
er vorlaufig mit Perſonalarreſt verſchont, und nur den Wech—
ſelglaubigern ſteht frei, ihn einſtweilen in Obſervation ſetzen

zu laſſen; obwohl auch dieſe Obſervation aufgehoben werden
muß, wenn der Schuldner fur ſeine Perſon annehmliche Bur—
gen ſtellt, oder wenn die mehrſten der ſich gemeldeten Glaubi—

ger die Aufhebung verlangen, und der Schulduer eidliche Kau—

tion leiſtet, ſich vor Austrag der Sache nicht entfernen zu wol-
len: Es iſt den Glaubigern zu rathen, keine unnothigen Schwie—
rigkeiten zu machen, well die Koſten aus der Maſſe genommen
werden, und wenn einzelne Glaubliger ohne Grund widerſpre
ghen, dieſen allein zur Laſt fallen.

140. Gegen das Erkenutniß ſteht beiden Thellen die Ap
pellativn offen. Jſt der Schulduner abgewieſen, ſo konnen die

Glaubigerihn, ſeiner Appellatlön ungeachtet, zum Perſonal
arreſt bringen laſſen, wenn er nicht unverzuglich heſondere Kau
tlon durch annehmliche Burgen ſtellen kann.

1414 Dutch Abtretung des Verniogens erlangt der



Schuldner zwar die vorhin beſchriebenen Vortheile, alletn es

muß alsdann der Konkurs erofnet werden, und darmit ſind

Weitlauftigkeiten und Koſten verbunden. Darum bleibt es fur

die Glaubiger immer rathſamer, daß ſie angemeſſenen Verglei
chungsvorſchlagen zurBehandlung Gehor geben; auch fur den

Schuldner iſt ein ſolches Akkordiren mit den Glaubigern wich
tig, wenn er dadurch wieder zum Beſitz des Vermogens ge—

laugt, und die Nachtheile einer gerichtlichen Verwaltung und

offentlichen Verſteigerung vermeiden kann.

rT42. Die Glaubiger kounen nur dann genothigt werden,
Vergleichungsvorſchlagen Gehor zu geben, wenn ſie zulaſſig

ſind, alſo: wenn ein Dritter, er ſey Mitalaubiger oder nicht,

ſich fur den Gemeinſchuldner ins Mittel ſchlagt, und den Glau
bigern Vergleichungsvorſchlage macht, durch welche der Kon

Hkurs aufgehoben, oder doch abgekurztwird Der mindere Theil
der Glaubiger muß ſich alsdann das gefallen laſſen, was die

Mehrſten daruber beſchließen. Bei dieſen Vergleichungsvor—

ſchlägen muß klar, oder wenigſtens hochſt wahrſcheinlich ſeyn,

daß die Glaubiger durch den Vergleich fruher und leichter zu
ihrer Befriedigung gelangen werden, als wenn die Sache im

Wege des Konkurſes weiter fortgeſetzt werden ſollte.

143. Die Einwendungen der Glaubiger dagegen kon

nen nun dahin gerichtet werden, daß die Vorſchlage mit der

Beſchuffenheit des Vermogens und mit dei Betrage der For
derungen nicht im richtlgen Verhaltniß ſtehn. Wird der Ver
gleich von den mehrſtenz Glaubigern angenonimen, ſo iſt es ver
geblich, wenn die ubrigen demſelben widerſprechen. Die Mehr
heit wird jedoch nicht nach der Perſonenzahl, ſondern nach dem

Betrage der Forderungen beſtimmt.

144. Laſſen ſich die Glaubiger in eine Behandlung ein,

ſo verliehren ſie dadurch keinesweges das Recht, wegen des er

littenen Ausfalles, den Gemeinſchuldner in Anſpruch zu neh
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men, ſobald er wieder zu beſſeren Vermogen gelangt. Wird
bei den Vorſchlagen die Entſagung auf alle fernere Anſpruche

Nan den Gemeinſchuldner zur ausdrucklichen Bedingung ge—

macht, und der großte Theil der Glaubiger nimmt den Ver—
gleich unter dieſer Bedingung an, ſo muß auch der mindere

Theil entweder ſich dieſelbe gefallen laſſen, oder einen andern

Vermittler ſtellen, welcher eben ſo annehmliche Vorſchlage als
der erſtere, macht, ohne auf Entſagung der Anſpruche gegen

den Gemeinſchuldner zu beſtehn.

145. Wer durch Unglucksfalle, die er nicht verſchuldet
hat, in Schulden gerathen iſt, undſich durch ſein Betragen
der Wohlthaten des Staats nicht unwurdig gemacht hat, kann
auch von einigen ſeiner Glaubiger verlangen, daß ſie von ihren

Forderungen ſoviel ablaſſen, als er zur nothdurftigen Koſt,
Wohnung, Kleidung fur ſich und ſeine Famille gebraucht.

Dies nennt man die Rechtswohlthat der Kompetenz.
Sie findet nicht nur ſtatt, wenn der Schuldner ſein ganzes
Vermogen den Glaubigern abgetreten, ſondern auch alsdann,

wenn einzelne Glaubiger die Auspfandung wider ihn ausge
bracht haben, und ihm nicht mehr ſo viet ubrig bleibt, als zur
Kompetenz erfordert wird. Dabei wird jedoch weſentlich vor
ausgeſetzt, daß der Schuldner keine Krafte, Mittel und Ge
legenheit habe, ſich auf eine ſeinem Stande gemaßt Art den

uUnterhalt ſelbſt zu erwerben, und daß es dem Glaubiger, wenn
er die Kompetenz ausſetzen mußte, an dem nothigen Unterhalte
nicht ſelbſt mangele. Dieſe Rechtswohlthat muſſen bewilligen,

1) Verwandte in auf und abſteigender Linie, worunter alſo
Stiefeltern und Stiefkinder nicht gehoren; 2) Schwiegerkin
der gegen Schwiegereltern in Anſehung der verſprochnen Mit
gabe; 3) Geſchwiſter unter einander, ſie mogen voll- oder
halbburtige ſeyn; 4) Eheleute unter einander wegen desjeni
gen, was einer dem andern vor oder wahrend der Ehe ſchuldig



geworden iſt, und zwar ohne Unterſchied, ob die Ehe noch be—

ſteht oder getrennt iſt; doch kann derjenige Theil, welcher bei

der Aufhebung des Ehebandes fur den Schuldigen erkannt

worden, gegen den unſchuldigen Theil auf die Kompetenz nicht

antragen; 5) Handlungsgenoſſen unter elnander, in ſofern

die Forderung des Glaubigers aus der vorgeweſenen Soeie—

tatentſpringt; 6) derjenige, welcher aus einer gultigen Schen
kung etwas zu fordern hat; 7) ſolche Glaubiger, welche aus

dem Gehalte, der Prabende, Penſion oder aus andern jahrli
chen Hebungen und Einkunften, welche an die Lebenszelt des

Schuldners gebunden ſind, ihre Befrledigung erhalten, wohin

auch die einer Wittwe aus ihrer Eheſtiftung zukommenden

Leibgedinge, Alimente u. ſ.w. gehoren; 3) Glaubiger, welche

den wider ſie zur Abtretung des Vermogens verſtatteten

Schuldner wegen des Ausfalles ihrer Forderungen, wenn der—

ſelbe zu beſſerem Vermogen gelaugt iſt, von neuem in An—

ſpruch nehmen.
146. Jſt nach dieſen Grundſatzen ein Schuldner zur

Kompetrenz berechtigt, ſo meldet er ſich bei ſeinem ordentlichen

Richter, zeigt ſeine Lage an, und bringt die nothigen Beweiſe
bei. Gegen das darauf abgefaßte Erkenntniß ſteht zwar beiden

Theilen die Appellation offen; iſt aber demSchuldner die Kom
dpetenz zuerkannt, ſo muß ihm die feſtgeſetzte Summe einſt—

wellen gereicht werden, wenn gleich die Glaubiger dagegen ap
pellirt haben ſollten. Außer dem Abſterben des Schuldners

hort dieKompetenz auf, wenn er nachher in ſolche Umſtande

kommt, daß er derſelben zu ſeinem Unterhalte ganz, ober zum

Thell, nicht mebr benothigt iſt.

147., Wenn ein Schuldner nicht hinreichendes Vermo—

gen hat, ſeine Glaubiger zu befriedigen, und bei dem Andrin
gen derſelben, der Richter das Vermogen in Beſchlag nimmt,
um daraus die Glaubiger, nach den geſetzlichen Vorſchriften,



zur Befriedigung zu verhelfen, ſo iſt ein Konkurs vorhan
den. Er geht von der Mittagsſtunde des Tages an, au wel—
chem die Verfugung, wodurch.der Konkurs feſtgeſetztworden,
den Jntereſſenten an gewohnlicher Gerichtsſtelle bekannt ge
macht iſt..

148. Durch die Konkurserofnung wird der 3 inslauf
gehemmt; nur die Zinſen der hypothekariſchen Glaubiger
ausgenommen, ſoweit die jahrlichen Einkunfte der ihnen ver
ſchriebnen Grundſtucke dazu hinreichen.

149. Der Gemeinſchuldner, weun er nicht als ein Ban—
kernttirer zum Arreſt geiogen wird, behalt nichts als ſaine ge

wöoöhnlichen zum taglichen Gebrauch beſtimmten Kleidungs—
ſtucke und Leibwaſche. Von. dem, was er ſeiner Frau zun
Standesmaßigen Unterhalte gegeben hat, behalt dieſelbe nur
die nach ihrem Stande unentbehrliche Kleidung und Leibwaſche,
nebſt den Betten fur ihre Perſon. Hat ſie ein beſonderes Ge
werbe getrieben, ſo erhalt ſie auch die dazu gehorigen Gerath
ſchaften. Den Kindern bleiben ebenfalls die gewohnlichen Klei
dungsſtucke, Leibwaſche, und die zum Studiren nothigen Bu—
cher und. Gerathſchaften. Was außerdem die Frau wegen ihres
Eingebrachten, oder die Kinder wegen ihres ererbten oder ſonſt
erworbenen Vermogens zu fordern haben, muſſen ſie dem Rich
ter anzeigen, und gehorig nachweiſen. Der Gemeinſchuldner
verliehrt, vom Tage des erofneten Konkurſes an, alle Befug
niß, uber ſein Vermogen zu verfugen, und alles, was er dieſem
zuwider thut, iſt ganz unkraftig,und von keiner rechtlichen
Wirkung. Dazgegen ſind alle Verfugungen, welche der Ge
meinſchuldner vor eroffnetem Konkurſe getroffen und vollzogen
hat, an und fur ſich gultig, wenn keine bloße Schenkung oder
Freigebigkeit dabei zum Grunde liegt, wenn gleich damals eine
wirkliche Unzulanglichkelt des Vermogens ſchon vorhanden
ſeyn ſollte. Sieht dahet ein Glaubiger ſeinen Schuldner in



Verfall des Vermogens gerathen, und iſt ſeine Forderung durch

Unterpfand oder beſondere Vorrechte nicht hinreichend gedeckt,

ſo muß er keine Zeit verliehren. ſich noch vor Erofnung des

Konkurſes von dem Gemeinſchuldner beſſere Sicherheit beſtel

len zu laſſen, oder es wenigſtens dahin zu bringen, daß die Exe
kution in das Vermogen des Schulduers vollſtreckt werde.

Beſonders muß ein Kaufmann, der aeceptirte Wechſel in Han
den hat, wenn ſie auch noch nicht zahlbar ſind, Sicherheits—

ſtellung fordern, und allenfalls-darauf klagen, Kann er dies

nicht errelchen, ſo tragter ohne Zeitverluſt bei dem ordentlichen

Richter des Schuldners auf die formliche Konkurserofnung

an. Dies hat den wichtigen Nutzen, daß dadurch die ubrigen
Glaubiger gehiudert werden, ſich bezahlt zu machen, oder be

ſondere Vorrechte zu verſchaffen. Begrundet wird dieſer An—

trag auf Konkurserofnung, wenn ein Kaufmann zu einer Zeit,

da Wechſel gegen ihn ablaufen, ſich eutfernt, und weder An
ſtalten zur Bezahlung. getroffen, noch einen Bevollmachtigten

zum Betriebe der Sachen nachgelaſſen hat, ferner wenn ein
Schuldner zur Zeit, da eine Exekution wider ihn vollſtreckt wer
den ſoll, ſich auf ſluchtigen Fuß ſetzt, und bei der Auspfandung
keine hinreichenden Mittel zur Befriedigung vorgefunden wer—

den, oder wenn er Anſtalten macht, einen Theil ſeines Vermo—

gens uber die Seite zu briugen.

A.Ko. Gegen das Erkenntniß ſteht beiden Theilen die

Appellation,aber nicht die Reviſion, offen. Der Glaubiger
ſtellt, wenn uber dasVermogen eines Schuldners der Kon
kurs erofnet iſt, zu ſeiner Vorſicht einen Bevollmachtigten,

giebt ihm die Originaldokumente und vollſtandige Auskunft,

laßt dem Schuldner von dem, was er von ihm an Geld, Sa—

chen, Effekten oder Papieren in Handen hat, nicht das ge
ringſte verabfolgen, ſondern macht dem Gericht daruber An
zeige, und liefert es zur gerichtlichen Verwahrung ab. Sollte
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ſich unterdem in Beſchlag genommenen Vermogen etwas be
finden, welches ihm eigenthumlich zugehort, z. B. Sachen, die

er dem Gemeinſchuldner zum Pfande geliehen, das Einge—
brachte der Frau des Schuldners, das ererbte oder ſonſt er

worbene Vermogen ſeiner Kinder, ſo iſt dem Gerichte davon

ſchleunige Anzeige zu machen, damit dergleichen Stucke nicht
mit verkauft werden. Dahin gehoren auch Waaren, die dem
Schuldner zum Verkauf in Kommiſſion gegeben ſind, welche

er fur emand in Kommiſſlon eingekauft, und die dazu nothi
gen Gelder bereits erhalten hat; Waaren, die ihm erſt in den
letzten drei Tagen vor erofnetem Konkurſe auf Kredit geliefert
ſind, auf Kredit beſtellte, aber erſt nach erofnetem Konkurſe
angekommene Waaren; ferner ſolche, die unter dem Verſpre
chen gleich baarer Zahlung verkauft ſind, wenn der Verkaufer
drei Tage nach der Uebergabe, wegen der unterbliebenen Zah
lung, die Klage bei dem gehorigen Richter angemeldet hat;
die Materialien, welche der Unternehmer 'einer einlandiſchen

Fabrik ſeinen Arbeitern vorgeſchoſſen hat, oder die daraus ver
fertigten Waaren, gegen Vergutung des Arbeltslohns; Waa
ren, die ein Kaufmann auf Kredit verabfolgt hat; wenn ſeit
der Lieferung noch kein Jahr verfloſſen iſt, und vorſchriftmaßig

gefuhrte Abrechnungsbucher vorgelegt werden; Materialien,
welche jemand einem Tuchmacher oder andern Wollfabrlkanten
unter der Bedingung vorgeſchoſſen hat, daß durch die daraus
verfertigte Waare, nach einemim Voraus beſtimniten Preiſe,

der Vorſchuß ,erſtattet werden ſoll, jedoch muß noch kein Jahr
abgelaufen, und einordentliches Abrechnungsbuch gehalten ſeyn.

1 1. Wenn ein unbewegliches Grundſtuck, z. B. ein
Landgut, Haus, Garten oder eine Apotheker-Bader Brauer
gerechtigkeit u. ſ. w: gerichtlich zum Verkaufe geſtelltwird, und
die Kaufluſtigen offeuntlich aufgefordert werden, ſich zu melden,

ihr Gebot abzugeben, und den Zuſchlag an den Meiſtbietenden
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zu erwarten; ſo heißt dies eine Subhaſtation, welche

entweder, wenn ſie wegen Schulden veranlaßt wird, eine noth
wendige heißt, wenn ſie aber aus andern Urſachen, z. B. zum

Behufe der Theilung, geſchieht, eine freiwillige Subhaſtation

genannt wird; bei einer freiwilligen haugt die Beſtimmung

der Termine zum Gebote von dem Gutbefinden derer, die ſie

veranlaſſen,ab, bei etner nothwendigen geſchieht die Anſetzung

der Termine und der Zuſchlag.nach den geſetzlichen Vorſchriften.

152. Die Taxe dient den Kaufluſtigen nur zum Leitfa—

den, damit ſiedanach nahere Erkundigungen uber den Werth

des Grundſtucks einziehen ſollen Das Gerichtſowenig wie
die Glaubiger ſind verbunden, dieRichtigkeit der Taxe zu ver
treten. Der Zuſchlag geſchiehtbei allen nothwendigen Sub
haſtationen in Pauſch und Bogen.

Jn den erſten beiden Bietungs-Terminen hat der Schuld

ner oder dieGlaubiger nicht nothig, zu erſcheinen, weil der

Zuſchlag nicht anders geſchehen kann, als wenn der Schuldner

und ſammtliche Glaubiger daruber einig ſind; der Schuldner
kann den Zuſchlag abhalten, wenn er ſoglelch annehmliche Kau—

tion fur den bei Fortſetzung der Subhaſtation zu beſorgenden

Ausfall ſtellt. Jn dem verlangerten Subhaſtations termine

hingegen findet kein Widerſpruchuvon Seiten einzelner Glau
biger ober des Schuldners weiter ſtatt, ſandern-der Zuſchlag

muß ſhlechterdings geſchehn.

Von dem Verhalten bei gerichtlichen Angele
genheiten, die keine Prozeſſe ſind.

153. Jeder rechtsgultige Vertrag muß erfullt werden,

und der, welcher die Erfullungverweigert, wird allenfalls von

dem Richter durch Zwangsmittel dazu angehalten. Zur Rechts
gultigkeit eines Vertrages wird erfordort: 1) daß er uber einen
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erlaubten Gegenſtand geſchloſſen ſey; 2) daß belde Theile fur
ihre Perſon fahig ſind, einen ſolchen Kontrakt zu ſchließen;

3) daß ihre gegenſeitige Einwilligung frei, ernſtlich und gewiß
ſey; 4) baß der Vertrag diejenige außerliche Geſtalt und Form
habe, welche die Geſetze vorſchreiben.

154. Derjenige, welcher einen Vertrag wegen erlittenen
Zwanges, oder darum, weil er wegen Trunkenheit oder ande—

rer heftigen Leidenſchaft ſeiner Bernunft nicht machtig geweſen

ſey, anfechten will, muß dafur ſorgen, daß er binien 8 Tagen
irgend einem Gerichte die zur Sache gehorenden Umſtande mit
den Beweismitteln daruber anzeige. Alsdann hangt es von
ihm ab, die Utzultigkeitdes Vertrages ſogleich dürch einen

Prozeß auszufuhren, oder den Anſpruch daraus abzuwarten.

155. Es iſt jedem zu rathen, daß er ſolche Kvntrakte,
die fur ihn wichtig ſind, und Folgen fur die Zukunft habeu,
nicht nur ſchriftlich abſchließe, ſondern auch vorhor einen

Rechtsverſtandigen daruber beftage.

156. Schriftlich muſſen abgefaßt werden: 1) alle
Vertrage, deren Gegenſtand mehr als funfzig Thaler
in Silbergelde; und  wenn auf Goldmunzen tzeſchloſſen wor
den, mehr als Sechs zehn Stuck Dukaten oder Neun Stuck
Friedrichsd'or betragt. Wenn Termine feſtgeſetzt werden, und
ſammtliche Termine mehr alsdie gedachte Summe betragen,
oder wenn die Zahl der Termine unbeſtimmt iſt, wirdebenfalls
elun ſchriftlicher Vertrag erfordert. 2) Erklarungen, die zwar
keine eigentlichen Kontrakte ſind, woraus aber in der Zu—

kunft rechtliche Folgen entſpringen. Z. B. Verzicht
leiſtungen, Entſagungen u. ſ. w., wenn der Gegenſtand Funf
zig Thaler uberſteigt; 3) Verabredungen, wodurch ein Grund
ſtuck mit einer fortwahrenden Laſt, z. B. Durchfahrt,
belegt, oder von einem Menſchen eine fortwahrende Lei—

ſtung, z. B. Dienſte, ubernommen werden. 4) Die Abtre/



tung oder Ceſſion einer Forberung, woruber ſchriftliche Urkun
den vorhanden ſind, z. E. eines Wechſels, Schuldſcheines u. ſ. w.
5) Wenn ausdrucklich verabredet iſt, daß der Vertrag nicht

eher gelten ſolle, als bis er zu Papiere gebracht worden. Jn
allen dieſen Fallen erlangt der ſchriftliche Kontrakt erſt durch

die Unterſchrift ſemie verbindliche Kraft; die Beſieglung
iſt nicht nothwendig. Eine unterſchriebne Punktation
iſt aber ſo gultig als ein ſchriftlicher Kontrakt. Zwiſchen Ab—

weſenden vertreten die gewechſelten Briefe die Stelle des Kon
traktes, wenn darin die wechſelfeitige Einwilligung in die zum
Weſen des Kontraktes gehorenden Punkte enthalten iſt. Bei
ſchriftlichen: Kontrakten gelten keine bloß mundlichen Neben
abreden.

157. Es bedarf keines ſchriftlichen Kontraktes bei fol—

gendem: 1) bei dem Miethen des gemelnen Geſindes; 2) wenn
jemand Sachen in Verwahrung gegeben ſind; 3) wenn von
Zuruckgabe empfangner Sachen oder Gelder die Rede iſt; 4)
wenn ein Vertrag uber bewegliche Sachen von beiden Theilen
ſogleich erfullt wird, z. B. ein verkauftes Pferd wird
dem Kaufer uberliefert, und dieſer bezahlt das Kaufgeld dafur;
5) wenn ein Kontrakt uber bewegliche Sachen außerhalb
Landes an einem Orte, wo mundliche Vertrage gultig ſind,
mundlich geſchloſſen werden.

153: Unter Kaufleuten in Waaren- oder Wetchſelverkehr,

vertreten die Handlungsbucher, weun ſie nach kaufmanniſcher

Art gehorig gefuhrt ſind, die Stellt des ſchriftlichen Kontrakts.
Wenn aber eine fortwahrende Societatshandlung unter ge—

meinſchaftlicher Firma errichtet wird, ein Schiff im Ganzen
befrachtet, ein Verſicherungs- oder Bodmerei-Vertrag geſchloſ
ſen werden ſoll, ſo iſt auch unter Kaufleuten die ſchriftliche Ab—

faſſung nothwendig. Bei dem Waarenverkehr der Kaufleute

und Apotheker mit andern, die nicht Kaufleute ſind, ver



treten allenfalls die gehorig gefuhrten Handlungsbucher die

Stelle des ſchriftlichen Kontrakts; auch iſt es hinreichend,

weunn von dem Empfanger der Waaren die ihm zugeſchickte

Rechnung unterſchrieben iſt.

179. Wenn Brauer, Backer, oder andere Perſonen,

welche ein offentliches Gewerbe treiben, mit ihren Abnehmern

ein Buch halten, worin die ausgenommene Waare und die

geleiſteten Zahlungen eingeſchrieben ſind, ſo beweiſet ein ſolches

Buch die erhaltene Lieferung der Waaren oder Sachen gegen

den Abnehmer, in deſſen Handen es ſich befindet, vollſtandig.

Es iſt alſo ſehr xathſam;, daß dergleichen Perſonen ein ſolches

Buch mit ihren Kunden, denen ſie viel auf Kredit liefern, hal

ten, und auch fur ſich ſelbſt eine Abſchrift davon machen.

Wenn der Abnehmer findet, daß in ein ſolchetz Buch irgenb

etwar unrichtig eingeſchrieben worden, ſo muß er davon lang

ſtens binnen 3 Tagen nach geſchehener Lieferung dem Gerichte

des Orts Anzeige machen, und dagegen proteſtiren. Jſt das

Buch in den Handen des Abnehmers verlohren gegangen, ſo

kann der Lieferant bei dem Richter darauf antragen, daß er

zur eidlichen Beſtarkung des in ſelnen Handen defindlichen

Erxemplars gelaſſen werde.

166. Die gerichtliche Abfaſffung eines Vertraget

wird in folgenden Fallen erfordert: 1) wenn der eine Kontra

hent blins, taub, ſtumm, der Schreibens unkundig, oder daran

verhindert, oder der Sprache, in welcher der Kontrakt abge

faßt wird, nicht machtig iſt; 2) wenn eine ganze Erbſchaft in

Pauſch und Bogen verkauft werden ſoll; 3) wenn eine zu
kunftige Sache, z. E. die kunftige Ernte eines Landguts, ver
kauft wird, und beide Theile nicht Kaufleute ſind; 4) Erb
vertrage, das heißt, wenn einer dem andern, oder beide einan
der, wechſelſeitig ein Erbrecht auf ihren kunftigen Nachlaß ein

raumen. Zwiſchen Eheleuten ſind jedoch dergleichen Vertrage,

auch
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auch ohue gerichtliche Abſchlleßung, gultig, wenn dadurch die
Frau an ihremgeſetzmaßigen Rechte nichts verliehrt; g) wenn
ein Auszug oder Altentheil durch Vertrag feſtgeſetzt werden
ſoll; 6) Ehegelobniſſe, wenn nicht ſchon mit belder Theile Be
willigung das Aufgebot erfolgt iſt. Jngleichen Vertrade, wel
che vor vollzogener Ehe uber das Vermogen derkunftigen Ehe
leute, inſonderhelt der Frau, uber deſſen Verwaltunqg und Nieß
brauch, oder uber die kunftige Erbfolge, geſchloſſen worden;
7) Vertrage, wodurch die Gutergemeinſchaft unter Eheleuten
an Orten, wo ſie nach den Geſetzen nicht ſtart findet, einge—

fuhrt; oder da, wo ſie ſtatt findet, ausgeſchloſſen werden ſoll;
3) Alle Vertrage zwiſchen Mann und Frau in ſtehender Ehe,
wodurch die Frau zu etwas, wozu ſie nach den Geſetzen nicht
verpflichtet iſt, dem Manne, oder zu deſſen Vortheile, verbind
lich gemacht werden ſoll; 9) alle Burgſchaften und andere
Geſchafte einer Frauensperſon, wodurch dieſelbe auf den Fall,
wenn ein Dritter ſeine Verbindlichkeit nicht erfullen wurde,
gewiſſen Nachtheilen ſich unterwirft, oder gewiſſen Vortheilen
eutſagt; 10) Alle Schenkungen, dienicht ſogleich durch Ueber—

gabe der geſchenkten Sache erfullt werden; 11) Alle Ver
gleiche uber kunftige Verpflegungsgelder; 12) die Erklarung
eines Vaters, wodurch ſein minderjahriger Sohn der vaterlt
chen, Gewalt entlaſſen werden ſoll; 13) wenn jemand form
lich an Kindesſtatt angenommen werden ſoll, oder wenn Ehe

ttcute durch Einkindſchaft ihren aus einer vorhergehenden Ehe
erzeugten Kindern die Rechte und Pflichten lelblicher Kinder
deilegen wollen; 14) die Einrichtung einer Familienſtiftung
oder eines beſtandigen Fideikommiſſes; 19) Alle Vertrage,
welche die Veraußerung, Verpfandung oder Belaſtung eines
Grundſtuckes, z. B. eines Landgutes, Hauſes, Gartens, einer
Muhle u. ſw., oder einer andern in das Hypothekenbuch eim
getragenen Gerechtigkeit betreffen. Dahin gebort auch, wenn

E
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iwifchen Unterthanen und Gutsherrſchaften neue Dienſtregi-

ſter und Urbarlen errichtet werden; 16) jede Verpachtung

eines Landgutes, wenn der jahrliche Pachtzins die GCumme

von Zweihundert Thaleru uberſteigt; 17) alle Vertrage, wo
durch uber das Eigenthum eines Seeſchiffes verſugt, oder daſ
ſelbe verpfandet werden ſoll. An Orten, wo Seegerichte ſind,

muß bei dieſem die Abſchließung ſolcher Vertrage geſchehen;

san andern Orten aber konnen ſie vor einem jeden Gerichte,

oder auch vor einem Juſtizkommiſſar, vollzogen werden. Die
Abſchließung des Kontraktes vor einem Juſtizkommiſſar iſt in

ailen andern Fallen hinreichend; nur nicht in den unter den

Nummern 5,7, 11, 12. und 14. angegebenen Geſchaften,
welche nothwendig vor dem ordentlichen perſonlichen Richter

vollzogen werden; bei den ubrigen hangt es von der Wahl der

Partheien ab, bei welchem Gerichte ſie den Kontrakt vollziehen

wollen. Gemeine Laudleute wenden ſich am beſten an ihrenGe
richtshalter, weil die Dorfgerichte, ohne deſſen Zuziehung, der

Regel nach keine Kontrakte aufnehmen konnen. Doch findet

Aus nahme ſtatt bei Ehegelobniſſen und bei ſolchen Kontrakten,

welche blos darum, weil die eine oder andere Parthei des

Schreibens oder Leſens nicht kundig iſt, gerichtlich vollzogen

werden ſollen; alsdann kann dies bei den Dorfgerichten: ge
ſchehn, die aber die von ihnen aufgenommene Verhatidlung

ohne Zeitverluſt dem Gerichtshalter vorlegen, oder wenn deſ—

ſen Stelle unbeſetzt ſeyn ſollte, dem Gerichtsherrn ſelbſt davon

Anzeige thun muſſen.

161. Will jemand, der an ſich nicht wechſelfahig iſt, zur
Unterſtuhung oder zur Ausbreitung ſeines Verkehrs oder Ge
werbes ſich die Wechſelfahigkeit verſchaffen, ſo muß er deren

Erthellung bei ſeinem ordentlichen perſonlichen Richter nachſu

chen.“ Wer indeß mit Jemand, der eine ſolche Beglaubigung

vorzeigt, Wechſelgeſchafte vornehmen will, der hat die Vorſicht
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zu beobachten, daß er ſich zuvorderſt uberzeuge, ob auch wirk-
lich diejenige Perſon, welche die Beglaubigung in Handen hat,
darin genannt ſey.

Von Teſtamenten und Erbvertragen.

162. Eine letztwillige Verorduung, wodurch eine oder
mehrere zu Erben einer Verilaſſenſchaft eingeſetzt werden,
wird Teſtament genatnunt. Jſt ohne Erbeseinſetzung nur
uber einzelne Sachen und Summen letztwillig verfugt, ſo heißt
die Dispoſition ein Kodizil. Haben aber zwei oder mehrere
Perſonen einander wechſelſeitig durch Vertrag, Erbrechte auf
ihren kunftigen Nachlaß eingeraumt,ſo heißt es ein Erbover
trag. Der vorzuglichſte Unterſchled zwiſchen einem Teſta—

mente und Erbvertrage beſteht darin, daß ein Teſtament nach

Gefallen deſſen, der es gemacht hat, widerrufen und abgean
dert werden kann; bei einem Erbpertrage hingegen findet dies
ohne Einwilligung des Andern nicht ſtatt.

163. Teſtamente und Kodizille kann jeder machen, der

fahig iſt, ſelnen Willen deutlich zu erklurn. Nur Unmun—
dige, wenn ſie das vierzehnte Jahr noch unicht zuruckge
legt haben, Taube oder Stumme, die ſich weder mundlich noch
ſchriftlich ausdrucken können, inglelchen Perſonen, die wegen
anhaltenden Wahn oder Blodſinnes unter Vormundſchaft ge
ſetzt ſind, konnen kein gultiges Teſtament oder Kodizill errichten.

164. Minderjahrige, ohne Unterſchieh des Geſthlechts,

wenn ſie das vierzehnte Jahr zuruckgelegt haben, bedurfen zu
ihren letztwilligen Verordnungen weder der vaterlichen noch

der vormundſchaftlichen Einwilligung, wenn ſie auch bei Kon
trakten und andern Verhandlungen fich deten bedienen muſſen.
Auch gerichtlich erklarte Verſchwender konnen uber ihren kunf
tigen Nachlaß gultig verordnen; nur muſſen ſie ihren geſetzli—

E 2
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chen Erben die Halfte der Vermogens laſſen; die Verwand
ten thun daher wohl, wenn ſie einen ſolchen Menſchen, den

ſie fur einen Verſchwender erklaren, durch eine Gerichtsperſon

warueen laſſen, weil er von Zeit dieſer Verwarnung an uber

die Halfte des Vermogens zum Nachtheil ſeiner geſetzlichen

Erben nicht verfugen kann, wenn er nachher gerichtlich fur
einen Verſchwender erklart wird.

165.. Ein jeder kann nur uber das durch Teſtament oder

Kodizill verfugen, woruber er bei ſeinem Leben als ein freies

Eigenthum ſchalten konnte. Ueber Lehne, Familienguter, Fi
deikommißkapitallen

u. ſ. w., und uber andere Sachen, wovon
jemanden der Gebrauch und Genuß nur auf ſeine Lebenszeit

eingeraumt iſt, kann Niemand gultig verordnen.
1686. Niemand darf ſeinen Kindern und Enkeln den ih

nen gebuhrenden Pflichttheil entziehen, ſchmalern oder
belaſten. Dieſer Pflichttheil beſteht jn einem gewiſſen Theile
der Erbportion, welche Kinder, Eukel oder Eltern erhalten ha
ben wurden, wenn kein Teſtament vorhanden ware; es iſt

bald die Halfte, bald ein Drittel dieſer Erbportion, je nachdem

mehr oder wenlger Perſonen vorhanden ſind, denen ein Pflicht-
theil zukommt. Er kann ihnen nur wegen ſchwerer Staats—
verbrechen, oder wegen grober Vergehungen gegen den Erb
laſſer, oder wegen entehrender Auffuhrung und Lebensart ent
zogen oder verkurzt werden. Es kann aber denjenigen, welchen

der Pflichttheil hinterlaſſen werden muß, darauf alles das an
gerechnet werden, was ſie vom Erblaſſer wahrend ſeiner Le
benszeitaus bloßer Freigeblgkeit und guten Willen erhalten
haben. Ferner konnen Eltern uber den Pflichttheil ſolche Ver
fugungen treffen, wodurch verhindert wird, daß derſelbe nicht
liederlich durchgebracht, oder durch die Schuld ner des Kin
des, demſelben ganz entzogen werde.

167. Auch der uberlebende Ehegatte hat in der Rega,



nach Verſchiedenheit der Provinzen und Oerter, eine beſtimmte
Erbproportion zu fordern. Dieſe kann demſelben nur wegen

ſolcher Verſchuldungen, die den Verſtorbenen zur Eheſchetbung
berechtigt haben wurden, entzogen oder geſchmalert werden.

163. Ein jedes Teſtament oder Kodizill muß in der Regel gerichtllch gemacht ſeyn, ſo wie es auch einem ſeden zu ra—

then iſt, ſich bei der Abfaſſung. eines Rechtsverſtandigen zu be
dienen, well es dabet ſo ſehr auf beſtimmte und deutliche Aus-
drucke ankommt, und ſonſt leicht Prozeſſe entſtehen konuen.
Der Teſtirende kann entweder ſeine letzte Willensmeinung den

Gerichten mundlich in die Feder ſagen, oder dieſelbe ſchon ge
ſchrieben und verſiegelt zur gerichtlichen Verfahrung ubergeben,

woruber er vom Gerichte einen Empfaugſchein erhalt, den er
ſorgfaltig aufbewahren muß, well er

kunftig bei Aushandigung

des Teſtaments dem Gerichte wieder zuruckgegeben werden
muß. Bei den Gerichten wird es ſo lange aufbewahrt, bis ent
weder der Teſtiretes zuruckfordert, oder bis nach ſeinem Ab
ieben die Erben auf Eröfnung antragen.

169. Wer den Wunſch hat, daß nach ſeinem Tode keine

gerichtliche Verſieglung des Nachlaſſes geſchehn ſolle, zeigt dies
vel Uebergabe ſeines Teſtaments dem Richter beſonders an,
damit es ſoivohl in dem aufgenommenen Protokolle ais auf
dem Teſtaniente ſelbſt und in dem Empfangſchein bemerkt wer
de. Ein jeder hat ubrigens die freie Wahl, bei welchem Ge
richt er ſein Teſtament machen will. Auch vor Dofrfgerichten

und den Poltzel-Magiſträten in kleinen Stadten kann jemand,
der in wirklicher Todesgefahr iſt, ſeln Teſtament errichten.

Die Dorfgerichte und PolizeiMagiſtrate muſſen alsdann nur
einen vereideten Gerichtsſchreiber, oder wenn es daran fehlt,
einen Juſtizkommiſſar, oder auch den Prediger, dabel zuziehn,

und nachher das aufgenommene Teſtament ohne Zeitverluſt
vem ordentllchen Richter einhandigen.
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170. Wer ſein gerichtlich niedergelegtes Teſtament ab—

ändern oder ganz aufheben will, thut am beſten, wenn eres
ganz zur ucknimmt, und deshalb mit einer eigenhandig un
terſchriebnen Vorſtellung darauf bei der Gerichtsſtelle antragt.

171. Wenn jemand ein gerichtliches Teſtament errichtet,

und ſich darin aus drucklich vorbehalten hat, nachher

durch außergerichtliche Aufſatze beſondere Anordnungen zu ma
chen, ſo kann er durch Auffatze, die von ihm eigenhandig ge
ſchrieben und unterſchrieben, auch mit dem Datum verſehen

ſind, die Verthellung des Vermogens unter die im Teſtamente

genannten Erben naher beſtimmen, Vermauchtniſſe aufheben

und abandern, und neue Vermachtniſſe hinzufugen.

172. Wer ſich auf einem Schiffe in See beſindet, und

wegen naher Todesgefahr ſchnell ein Teſtament machen will,
kann es dem Vorgeſetzten des Schiffer, in Gegenwart zweier
Zeugen, entweder mundlich in die Feder zu ſagen, oder ſchrift
lich ubergeben. Kommt er nachher in einen Hafen, ſo muß

er keine Jeit verſaumen, ſein Teſtament vor einem ordentlich
beſetzten Gerichte zu widerhohlen, weil es ſonſt ungultig wird.

173. Wenn Eltern unter ihren Kindern oder

Enkeln Verorhnungen machen, wie der Nachlaß unter die
ſelben vertheilt werden, und welche von den dazu gehorenden

Sachen oder Stucken dieſes oder jenes Kind erhalten ſoll, wie
hoch die nachgelaſſenen Grundſtucke oder Effekten bei der kunf
tigen Theilung unter die Kinder oder Enkel anzuſchlagen ſind,

ſo kann eine ſolche Verordnung bloß von dem Erblaſſer eigen
handig geſchrieben und unterſchrieben, oder vor einem Juſtiz
kommiſſar und zwei Zeugen mundlich zu Protokoll erklart wer
den. Hat der Erblaſſer einen Aufſatz nicht durchgehends eigen
handig unterſchrieben, ſo iſt es genug, wenn er denſelben nur
auf jedem Blatte und am Gchluſſe eigenbandig unterſchreibt,

und alsdann vor einen Juſtizkommiſſar und zwei Zeugen er



klart, daß der Aufſatz ſeinen letzten Willen wirklich enthalte,

und er denſelben vorher genau durchgeſehen habe.

174. Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten, und uberhaupt

alle zur Armee gehorende Perſonen ſind im Kriege, außerhalb

ihrer Standquartiere, ebenfalls nicht an die gerichtliche Form

der Teſtamente gebunden. Der letzte Wille eines ſolchen, den

er in der Gefahr erklart hat, gilt, nachdem er im Treffen ge
blieben, wenn er auch bloß durch ſeine Handſchrift, oder durch

Zeugen, bewleſen werden kann. Außer dem Falle einer ſolchen

Gefahr muß eine Militarperſon, wahrend der Kriegsunruhen,

ihr Teſtament eigenhandig ſchreiben und unterſchreiben, oder

ihr mundliches Teſtament dem kommandirenden Officier oder

Auditeur, in Gegenwart zweler Zeugen, in die Feder ſagen.

Dergleichen Teſtamente gelten nur auf eln Jahr nach wieder

hergeſtelltem Frieden, und es iſt dafur zu ſorgen, daß ſie als—

dann aufs Neue in gehoriger Form gemacht werden. Auch

verliebren Teſtamente.der Deſerteurs durch die Deſertloun ihre

Gultigkett.
175. Wer den Tod des Erblaſſers aus Vorſatz oder gro

bem Verſehn verurſacht hat, wird auch ohue Widerruf des

ihm zugedachten Vortheils verluſtig. Eben ſo geht es dem, wer

jemand an Errichtung eines Teſtaments verhindert, oder wer

die gerichtliche Uebergake, oder den Widerruf, die Zurucknahme

eines Teſtaments verhindert, oder es verheimlicht und unter

ſchlagt. Ueberdies fallt er in ſchwere geſehzliche Strafen.

Von Sterbefallen und Erbſchaftsſachen.

176. Wenn der Abgelebteandem Orte, wo er virſtor
ben iſt, weder einen Ehegatten noch nahe Verwandte, die ver
muthlich ſeine Erben ſind, hinterlaſſen hat, oder wenn zwar
nahe Verwandte, aber kein Ehegatte, vorhanden ſind, und un



ter den Verwandten Minderjahrige, Blodſinnige oder gericht—

lich erklarte Verſchwender ſich befinden, ſo muß die Anzeige des
Todesfalles ohne Zeitverluſt bei den Gerichten des Orts, wel—

chen der Verſtorbene unterworfen geweſen, gemacht werden.
Die Beſorgung liegt der im Sterbehauſe befindlichen Familie
ob, und wenn derqleichen nicht vorhanden iſt, demjenigen, wel—

Mchen der Verſtorbene zu ſeiner Wartung und zur Beſorgung
ſeines Hausweſens beſtellt hatte, allenfalls aber dem Wirthe
des Hauſes. Stand der Verſtorbenein einem offentlichen Amte,
ſo muß ſein Tod jederzett ſeinen Amtsvorgeſetzten angezeigt

werden. Hat er minderiahrige oder blodſiunige Kinder nach
gelaſſen, ſo muß der Prediger der Obrigkeit davon Anzeige
machen, damit weneh der Bevormundung die nothige Anſtalt
getroffen werde.

177. Die Dorfgerlchte haben in ſolchen Fallen, wenn in
dem Sterbehauſe kein Ehegatte oder naher Verwandter, der fur
die Sicherheit des Nachlaſſes ſorgen konnte, gegenwartig iſt,
und auch der Gerichtshalter ſich nicht an dem Orte befindet,
die Behaltniſſe, in welchen die Sachen und Habſeligkeiten des
Verſtorbenen ſind, zu verſchließen, und mit dem Gerichtsſiegel
zu verwahren, nachher aber dem Gerlchtshalter ſchleunigſt da
von Anzeige zu machen,

178. Jſt von den Gerichten die Siegelung verfugt, ſo
muſſen die Erben und Hausgenoſſen ſich vorſehen, daß ſfie die

aufgedruckten Siegel weder abreißen noch beſchadigen. Selbſt
wenn ſammtliche Erben ſich vereinigen, den verſiegelten Nach
laß ohne gerichtliche Uebergabe theilen zu wollen, durfen ſie bei

Strafe die Siegel nicht eigenmachtig abnehmen, ſondern muſ—
fen das Gericht um die Aufſiegelung erſuchen.

179. Wenn keine gerichtliche Siegelung verfugt iſt, ha
ben diejenigen, welche inm Sterbehauſe ſind, folgende Vorſich
ten zu beobachten. Sind ſie nicht die einzigen unſtreitigen Er

c



ben, ſo werden ſie zuerſt wohl thun, alle zum Nachlaſſe geho
rende Sachen, welche nicht zur Beerdigung oder zur Fortſez—

zung der Wirthſchaft gebraucht werden, ſo ſchleunig als mog
lich in verſchloßnen Behaltniſſen aufzubewahren, und die

Schluſſel an ſich zu nehmen, Solche Sachen, die bei langerer
Aufbewahrung dem Veiderben unterworfen ſind laſſen ſie ge
richtlich an den Meiſtbietenden verkauſen. Sie zeigen ferner
den abweſenden Erben den Sterbefall an, und nehmen mit
ihnen uber die weitere Einleltung der Sache Abrede. Sie ſe—

hen unter den Briefſchaften des Verſtorbeuen nach, ob ſie dar—

unter eine letztwillige Verordnung und einen Empfangſchein
uber ein gerichtlich niedergelegtes Teſtament finden, ſo ſuchen

ſie deſſen Erofnung nach. Sinddie Verwandten oder nachſten

Erben ſo entfernt, daß uber die Befriedigung mit ihnen keine

Abrede getroffen werden kann, ſo wird dieſelbe vorlaufig ver
anſtaltet. Die dazu geleiſteten Vorſchuſſe muſſen aus dem
Nachlaſſe bezahlt werden. Sollte es aber zweifelhaft ſeyn, ob

der Verſtorbene mehr Vermogen hinterlaſfen habe, als ſeine

Schulden betragen, ſo iſt die moglichſte Sparſamkeit nothig,
und es durfen, wenn der Verſtorbene von Adel oder ein karak—

teriſirter Bedienter geweſen iſt, nicht mehr als funfzig Thaler,
wenn er ein geringer koniglicher Offiziant, ein Banquier oder
Kaufmann geweſen iſt, nicht mehr als dreißig Thaler, in allen

übrigen Fallen aber nur zehn Thaler zu den Begrabnißkoſten
verwandt werden.

180. Jſt kein Erbvertrag oder Teſtament vorhanden, ſo
gelangt der Nachlaß an die nachſten Verwandten des Verſtor
benen, in der Ordnung, wie ſie dazu durch die Geſetze berufen
werden. Dieſe Ordnungiſt nach Verſchiedenheit der Provin
zen und Oerter ſehr. abweichend, und ein jeder, dem daran ge
legen iſt, muß da, wo der Verſtorhne zuletzt gewohnt hat, ſich
naher daruach erkundigen.
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181. Wer Etrbe eines Verſtorbenen iſt, muß auch deſſen

Schulden bezahlen, und die von ihm in einer gultigen Verord
nung ausgeſetzten Vermachtniſſe eutrichten. Darum iſt einem

jeden zu rathen, daß er nicht ubereilt zuWerke gehe, ſondern

zuvor genaue Nachforfchung anſtelle, ob das vorhandene Ver
mogen zu Bezahlung der Schulden und Vermachtniſſe hinrei
chend ſey. Zu dieſer Ueberlegung bewilligen die Geſetze einem

jeden Erben ſechs Wochen, von dem Tage an, wo er von ber

ihm zugefallnen Erbſchaft Nachricht erhalten hat. Jſt ſein Auf
enthalt 40 Mellen entfernt, ſo wird die Friſt bis auf drei Mo
nat verlangert. Wahrend dieſer Friſt iſt er nicht ſchuldig, auf
Forderungen der Erbſchaftsglaubiger ſich einzulaſſen, noch Pro
zeſſe, die von dem Erdlaſſer, oder wider denſelben, angeſtellt

miorden, fortzuſetzen. Er muß aber auch aller Verfugungen

uber den Nachlaß ſich enthalten; nur die ausgenommen, wel—

che keinen Aufſchub leiden, und zum Beſten des Nachlaſſes
gereichen.

182. Vor Ablauf dieſer Friſt muß der Erbe ſich erklaren,

ob er die Erbſchaft ganz ausſchlage, oder dieſelbe ohne Vorbe—

halt ubernehmen, oder ſie zwar ubernehmen, ſich aber dabel die
Beſugniß vorbehalten wolle, nicht mehr an Schulden und Ver—

machtniſſen bezahlen zu durfen, als der Nachlaß betragt. Die
ſen Vorbehalt nennt man die Rechtswohlthat des Jnventarit.

Die Erklarung wird bei dem ordentlichen Richter, unter wel
chem die Erbſchaft gehort, eingereicht. Auch kann ein abweſen

der Erbe ſich bei ſeinem eignen-Richter melden, hier die Erkla
rung zu Proiokoll geben, und die davon erhaltene Ausfertigung

dem Gerichte, unter welchem der Zachlaß gehort, zuſchicken.

183. Wer eine Erbſchaft.ohne Vorbehalt angenommen
hat, muß alle Schulden und Vermachtniſſe bezahlen, wenn ſie

auch den wirklichen Betrag des Nachlaſſes noch ſo ſehr uber
ſteigen. Man muß dahervon der Zulanglichkelt des Nachlaſſes

ſehr gewiß ſeyn, um eine ſolche Erklarung abzugeben.



144. Wer einer Erbſchaft entſagt, begiebt ſich nicht

ſolcher Forderungen, welche der Erbe fur ſelne eigne Perſon

an dem Nachlaſſe hat, z. B. Lehne, Fideikommiſſe oder andert

Vermogensſtucke, er verliehrt dadurch noch nicht ſein aus einem

VBertrage erworbnes Erbrecht; er kaun aber den Nachlaß
als geſetzlicher Erbe nicht in Beſitz nehmen, ſondern nur den

Pflichttheil, wenn ihm derſelbe gebuhrt, fordern.

185. Wer eine Erbſchaft mit dem Vorbehalte der Rechts
wohlthat des Jnventarli annimmt, wird Benefizialerbe

genannt. Um dieſer Rechtswohlthat nicht verluſtig zu gehn,

muß er i)ohne Zeitverluſt ein vollſtandtges Juventartum

des. ganzen Nachlaſſes aufnehmen, und daſſelbe dem Gerichte

allenfalls verſiegelt binnen ſechs Mouaten uberrelchen. Dieſes
Jnventarium muß ein richtiges und mogllchſt genaues Ver—

zeichniß aller zum
Nachlaſſe gehorenden Vermogensſtucke und

ihres ſicheren Werthes, aller ausſteheunden Forderungen des

Erblaſſers, und aller bekannt gewordenen Schulden enthalten.

Wenn nicht die Glaubiger ausdrucklich darauf dringen, ſo

hangt es von der Wahl des Erben ab, ob er das Jnventarium

ſelbſt anfertigen, oder daſſelbe gerichtlich aufnehmen laſſen wolle.

Er verwaltet dann den Nachlaß als guter Wirth, deruber ſeine

Verwaltung richtige Rechnung ablegen kann, weil er jeden

Ausfall, welcher durch ſein Verſchulden entſteht, aus eignem

Vermogen erſetzen muß. Gehoren Grundſtucke, z. E. ein Laund

gut, Häur, Garten, Weinberg u. ſ. w. zum Nachlaſſe, ſo mel—

det er ſich ohne Zeitverluſt bei dem Richter, unter melchem je—

nes Grundſtuck liegt, und laßt im Hypothekenbuche bemerken,

daß er das Grundſtuck nur als Beuefizialerbe in Beſitz genom

men habe. Setzt er Projeſſe fort, die wider den Erblaſſer

ſchweben, ſo zeigt er dabel ſeine Eigenſchaft als Benefizialerbe

ohne Verzug an. Bei Bezahlung der Schulden des Erblaſſets

verfahrt er vorfichtig und behutſam. So lange er nicht vollig



uberzeugt iſt, daß die Erbſchaft zur Befrledigung aller derer,
welche Forderung daran haben, hiureichen werde bezahlt er

nur diejenigen Schulden, weſchen die Geſetze ein Vorrecht bei—

gelegt haben, z. E. Begrabniß- und Kurkoſten, ruckſtandiges
Lohn, ruckſtandige oöffentliche vdee gemelne Ausgahen, Hypo
thekenſchulden oder Zinſen davon. Wenn er andere mit keinem
Vorrechte verſehene Glaubiger des Erdlaſſers, z.

oder Buchſchulden, zuerſt bezahlt, und dadurch verurſacht, daß
der Ueberreſt bes Nachlaſſes zur Befriedigung der vorzuglichen
Glaubiger nicht hinreicht, ſo muß er dieſen letztern ihren Ver—

luſt aus eignem Vermogen erſetzen. Will er ſich gegen eine
ſolche Vertretung vollig ſicher ſtellen, ſo tragt er bei dem Rich
ter auf eine offentliche Vorladung aller, welche an dem Nach
laſſs Auſpruchzu haben vermeinen, än. Ergiebt ſich dann, daß
die vorhandenen Schulden das ererbte Vermogen uberſteigen,

ſo ſteht dem Erben noch frei, ſich der ganzen Erbſchaft zu ent—

ſchlagen, und die Verwaltung derſelben und die Vertheilung
dein Gerichte zu uberlaſſen. Von dem nach Abiug aller Schul—
den bleibenden Ueberteſte des Nachlaſſes werden die Vermacht

niſſe entrichtet. Der Erbe kann in einemi ſolchen Falle, wenn
er nichte ubrig bekalt, nur ſeine Koſten und eine billige Ver
gutung fur ſeine Bemuhungenund Verſaumniſſe bei Berwal—

tung des Nachlaſſes fordern.
186. Wer nicht mit Wahrſchelulichkeit uberſehen kann,

daß der Nachlaß zurBezahlung aller Schillden und Vermacht
niſſe hinreichen werde, thut wohl, wenn er gleich vom Anfang
an bei dem Richter um die Aufnahme eines gerichtlichen Jn
ventarii und die offentliche Verladung der Erbſchaftsglaubiger

antragt, wo denn der Nachlaß von einem Kurator unter Auf
ſiqſt des Gerlchts verwaltet wird.

1287. Wer von einem Verſtorbenen etwas zu fordern

hat, kann wahrend der im vorigen beſchriebenen Ueberlegungs



friſt gegen den Erben keine Exekution nachſuchen. Jſt ein Erbe
in ſchlechten Vermogeusumſtanden, ſo konnen die Erbſchafte
glaubiger darauf antragen, daß zu ihrem Beſten der Nachlaß
von dem eigenthumlichen Vermogen des Erben abgeſon
dert, und zu ihrer Befriedigung vorzuglich verwendet werde.
Nur das, was nach ihrer Befriedigung von dem Nachlaſſe
ubrig bleibt, fallt alsdann den Glaubigern des Erben zu.
Dieſe Abſonderung konnen jedoch nur diejenigen Erbſchafts-
glaubiger verlangen, welche vor Ablauf eines Jahres nach dem
Abſterben des Erblaſſers ihre Befriedigung von dem Erben
gerichtlich gefordert, und die Exekution wider ihn fortgeſetzt

haben.
188. Hatder Erblaſſer eine Wittwe nachgelaſſen, ſo kon

nen die Erben deren Erklarung fordern, ob ſie ſichfurſchwan
ger halte, und wenn ſie eine Schwangerſchaft vermuthet, auf
ihre, der Erben Koſten derſelben eine anſtandige Geſellſchafte
rin zuordnen. Bleibt nach Ablauf von funf Monaten, ſeit des
Mannes Tode, die Wittwe bei der Angabe ihrer Schwanger:
ſchaft, ſo muß ſie, auf Verlangen der Erben, die Unterſuchung
durch eine Hebamme geſtatten. Jſt die Schwangerſchaft aus
gemittelt, ſo ſteht den Erben frei, die Aufſicht durch die Geſell
ſchafterin bis zur Entbindung, oder bis zum dreihundert und
zweiten Tage nach dem Tode des Ehemannes fortſetzen zu laſ
ſen. Außerdem konnen ſie verlangen, daß eine von dem Ge
richte auf ihre Koſten zu beſtellende ehrbare Frau bei der Ent
bindung zugegen ſey.

189. Zur Bezahlungder die Erbſchaft betreffenden Schul
den und Laſten ſind die Erben nach den Geſetzen gemeinſchaft—

lich verpfllchtet; jeder von ihnen haftet dem Glaubiger fur das
Ganze, und der Glaubiger hat die Wahl, ob er an ſie insge
ſammt, oder an einen unter ihnen ſich halten ivolle.



Von Vormundſchaftsſachen.

19g9o0: Zu den Perſonen, welchenVormunderbeſtellt wer-

den muſſen, gehoren vornehmlich: 1) Vaterloſe, Unmundige

und Minderjahrige; 2) Wahn— oder Blodſinnige, welche nicht

unter der Aufſicht eines Vaters oder Ehemanns ſtehn; 3)
Verſchwender, ſobald ſie gerichtlich dafur erklart ſind; 4) Taub
und Stummgebohrne, ingleichen diejenigen, welche vor dem

vierzehnten Jahre in den Zuſtand der Taubheit und Stumm
heit gerathen ſind, wenn ſie nicht unter vaterlicher Aufſicht

ſtehen; 5) Abweſende, deren Aufenthalt unbekannt iſt, wenn

ein ganzes Jahr hindurch keine Nachrichten von ihnen einge

gangen ſind; tritt einer von dieſen Fallen ein, ſo muſſen die

Verwandten ſolcher Perſonen ohne Zeitverluſt dem Richter

davon Anzeige machen, ſonſt haften ſie fur den daraus entſte
henden Schaden. Wittwer und Wittwen, welche zu einer fer
nern Ehe ſchreiten, ohne mit ihren Kindern aus voriger Ehe
fich auseinandergeſetzt zu haben, machen ſich beſonders verant
wortlich, und ſelbſt der neue Ehegatte muß alsdann fur die

Sicherheit des Vermogens der Kinder aus der vorigen Ehe ein
ſtehn. Prediger, Dorfgerjchte, Zunftalteſte ſind dann auch vor
zuglich zu dieſer Anzeige verbunden.

191. Ein jeder, dem von der Obrigkeit eine Vormund
ſchaft aufgetragen wird, kann die Uedernehmung derſelben,

ohne erhebliche und gegrundeze Urſache, nicht verweigern, ſon
dern dazu allenfalls durch Strafe oom Richter angehalten wer
den. Wer eine vom Gerichte ihm angetragene Vormundſchaft

ablehnt, hat dafur zu ſorgen, daß durch den hieruber entſtand

nen Aufenthalt dem Pflegebefohlnen kein Schade zugefugt

werde, well er fur dieſen Schaden haften muß, wenn ſeine

Entſchadigungsurſachen verworfen werden. Sind ſie alſo nicht

effenbar erheblich, ſo thut er wohl, ſich einſtwellen der Vor



mundſchaft, in Abſicht ſolcher Angelegenheit, bei welcher Ge—

fahr im Verzug ſeyn konnte, zu unterziehn. Dies iſt ihm in

der Ausfuhrung ſeines vermeinten Rechts, mit der Vormund—

ſchaft verſchont zu bleiben, nicht im geringſten nachtheilig. Ei—

nige Perſonen ſind zur Uebernehmung einer Vormundſchaft

allerdings unfahig; auch konnen folgende dieſelbe mit erheb
lichen Grunden von ſich ablehnen, als: 1) wer das ſechszigſte

Jahr des Alters uberſchritten hat; 2) wer durch anhaltende

Krankheit dergeſtalt geſchwacht, daß ihm die gehorige Beſor
gung der aufgetragnen Vormundſchaft unmoglich wird; 3)

wer funf oder mehr aus einer rechtmaßigen Ehe erzeugte und
noch unter ſeiner Gewalt ſtehende oder unverſorgt in ſeinem

Hauſe lebende Kinder hat; 4) wer ſchon zwei wirkliche mit
Vermogensverwaltung verknupfte Vormundſchaften, oder auch

nur eine mit vielen und wichtigen Geſchaften verbundene Vor
mundſchaft uber ſich hat.

192. Der Vormund muß ſowohl nach dem Vermogen

als nach der Geſundheit und dem ſittlichen Betragen des Pfle—

gebefohlnen genau ſehen, und uber den Erfolg ſeiner Vorſorge
jedes Jahr dem vormundſchaftlichen Richter anzeigen. Min—

derjahrige ſollen durch eine ihrem Stande, Vermogen und ih
ren Fahigkeiten augemeſſene Erziehung zu tugendhaften und
brauchdaren Burgern ausgebildet werden. Einen Verſchwen:

der, auch wenn er großjahrig iſt, muß er ſtets unter Aufſicht

haben, ihn zur Arbeit und Thatigkeit anhalten, und von ſeinen

Fehlern moglichſt beſſern. Ein Wahn oder Blodſinniger muß
dergeſtalt bewacht werden, daß er weder ſich ſelbſt noch audern

ſchaden konne. Der Vormund muß ohne Zeitverluſt ein voll
ſtandigesr Verzeichniß von dem Vermogen des Pflegebefohlnen

aufnehmen,  und mit moglichſter Aufmerkſamkeit dahin ſehen,

daß nichts vergeſſen, unterſchlagen, oder gar bei Seite geſchafft

werde. Er muß das Vermogenals ein guter Hautvater ver
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walten, von den vorhandenen Mobilien nichts eigenmachtig

verkaufen, ſondern uber die Frage, welche Stucke zum Beſten
des Pflegebefohlnen auf,ubewahren oder zu verkaufen ſeyn
mogten, ſein Gutachten dem Gerichte vorlegen; die vorgefun—

denen baaren Gelder zur gerichtlichen Verwahrung abliefern;
die Sicherheit der ausſtehenden Kapitalien unter Aufſicht und
Leitung des Richters prufen, und zu dem Ende nach den Ver
mogensumſtanden der Schuldner ſich genau erkundigen, be
merkte Unordnungen und Verfall derſelben dem Richter ohne

Verzug anzeigen; keine nenen Kapitallen ohne Genehmigung

des Gerichts ausleihen; die Zinſen, Miethen, Pachten und an
dere Einkunfte zur gehorigen Zeit einziehen, und die ſaumſeli
gen Zahler ohne Verzug gerichtlich belangen; ohne Genehmi—

gung des vormundſchaftlichen Richters auf kelne Veraußerung
der Grundftucke ſich einlaſſen; auf die Bezahlung der Schul
den, womit das Vermogen des Pflegebefohlnen behaftet iſt,
ſorgfältig bedacht ſeyn; endlich jahrlich Rechnung von ſeiner

Verwaltung ablegen, und dieſelbe ſpatſtens binnen drel Mona
ten, nach Ablauf des Rechnungsjahres, bei dem Vormund—

ſchaftsgericht einreichen.

193. Eine wegen Minderſahrigkeit angeordnete Vor—
mundſchaft hort auf, wenn der Pfiegebefohlne das vier und
zwangzigſte Jahr zuruckgelegt hat; jedoch kann vom Vator eine

Verlangerung der Vormuundſchaft ausdrucklich verordnet, je
doch nicht weiter als hochſtens ſechs Jahre uber den geſehlichen

Termin der Volljahrigkeit.
194. Jedem Pflegebefohlnen wird nach erlangter Voll

jahrigkeit ein ſchriftliches Zeugniß vom vormundſchaftlichen
Gericht ertheilt, wonach alſo die zu ſehen haben, die mit einem
ſolchen einen Vertrag ſchließen, oder ein anderes Geſchaft vor
nehmen wollen.

195. Die Vormundſchaft uber elnen Minderjahrigen
kann
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kann auch durch Majorennitatserklarung aufgehoben werden;
die jedoch nur ſtatt findet,wenn dadurch dor wahre und dauern—

de Vorthetl des Bevormundeten mehr als durch Fortſetzung der

Vormundſchafi, betordert wird Auch finodet bei Perſonen
weiblichen Geſchlechts vor zuruckgeiegtem achtzehuten Jahre,
und bei Perſonen mannlichen Geſchlechts vor zuruckgelegtem

zwanzigſten Jahre, keine Majorenntitatserklarung ſtatt Der
Pflegbefohlne ſucht darum bei dem vormundſchaftlichen Ge—

richte nach, zeigt die Umſtande an, nach welchen ihm dlieſelbe

zum Vortheil' gereichen ſoll, und ſchlagt zugleich einige der Ver
wandien, oder andere glaubhafte Perſonen, zu Zeugen vor.

Er erhalt bei der Gewahrung ſeines Geſuchs eine ſchriftliche

Ausfertiqung zum Beweiſe.
196 Die Vormundſchaft uber einen Verſchwender wird

aufgehoben, wenn derſelbe wenigſtens 2 Jahre hindurch uber—

zeugende Proben ſeiner wirklich erfolgten Beſſerung gege—

ben hat. Jn einem ſolchen Falle bringt er ſein Geſuch nebſt

ſchriftlichen Zeugniſſen ſeiner Beſſerung (von glaubhaften Leu
ten) an, und erhalt bei der Gewahrung ſeiner Bitte gleichfalls
ein ſchriftliches Zeugniß.

1
97. Die Wormundſchaft uber das Vermogen eines Ab

weſenden hort auf, wenn derſelbe zuruckkommt, oder von ſei—

nem Leben und Aufenthalte Nachricht gdiebt Sind aber bin
nen zehn Jahren von dem Leben oder Tode des Abweſenden

keine Nachrichten eingegangen, ſo kann auf ſeine Todeserkla

rung angetragen werden. Das Geſuch kommt den nachſten

Verwandten des Abweſenden zu, und wird bei demjenigen Ge
richt, unter welchem der Abweſende zuletzt in den Koniglichen
Landen wohnhaft geweſen iſt, oder wenn er noch irgend einen

Wohnſitz gehabt hat, in ſeinem Geburtsort nachgeſucht. Mel—
det ſich der Abweſende nach der Todeserkläarung, ſo kann er

zwar ſein Vermogen, ſoweites noch vorhanden iſt, zuruckfor—

dern; derjenige aber, welcher daſſelbe auf den Grund der er—



folgten Todeserklarung in Beſitz genommen hat, wird fur die
Zwiſchenzeit als redlicher Beſitzer betrachtet, und behals die
bis dahin gezogenen Nutzungen.

Von Hypothekenſachen.

198. Wer ein Grundſtuck kaufen, Geld darauf leihen,

eine ſchon eingetragene Hypothek an ſich bringen, oder ſonſt
ein Geſchaft vornehmen will, wobei ſichere Nachrichten uber

ein Gruudſtuck, die Befugniſſe des Beſitzers u. ſ w. nothig
ſind, der kann dieſelben am ſicherſten aus dem Hypothekenbuche
erlangen. Doch werden dergleſchen Nachrichten nicht jedem

ohne Unterſchied ertheilt, ſondern wer ſie vom Richter verlangt,
muß entweder die Einwilligung des Beſitzers beibringen, oder
nachweiſen, daß er ein gegrundetes Jntereſſe dabei habe. Ein
Hypothekenſchein aibt einem jeden genau die in dem Hypotbe
kenbuche uber ein Grundſtuck verzeichneten Regeln. Fur die
Richtigkelt deſſelben haftet das Gericht eben ſo wohl als fur
die Richtigkeit des Hypothekenbuches ſelbſt. Der Hypotgeken

ſcheln kann jedoch nur den Zuſtand am Tqge der Ausfertigung
angeben. Daher mußein jeder, wenn ſeit der Ausfertigung
des Hypothekenſcheines ſchon elnige Zeit verfloſſen iſt, vorher
genaue Erkundigung einziehen: ob und welche Veranderungen

nachher vorgegangen ſind. Man legt alſo am beſten den Hypo
thekenſchein dem Richter vor, der dann darunter die vorgefal—

lenen Veranderungen vermerkt oder beztugt, daß noch alles im
vorigen Zuſtande gehlieben ſey. Wenu ferner im Hypotheken—

ſcheine auf einen Kontrakt, Erbvergleich oder ein anderes Dot
kumeunt, wegen der darin enthaltenen beſondern Beſtimmungen,

Bezug genommen wird; ſo muß man das Dokument ſelbſt

daruber nachſehen, und allenfalls eine Abſchrift deſſelben vom
Richter erbitten.

199. Sollen die Nachrichten uber ein Grundſtuck voll—

ſtandig ſeyn, ſo muß jede vorgehende Veranderungdem Richter
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bekannt gemacht, und mit hinreichenden Beweiſen ihrer Ge—

wißheit eingetragen werden. Wer dies unterlaßt, zieht ſich ge
wiſſe in den Geſetzen beſtimmte Nachtheile zu. Beſonders muß
derjenige, welcher ſich ein Hypothekeurecht verſchaffen will, nicht

ſaumen, die Eintragung nachzuſuchen. Er meldet ſich bei dem
jenigen Richter, unter welchem das Grundſtuck liegt. Entfernte
bringen ihr Geſuch durch einen Bevollmachtigten an; nur muß die
Vollmacht ausdrucklich auf das Geſchaft lauten, und die Unter—

ſchrift gerichtlich oder durch einen Juſtizkömmiſſar atteſtirt ſeyn.

2o0o0o. Jeder, der durch Kauf, Tauſch, Schenkung, Erb—

ſchaft oder ſonſt zum Beſitze eines Landguts, Hauſes, Gartent
oder andern Grundſtucks gelangt, muß langſtens binnen Jah

resfriſt die vorgefallne Veranderung dem Gerichte, nebſt dem

Grunde, wie er zum Beſitze gelangt iſt, nachweiſen. Er kann
daqu durch Strafe gezwungen werden. Er legt das Erwer—

bungsinſtrument in Originalivor. Grundet er ſich auf die
geſetzliche Erbfolge, ſo beſcheinigt er, außer dem Ableben des

vorigen Beſitzers, zugleich ſein ausſchließendes Erbrecht durch
gerichtliche Atteſte. Tritt der, Fall ein, daß inehreren Erben ein

Grundſtuck in Gemeinſchaft zufallt, und ſie die Abſicht haben,
einem unter ihnen daſſelbe zuzuſchlagen, ſo muſſen ſie, wenn die
Auseinanderſetzung ſelbſt binnen Jahresfriſt nicht zuStande
kommen kann, dem Richter davon Anzeige machen, und uin
Verlangerung der Friſt bitten. Ob derjenige, welcher ein Grund—
ſtuck an ſich gebracht, und die Eintragung auf ſelnen Namen
im Hypothekenbuche bewirkt hat, zur volligen Sicherheit ein

offentliches Aufgebot des Grundſtucks nachiuſuchen habe?
hangt von den Umſtanden ab. Ueber die Nothwendigkeit oder
Nutzlichkeit deſſelben wird ein Rechtsverſtandiger im entſtehen;

den Falle am beſten Rathrtheilen.

 2oi. Zur Vollſtandigkeit des Hypothekenbuches iſt ferner
nothwendig, daß jeder, der Realanſpruche auf ein Grundſtuck

hat, dieſelben ohne Verzug dem Gericht anzeige, und die Ein
F 2



traguug in das Hypothekenbuch nachſuche. Unter Realanſpru—

chen verſteht man ſolche, deren GegenſtandeinGut, Haus,

Garten oder anderes Grundſtuck, ohne Ruckſicht auf die Per—

ſon des Beſitzers, iſt. Dahin gehoren beſonders und muſſen
eingetragen werden: 1) beſtandige Laſten oder Abgaben, z. E.

Erbzins oder Erbpacht, unauflosliche Geld- oder Kornzinſen,
Renten und andere Hebungen; 2) Einſchrankungen des Ei—

genthums oder der freien Dispoſition des Beſitzers, z. E. die
Lehnbackeit und die daraus entſpringenden Rechte der Agenten,
Mitbelehnten und Anwarten, die Eigenſchaft eines Fidelkom
miſſes, Majorats oder Senlorats u. ſ.w.; 3) Grundgerechtig

keiten, welche den Nutzungsertrag bes belaſteten Grundſtuckes

ſchmalern, und gleichwohl durch keine in die Augen fallenden
Kennzeichen oder Anſtalten angedeutet werden, beſonders Hu
tungs. und Holzungsgerechtigkeiten; 4) ruckſtandige Kaufgel
der, denen das Elgenthums-oder ein hypothekariſches Recht
vorbehalten worden; 5) Darlehne und andere denſelben ahn
liche Verträage, wobet eine ausdruckliche Hypothet beſtellt iſt;
6) Kautionen und Burgſchaften mit Grundſtucken; 7) Ge
ſetzliche und ſtillſchweigende Hypotheken aller Art, z. B. das
Eingebrachte einer Ehefrau; das Vermogen, welches die Kin
der des Beſitzers von einem Dritten ererbt, zum Geſchenk er—

halten oder ſonſt erworben haben, und welches in den Händen

des Vaters geblieben iſt u. ſ. w. Derjenige, wem ein Realan
ſpruch zuſteht, muß ſorgen, denſelben beim Hypothekenbuche

anzuzeigen, und die Eintragung zu bewirken. Erſt vom Tage

der Eintragung an hat der Realanſpruch volle Wirkung, und

alles, was bis dahin auf den Glauben des Hypothekenbuches

vorgegangen iſt, muß derjenige, welcher die Eintragung ver—

ſaumt hat, wider ſich gelten laſſen, beſonders muß auch in ſol
chen Provinzen, wo Agenten, Mitbelehnte, Anwarten oder Fi
deikommiß Jntereſſenten ihre Rſchte einzutragen ſchulbig ſind,
damit nicht geſaumt werden; ſtehen ſie unter Vormundſchaft,



 ſo liegt den Vormundern ob, die Eintragung zu beſorgen.

Kann jemand bei ſolchen Realanſpruchen nicht ſogleich die

erforderlichen Beweiſe vollſtandig beibringen, ſo kann zwar die

wirkliche Eintragung nicht erfolgen; aber damit ihm kein

Nachtheil geſchehe, ſo erlaubt das Geſetz vorlaufig, eine Pro
teſtatton eintragen zu laſſen, wo denn nur der Aunſpruch ei

nigermaßen beſcheinigt werden darf; dem Beſitzer des Grund—
ſtucks wird von der Proteſtation ſogleich Nachricht gegeben;

halt dieſer den Anſpruch furuügegründet, ſo kann er verlangen,

daß die Sache durch einen ordentlichen Prozeß ausgemacht werde.

202. Wer Geld auf Hypothek, das heißt, gegen Unter—

pfand auf ein Gut, Haus oder anderes Grundſtuck leihen will,

muß vor allen Dingen einen Hypothekenſchein zu erhalten ſu—

chen, und denſelben zu mehrerer Sicherheit einem Rechtsver—

ſtandigen zur Berathung vorlegen. Hat jemand ſich entſchloſ—

ſen, das Darlehn zu geben, ſo ſorgt er, daß die Schuldverſchrei-

bung vor Gericht oder vor einem Juſtizkommiſſarius ausgeſtellt

weerde. Wohnen der Glaubiger und der Schulduer an demſel—

ben Orte, wo das Hypothekenbuch gefuhrt wird, ſo iſt es am
beſten, wenn ſie das ganze Geſchaft, beſonders auch die Zahlung

imn der Hypothekenſtube, vornehmen. Kann dies aber nicht ge
ſchehn, ſo hat der Glaubiger gleich nach Aufnahme des Schuld
inſtruments daſſelbe bei dem Hypothekenbuche zur Eintragutig
einzureichen; denn von dem Tage der Eintragung hangt ſein

Vorzugsrecht ab, wenn mehrere Hypotheken auf dem Grund-
ſtucke haften. Am ſicherſten verfahrt er, wenn er das Geld
nicht eher zahlt, bis das Jnſtrument eingetragen iſt, damit er

aus der daruber erhaltenen Rekognition ſich vorher uberzeuge,

daß in der Zwiſchenzeit keine Veranderungen vorgefallen ſind,

und daß ſeine Forderung wirklich an dem Orte eingetragen iſt,

der ihr nach der Verabredung hat angewieſen werden ſollen.

Sind mehrere Guter in dem Jnſtrumente zur Hypothek ver—
ſchrieben, ſo muß der Glaubiger bei dem Geſuche um Eintra
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gung ausdrucklich bemerken, auf welche derſelben er die Ein—
tragung verlange.

203. Der Schuldner kaun eigentlich die Zahlung des auf
Hypothek verſprochnen Darlehns nicht eher fordern, als bis
dem Glaubiger das eingetragene Juſtiument zugeſtellt wird.
Daher kann leicht der Fall vorkommen, daß ein Jnſtrument
fruher eingetragen wird, ehe der Schuldner das Darlehn em
pfangen hat. Damit hieraus keine Unordnung entſtehe, hat
das Geſetz ihm eine Friſt von dreißig Tagen nach erfolater Ein
tragung nachgelaſſen Wird die Zahlung binnen dieſer Friſt
nicht geleiſtet, ſomuß der Gutsbeſitzer langſtens binnen g Ta
gen bei dem Hypothekenbuche es anzeigen, und eine Proteſta
tion eintragen laſſen. Alsdann hangt es von ſeinem Gutbe—

finden ab, ob er noch langer auf die Zahlung warten, und ſie

allenfalls durch Hulfe des Richters bewirken, oder auf die Zu
ruckgabè und Loſchung des Jnſtruments klagen wolle.

204. Das Pfandrecht, welches der Hypothekenglaubiger
auf das Grundſtuck hat, erſtreckt ſich nicht nur auf das Kapi
tal, ſondern auch auf die falligen Zinſen. Jſt das Grundſtuck
ſehr verſchuldet,daß der Werth deſſelben nicht hinreicht,
alle darauf eingetragene Kapitalien mit ſammtlichen ruckſtan
digen Zinſen zu befriedigen, ſo kann jeder Hypothekenglaubiger

an der Stelle, wo ſein Kapital eingetragen iſt, nur einen zwei
jahrigen Zinſen-Ruckſtand fordern. Es iſt daher jedem Hypo
thebenglaubiger zu rathen, daß er die Zinſen nicht langer als
hochſtens zwei Jahre atiſchwellen laſſe; und wenn ſie dann nicht
bezahlt werden, deshalb gerichtlich ohue Verzug klage. Ent
ſteht uber das Vermogen des Schuldners Konkurs, ſo erhal
ten wahrend deſſelben die Hypothetglaubiger die laufenden Zin
ſen aus den Einkunften des Grundſtuckes, ſoweit dieſelben da

zu hinreichen. Jn dieſein Falle wird daher der Glaubiger wohl

thun, auf die gute Verwaltung des verpfandeten Grundſtucks
ſein Augenmerk zu richten. Sieht er ſeine Sicherheit bei dem

7
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Betragen oder der ublen Wirthſchaft des Beſitzers geſchmalert,

ſo iſt er
befugt, ſeine Befriedigung noch vor der Verfallzeit zu

fordern, oder bei dem Richter dahinanzutragen, daß dem Beſitzer

in ſeinen nachtheiligen Dispoſitionen Schranken geſetzt werden.

2605. Daß der Schuldner das verpfandete Grundſtuck

auch elnem andern zur Hypothek verſchreibe, kann der einge—

traaene Glaubiger nicht hindern; es entſteht ihm, als fruher
eingetragnen Glaubiger, auch gar kein Nachtheil daraus.

206. Derjenige, welcher eine eingetragne Forderung durch

Ceſſion oder Verpfandung an ſich bringen will, hat vor allen

Dingen darauf zu ſehen, ob nach Eintragung derſelben die in

Nummer 203. gedachten acht und dreißig Tage ſchon abgelau

-fen ſind, weil bis dahin der Schuldner eine Proteſtation, we
gen nicht erhaltenen Geldes, hatte eintragen laſſen konnen.

Daun muß er ſich auch, zur Vorſicht, das Schuldinſtrument
im Original vorzeigen laſſen, und nachſuchen, ob darauf ſchon

abſchlagliche Zahlungen bemerkt ſind. Die Eintragung der

Ceſſton iſt rathſam. Auch wenn eine eingetragne Forderung

verpfandet werden ſoll, iſt die Eintragung der Verpfandung in

das Hypothekenbuch rathſam. Kann dies nicht gleich geſchehn,

ſo hat der Pfandinhaber wenigſtens dafur zu ſorgen, daß er

das verpfandete Jnſtrument nicht aus den Handen gebe, utid

dem Gutsbeſitzer die geſchehene Verpfandung ſchriftlich anzeige.
Derjenige, welchem ein eingetragenes Kapital durch Erbſchaft

zugefallen iſt, wird ebenfalls wohl thun, ſein Erbrecht beim

Hypothekenbuche nachzuweiſen. und dahin anzutragen, daß die

Forderung auf ſeinen Namen eingetragen werde. Dies hat

beſonders den Vortheil, daß er nachher durch Ceſſion oder Ver
pfandung leichter uber das Kapital verfugen kann.

207. Dtiejenigen, welchen, wie bereits Nummer 201.
7tens bemerkt iſt nach den Geſetzen vorzugllch eine ſtillſchwei—

 gende Hypothek in dem Vermogen ihres Schuldners zuſteht,

werden ebenfalls wohl thun, ihre ſtillſchweigende Hypothekein



iragen zu laſſen, weil ſie vom Tage der Eintragung den Vor
zug wirklicher Hypotheken erlangen. Thun ſie es uicht, ſo ſte
hen ſie allen eingetragnen Hypothefen nach, und ſie laufen Ge—

fahr, ihr Pfandrecht zu verliehren, wenn das Grundſtuck an
einen Dritten veraußert wird. Beſitzt der Schuldner mehrere
Grundſtucke, die unter verſchiedner Gerichtsbarkeit liegen, ſo

wird die Eintragung bei jedem Richter beſonders nachgeſucht.

268. Wer eine im Hypothekenbuche eingetragne Poſt
bezahlen will, der muß zuvor ſich das daruber vorhandene Jn
ſtrument im Original vorlegen laſſen, und genau nachſehen,

auf weſſen Namen die Poſt im Hypothekenbuche eingetraqen

ſteht. Nur an dieſen kann er ſicher Zahlung leiſten. Es iſt
rathſam, gleich bei der Bezahlung die Qulttung daruber vor
irgend einem Gerichte oder Juſtizkommiſſarius aufnehmen zu
laſſen, und dieſelbe dem Richter zu uberreichen, damit darauf

die Loſchung im Hypothekenbuche ohne Weitlauftigkeit erfolgen

konne. Wird die ganze eingetragene Forderung bezahlt, ſo muß
zugleich das Originalinſtrument zuruckgegeben, und nachher

beim Hypothekenbuche zur Loſchung eingereicht werden. Wird
aber nur ein Theil der Forderung bezahlt, oder kann aus an
dern Grunden die Zuruckgabe des Jnſtruments noch nicht er
folgen, ſo muß der Schulduer, wenn er ſicher zahlen will, we
nigſtens darauf ſehen, daß die bezahlte Summe in ſeiner Ge
genwart mit Zahlen und Buchſtaben zugleich nüf dem Origi
nalinſtrumente abgeſchrieben werde. Ereignet ſich der Fall, daß

ein Jnſtrument verlohren gegangen iſt, ſo iſt dem Schuldner
zu rathen, daß er das Geld an den Richter zahle, welcher das
Hypothekenbuch fuhrt, und dieſem uberlaſſe, wegen Herbei
ſchaffung und Vernichtung des verlohrnen Jnſtruments nach
ben Geſetzen die weltere Verfugung zu treffen.
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Beſonderer Anhang. Von Verhutung der Tumulte,

und Beſtrafung der Urheber und Theilnehmer.
209. Bei entſtehendem. Tumulte iſt jeder Hauswirth,

oder derjenige, der ſeine Stelle verſieht, ſobald er von dem Auf—

laufe Nachricht erhalt verpflichtet, ſein Haus zu verſchließen,

und, ſo lange der Auflauf nicht geſtillt iſt, ſolchen im Hauſe befind

lichen Perſonen den Ausgang zu verwehren, von welchen zu beſor
gen iſt, daß ſie aus Neugier oder boſer Abſicht den verſammelten

Volkshaufen vermehren konuten. Sammtliche Bewohner des

Hauſes ſind ſchuldig, durch Befolgungder in den nachſtehenden

Numimern enthaltenen Vorſchriften dem Hauswirthe hierin zu

aſſiſtiren, und ihn in den Stand zu ſetzen, dieſer Obliegenheit zu

genugen, wobei jederzeit dafur geſorgt werden muß, daß den nach

Hauſe Zuruckkehrenden der Eingang nicht verwehrt werde.

210. Gleichmaßig ſind Eltern, Schullehrer und Herr
ſchaften verbunden, ihre Kinder, Zoglinge und Geſinde zuruck

zuhalten, und ihnen unter keinerlei Vorwand zu geſtatten, die

Volksmenge durch ihr Hinzutreten zu vergroßern.

211. Die, Entreprenneurs von Fabriken, die Gewerks—

meiſter, insbeſondere diejenigen, welche Spinnereien halten,

ſind ſchuldig, ſolche Vorkehrungen zu treffen, daß ihre Arbeiter,/

Geſellen, Lehrlinge und Tagelohner verhindert werden, ſich

aus den Werkſtatten und Wohnungen zu entfernen.

21.2. Sollten ſich Wirthsleute, Geſellen, Lehrlinge oder

Dienſtboten den Anuordnungen der Hauswirthe, Meiſter oder

Herrſchaften widerſetzen, ſo ſollen ſie wie diejenigen, welche

dieſe Vorkehrungen unterlaſſen, gebuhrend beſtraft werden.

213. Alle diejenigen, welche Wein, Brautwein, Liqueurs,

Bler voder andere Getrankefeil haben, ferner dieſenigen, welche

Tanzboden halten, muſſen bei entſtehendem Tumulte ihre La—

den, Keller und Wohnungen ſogleich verſchließen, und ſie nicht

eher wieder ofnen, bis der Auflauf ganz gedämpft iſt. Jn der

MNahe des Tymults durfen derglelchen Getranke unter keiner—



lei Vorwand an irgend jemand gereicht werden, und ſelbſt in

den vom Tumulte entferntern Gegenden duren, wahrend der

Dauer deſſelben, nur an ſolche Perſonen Getranke uberlaſſen

werden, von welchen man gewiß uberzeugt iſt, daß ſie andem
Tumuite keinen Theil nehmen. Wer dieſe Vorſchrift ubertritt,
hat nachdruckliche Geld- oder Leibesſtrafe zu gewartigen. Die
jenigen, welche bei entſtehendem Tumulte in der Gegend deſ—

ſelben auf den Straßen angetroffen werden, und nach der an ſie
ergehenden Warrnung ſich nicht ſogleich ruhig hinwegbegeben,
ſollen aufgegriffen und zum Arreſt gebracht werden. Werden
ſie auch nachher keiner ſtrafbaren Abſicht uberfuhrt, ſo haben
ſie doch fur ihren Ungehorſam verhaltnißmaßlge Geld- oder
Leibesſtrafe, und wenn ſie ſtrafbarer Abſichten uberfuhrt werden,
Gefangniß Zuchthaus- oder Veſtungsſtrafe, und wenn ſie bei

dem Tumulte Gewalt verubt; und jemanid an ſeinem Leibe oder
Gutern beſchadigt haben, die hartſte durch korperliche Zuchti
gungen geſcharfte Veſtungs- oder Zuchthausſtrafe zu letden.

214. Den obrigkeitlichen Perſonen und Wachen, welche

zur Stillung eines Tumults herbeiellen, muß ein jeder Folge
leiſten und ſich aller Verunglimpfung derſelben, bei harterLei—
hesſtrafe, enthalten. Sollten Widerſetzlichkeiten, thatliche Be
handlungen oder Verwundungen erfolgen, ſo werden die im
vorigen geordneten Strafen verdoppelt, und dem Befinden
nach bis zur Lebensſtrafe erhoht.

215. Die Anſtifter eines Auflaufs, der auch nur aus
bloßem Leichtſinn erregt worden, haben wegen der Gefahr,
worin ihre Mitburger geſetzt ſind jedesmal verhaltnißmaßige
Gefangniß- Zuchthaus- oder Veſtungsſtrafe verwirkt

2 16. Muthwillige Buben, welche auf den Straßen oder
ſonſt Uuruhen erregen, oder grobe Unſittlichkeiten veruben, die

elaen Zuſammenlauf des Volks veranluſſen konnten, haben
verhaltnißmaßlges Gefangniß, korperliche Zuchtigung oder
Zuchthausſtrafe, zu erwarten.
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